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Vorbemerkungen 

Japanische Namen sind in der in Japan üblichen Reihenfolge wie-
dergegeben. Der Nachname steht vor dem Vornamen. 

 
Alle im Original japanischen Zitate wurden von den Autoren  
übersetzt. 
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Vorwort 

Die zunehmende Alterung der Gesellschaft ist ein viel diskutiertes 
Thema in Deutschland. Es ist im Kontext des „Methusalem-Kom-
plotts“ (Schirrmacher 2004) gar von einer Revolution die Rede, die 
den sozialen Zusammenhalt dieser Gesellschaft nachhaltig verän-
dern wird. Angesichts des demographischen Wandels ist es jeden-
falls offenkundig, dass ein grundlegendes Umdenken in allen so-
zialen Bereichen notwendig ist. Doch stellen wir zugleich fest, 
dass trotz dieses vorhandenen Krisenbewusstseins das Wissen 
und auch das Interesse für die Situation der Alterung in den nicht-
europäischen Gesellschaften weitgehend fehlen. Wenn überhaupt 
von einem Vergleich im Bereich der Sozialpolitik gesprochen 
wird, so beschränkt er sich in der Regel auf westliche Industriege-
sellschaften.  

Mit dem vorliegenden Buch versuchen wir, diesem Defizit 
durch einen Kulturvergleich des Fürsorgesystems und den dahinter 
stehenden Ideen in Deutschland und Japan entgegenzutreten. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Einführung der gesetzlichen Pfle-
geversicherung in beiden Ländern, die als ein wichtiger Indikator 
des sozialen Wandels angesehen werden kann. Ferner wird in die-
sem Buch nicht nur ein Vergleich auf gesamtgesellschaftlicher Ebe-
ne angeboten, sondern auch die lokale Umsetzung der Vorgaben 
der Pflegeversicherung in den Großstädten Nürnberg und Fukuoka 
(Japan) untersucht, um so herauszufinden, ob und wie sich die Dis-
kurse um soziale Sicherung in der Praxis niederschlagen. 

Dieses Buch fasst Ergebnisse zusammen, die durch ein empiri-
sches Forschungsprojekt zusammengetragen wurden. Das Projekt 
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trug den Titel „Öffentlichkeit im Wandel: Die gesellschaftliche Kon-
struktion des Alter(n)s am Beispiel der Einführung der Pflegeversi-
cherung in Japan und Deutschland“, und wurde – gefördert durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die Japan Society 
for the Promotion of Science (JSPS) – zwischen Mai 2000 und Okto-
ber 2001 am Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg durchgeführt. Es handelte sich um ein 
Kooperationsprojekt mit der Universität der Präfektur Fukuoka in 
der Stadt Tagawa, wodurch innerhalb des Forschungsprojektes 
immer wieder sich überkreuzende vergleichende Perspektiven aus-
getauscht wurden. Auf japanischer Seite war Prof. Kenji Toyota 
verantwortlich für das Gesamtprojekt, während Prof. Yukio Oku-
mura für die Problematik der Demenz und Prof. Kunihiro Kuroki 
für die der Altenpflege zuständig zeichneten. Auf der deutschen 
Seite waren Prof. Dr. Manfred Stosberg und Prof. Dr. Shingo Shi-
mada für das Gesamtprojekt verantwortlich, während Dr. Stefan 
Blüher überwiegend die empirische Untersuchung der Stadt Nürn-
berg und Dr. Christian Tagsold die der Stadt Fukuoka übernahmen.  

Die deutsch-japanische Zusammenarbeit empfanden wir als 
höchst anregend und motivierend, und möchten uns deshalb an 
dieser Stelle bei der DFG und der JSPS für ihre Unterstützung be-
danken, durch die diese Kooperation verwirklichen werden konnte. 
  

Düsseldorf, im April 2006  

 

Shingo Shimada 

Christian Tagsold 
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Einleitung 

Im deutschsprachigen Diskurs ist schon seit längerem von einer 
Krise des Sozialstaates die Rede (Kaufmann 1997). Veränderte Le-
bensbedingungen, die sich aus demographischen Verschiebungen 
oder der Globalisierung ergeben, zwingen uns zum radikalen Um-
denken, was die soziale Sicherung unseres Lebens betrifft. Sicher-
lich handelt es sich nicht allein um eine Krise der Sozialpolitik. 
Jegliche Grundlagen unseres Lebenszusammenhanges fordern 
zum Umdenken heraus; die theoretischen Konzeptualisierungen 
von Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur werden radikal 
erschüttert.  

Angesichts dieser tiefgehenden gesellschaftlichen Herausfor-
derungen verwundert es schon, dass der vergleichende und versi-
chernde Blick auf andere sozialpolitische Systeme bislang nicht 
weit geschweift ist. Vergleichende Untersuchungen anderer Wohl-
fahrtstaaten blieben fast ausnahmslos auf westeuropäische und 
nordamerikanische Gesellschaften beschränkt. Es lassen sich nur 
wenige Studien auffinden, die über diese Grenzen hinaus auch 
andere außereuropäische Gesellschaften ins Visier nehmen, deren 
Stärken und Schwächen im Bereich der Wohlfahrt ausloten und 
vergleichen. Man hat zuweilen sogar den Eindruck, es gäbe so et-
was wie Sozialpolitik außerhalb Europas nicht. Mit Blick auf das 
viel diskutierte Phänomen der Globalisierung ist dieser Mangel 
einer entsprechenden globalen Perspektive umso verwunderli-
cher.  

Unser Buch versucht, dieser Tendenz entgegenzuwirken, in-
dem es die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung im 
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deutsch-japanischen Vergleich analysiert und erörtert. Dabei ver-
folgen wir nicht die gängige Vorgehensweise der international 
vergleichenden Sozialpolitik, in der die institutionellen Systeme 
der sozialen Sicherung nebeneinander gestellt werden. Was für 
Vergleiche zwischen westlichen Gesellschaften angehen mag, 
wirft im Falle Japans Probleme auf, da hier ein zusätzlicher As-
pekt berücksichtigt werden muss: die Kultur. In Japan gibt es of-
fensichtlich andere kulturelle Voraussetzungen für Sozialpolitik 
als in Europa, und dementsprechend wird auch die konkrete 
Ausgestaltung dieser gesellschaftlichen Sphäre beeinflusst. Daher 
werden wir die sozialpolitische Fragestellung aus einer kulturwis-
senschaftlich orientierten, vergleichenden Perspektive angehen,1 
und eine interpretative Richtung innerhalb der Sozialwissenschaf-
ten verfolgen.2 Um einem schwerwiegenden möglichen Missver-
ständnis gleich an dieser Stelle vorzubeugen, muss aber betont 
werden, dass wir die Frage der Kultur nicht durch einen essentia-
listisches Vergleich zu beantworten versuchen. Ansonsten würden 
wir eine verfestigte Gegenüberstellung von kulturellen Determi-
nanten von Sozialpolitik wie Christentum oder Konfuzianismus 
vorstellen, die unserer Ansicht nach aber keinen hohen Erklä-
rungswert aufweist. Vielmehr wollen wir Sozialpolitik, Kultur 
und historische Modernisierungsprozesse in ein dynamisches 
Verhältnis zueinander setzen und auf diese Weise essentialisti-
schen Vereinfachungen aus dem Weg gehen. Diese sicherlich noch 
erläuterungsbedürftige Position werden wir im folgenden Kapitel 
entfalten und veranschaulichen. 

Unsere kulturtheoretische Haltung, bringt es mit sich, dass die 
semantische Ebene der Sozialpolitik deutlich problematisiert und 
in einem theoretischen Rahmen kontextualisiert werden muss. Die 
Einordnung soll im Kapitel „Solidarität im Kulturvergleich“ erfol-
gen, da wir der Meinung sind, dass sich an diesem Konzept wich-
tige Differenzen der Bedeutung von Sozialpolitik in beiden unter-

                                              

1 Zur Theorie und Methode des Kulturvergleichs, die in diesem Buch 
verfolgt werden siehe Shimada (1994, 2000). 

2  Es ist sicherlich richtig, dass sich die interpretativ orientierten Sozi-
alwissenschaften bisher wenig mit sozialpolitischen Themen befasst 
haben, da sich dieses Feld einem solchen Ansatz nicht so leicht zu 
erschließen scheint. Dagegen sind wir der Meinung, dass praxisrele-
vante Themen verstärkt von der interpretativen Sozialforschung 
angenommen und bearbeitet werden müssten.  
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suchten Gesellschaften aufzeigen lassen. Denn während in 
Deutschland der Begriff Solidarität im sozialpolitischen Diskurs 
einen kaum verzichtbaren expliziten Bezugspunkt bildet, spielt er 
im japanischen Diskurs kaum eine Rolle, obwohl implizit immer 
wieder darüber gesprochen wird. Das zweite und dritte Kapitel 
verankern also den empirischen Gegenstand der Untersuchung, 
die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung in Deutsch-
land und Japan, theoretisch und sollen unsere Vorgehensweise 
verdeutlichen.  

Die Berücksichtigung der kulturellen Aspekte bedeutet zu-
gleich, historische Dimensionen in die Betrachtung mit einzube-
ziehen. Will man essentialistische Betrachtungsweisen der Kultur 
als Ursache von Differenzen im Umgang mit Sozialpolitik ver-
meiden, ist es notwendig, die unterschiedlichen Verläufe der Mo-
dernisierung genauer zu analysieren. Vor diesem geschichtlichen 
Hintergrund lässt sich dann die Rolle der Kultur differenzierter 
herausarbeiten. Daher wird sich das Kapitel „Historische Entwick-
lung der Wohlfahrt in Deutschland und Japan“ mit den unter-
schiedlichen Pfaden der Herausbildung sozialstaatlicher Struktu-
ren auseinandersetzen. 

In den darauf folgenden Kapiteln werden dann die Ergebnisse 
der empirischen Forschung dargestellt. Hier werden die konkre-
ten Auswirkungen der gesetzlichen Pflegeversicherung in den bei-
den Gesellschaften sichtbar und können so vergleichend disku-
tiert werden. Wer sich stärker für die konkrete Ebene der Einfüh-
rung der Pflegeversicherung interessiert, dem sei empfohlen, mit 
diesem Teil des Buches zu beginnen.  

Schließlich kehren wir im Schlusskapitel wieder zum Konzept 
der Solidarität zurück und führen damit die an manchen Stellen 
heterogen erscheinenden empirischen Ergebnisse zusammen. 
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Methodisch-theoretische Anmerkungen 

zum Kulturvergleich 

Nachdem Sozialpolitik in den letzten Jahren zunehmend aus einer 
kulturvergleichenden Perspektive thematisiert wird (Kaufmann 
2003; Rieger/Leibfried 1999, 2004), haben sich mehrere Paradig-
men herauskristallisiert, wie zwischen Wohlfahrtssystemen ver-
glichen werden kann.  

 
 
Var ianten des Vergleichs von  
Wohlfahrtsstaat l ichkeit  
 
Franz-Xaver Kaufmann (2003: 17ff.) fasst drei Herangehensweisen 
für den Vergleich von Wohlfahrtsstaatlichkeit zusammen: Die 
quantitative Methode, die historisch vergleichende Wohlfahrts-
staatsforschung sowie die typologische Methode. Diese Methoden 
sind jedoch mit blinden Flecken gegenüber dem Problem der kul-
turellen Prägung von Wohlfahrtsstaatlichkeit behaftet. Sie sind 
aus einer international vergleichenden Sozialpolitikforschung 
hervorgegangen, die in der Regel ihre Perspektive des Vergleichs 
auf die westeuropäischen und nordamerikanischen Gesellschaften 
beschränkt hat. Durch den ähnlichen kulturellen Hintergrund die-
ser wohlfahrtsstaatlichen Systeme war es nur selten nötig, kultu-
relle Bedingtheiten explizit zu thematisieren oder gar in den Mit-
telpunkt der Untersuchungen zu rücken.  

Indem nun aber mit Japan ein Land zum Gegenstand des Ver-
gleichs wird, bei dem ein gleichartiger kultureller Hintergrund 
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nicht mehr gegeben ist, muss auch die Vorgehensweise entspre-
chend kritisch hinterfragt und modifiziert werden. Ein Vergleich, 
wie er in der vorliegenden Studie beabsichtigt ist, erfordert wei-
tere, über die bisherigen Versuche deutlich hinausgehende theore-
tische und methodische Reflexionen. Daher scheint es uns not-
wendig zu sein, unser Verständnis des Kulturvergleichs vorweg 
an dieser Stelle darzulegen. Es geht darum zu zeigen, was wir 
einander gegenüber stellen, mit welchem Ziel wir diese Gegen-
stände vergleichen und wie wir dabei vorgehen. Dabei spielt das 
Verständnis des Begriffs „Kultur“ eine zentrale Rolle, denn eben 
dieses Verständnis prägt die Perspektive des Vergleichs nachhal-
tig, und dies umso mehr, wenn es sich um einen Vergleich zwi-
schen einem europäischen und einem ostasiatischen Land handelt. 

Die Verwendung des Ausdrucks „Kultur“ zeigt bereits an, 
dass es sich nicht um einen Gesellschaftsvergleich mit Hilfe statis-
tischer Indikatoren handelt. Es geht vielmehr um die Genese be-
stimmter Ideen und Strukturen, die man in Anlehnung an Kauf-
mann (2003: 16) dem Bereich der „Wohlfahrtsstaatlichkeit“ zuord-
nen kann. Wir gehen davon aus, dass die Idee des Wohlfahrtsstaa-
tes bzw. des Sozialstaates aus dem kultur- und sozialhistorischen 
Kontext Europas hervorgegangen ist. Erst durch ihre globale 
Verbreitung in der Moderne wurde diese Idee von einem Land 
wie Japan rezipiert (Rieger/Leibfried 1999: 413). Damit ist nicht 
gesagt, dass es in Japan vor der Rezeption der westlichen Mo-
derne grundsätzlich keine Fürsorgekonzepte gegeben hätte. Doch 
diese Konzepte blieben auf der Ebene der Gemeinschaftlichkeit 
wie der Familie oder der Nachbarschaft, so dass sie nicht als Teil 
der politischen Herrschaft verstanden wurden. Durch die Kon-
frontation mit der Moderne kam es jedoch zwangsläufig zur Aus-
einandersetzung mit der westlichen Wohlfahrtsstaatlichkeit, die 
nicht ohne Folgen bleiben konnte. Dabei liegt es auf der Hand, 
dass das Konzept des Wohlfahrts- und speziell Sozialstaates nur 
aus dem kulturell-religiösen Kontext Westeuropas verständlich 
wird. Die christlichen Wurzeln der gesellschaftlichen Fürsorge 
spielten und spielen sicherlich eine wichtige Rolle für das Selbst-
verständnis dieser Gesellschaften. Doch wäre es verkürzt, wenn 
man die Idee der Wohlfahrtsstaatlichkeit allein darauf zurück-
führen würde. Kultur und Religion sind wichtige Faktoren zum 
Verständnis der heutigen Lage, doch die ausschließliche Rück-
führung der heutigen Phänomene auf diese beiden Faktoren birgt 
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immer die Gefahr, dass man die Differenz manifestiert sowie es-
sentialisiert und dadurch den Blick für innerkulturelle Wider-
sprüchlichkeiten und transkulturelle Wechselwirkungen verliert. 
Insbesondere wird Kultur in einer solchen Sichtweise leicht zu ei-
nem statischen Faktor umgedeutet, auf den Wohlfahrtsstaatlich-
keit scheinbar leicht bezogen werden kann. Um dieser Gefahr ent-
gegenzuwirken, werden wir in diesem Buch immer wieder beto-
nen, dass das japanische System der sozialen Sicherung aus einer 
spezifischen Perspektive entstanden ist, in der die unterschiedli-
chen westlichen Modelle zunächst miteinander und dann mit der 
eigenen Situation verglichen wurden, woraus man dann Konse-
quenzen zog. Insofern enthält der so verstandene Kulturvergleich 
in sich eine Asymmetrie. Während die Idee der Wohlfahrtsstaat-
lichkeit endogen aus der europäischen Geschichte hervorging, 
muss im japanischen und darüber hinaus im ostasiatischen Kon-
text konstatiert werden, dass eine selbständige Entwicklung der 
Wohlfahrtsstaatlichkeit dort nicht entsprechend stattgefunden hat, 
sondern erst durch den Blick auf westliche Wohlfahrtssysteme 
angestoßen wurde. Daher forciert die Untersuchung wohlfahrts-
staatlicher Entwicklungen in Japan gewissermaßen bereits von 
seiner inhaltlichen Seite, sich einer eurozentrischen Perspektive zu 
bedienen, denn es sind westliche Konzepte, die verhandelt wer-
den. Durch den Blick auf die dynamische Seite dieser Prozesse 
und die komplexen semantischen Wechselwirkungen wird diese 
eurozentrische Perspektive aber gleichzeitig wieder aufgebrochen 
und zum Kulturvergleich in unserem Sinne erweitert.  

Um unsere Position zu verdeutlichen, diskutieren wir im Fol-
genden die theoretisch-methodische Perspektive zum Kulturver-
gleich, die Elmar Rieger und Stephan Leibfried in ihrem Aufsatz 
zum Kulturvergleich des Wohlfahrtsstaats und der Sozialpolitik 
zwischen Ostasien und Europa „Wohlfahrtsstaat und Sozialpolitik 
in Ostasien. Der Einfluss von Religion im Kulturvergleich“ (1999) 
und noch dezidierter in ihrem Buch „Kultur versus Globalisie-
rung. Sozialpolitische Theologie in Konfuzianismus und Christen-
tum“ (2004) eingenommen haben. Die Ansätze von Rieger und 
Leibfried verdienen unsere Aufmerksamkeit, weil sie die Proble-
matik der Wohlfahrtsstaatlichkeit in einen breiteren kulturver-
gleichenden Kontext stellen. Mit Recht weisen die beiden Autoren 
auf das Defizit in der sozialwissenschaftlichen Perspektive auf 
Ostasien hin, in der die Kategorie der Sozialpolitik kaum vor-
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kommt (Rieger/Leibfried 1999: 413). Den beiden Autoren ist hoch 
anzurechen, dass sie diese Lücke mit ihren Beiträgen zu füllen 
und dabei das Thema in den theoretischen Rahmen der Kultur 
einzubetten versuchen. Wir verfolgen im vorliegenden Buch eine 
ähnliche Stoßrichtung. Deshalb scheint es uns an dieser Stelle 
wichtig zu sein, uns kritisch mit Vorarbeiten zu diesem Thema 
auseinander zu setzen und dadurch unsere theoretische Position 
deutlich zu markieren. 
 
 
Probleme des essent ial ist ischen  
Kulturvergleichs 

 
Der Ausgangspunkt der Studien von Rieger und Leibfried ist die 
kulturelle Differenz, aufgrund derer die ostasiatischen Länder in 
der Entwicklung der Wohlfahrtsstaatlichkeit einen anderen Weg 
nehmen als die westliche Modernisierung: „Offensichtlich folgte 
[…] die wohlfahrtsstaatliche Entwicklung der ostasiatischen Län-
der nicht dem westlichen Modernisierungspfad“ (Rieger/Leib-
fried 1999: 413). Somit nehmen Rieger und Leibfried eindeutig ei-
ne Gegenposition gegenüber der Modernisierungstheorie ein, die 
den Wohlfahrtsstaat zum integralen Bestandteil jeder entwickelten 
Gesellschaft erklärt. Vor diesem theoretischen Hintergrund gehen 
sie davon aus, „dass es sich bei diesen Abweichungen nicht um 
bloße Entwicklungsunterschiede, sondern um eine systematisch be-
gründete Andersartigkeit sozialpolitischer Organisation handelt.“ 
(Hervh. im Orig.; ebd. 415) Diese grundlegende Andersartigkeit der 
wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung wird von Rieger und Leibfried 
durch die Bedeutung der Religion begründet. Während der west-
liche Wohlfahrtssektor sich aus der christlichen Sozialethik herlei-
te, sei in Ostasien im Gegensatz dazu der Konfuzianismus konsti-
tutiv. Diesem Axiom folgend soll die Studie von Rieger und 
Leibfried daher „die psychologischen und die soziologischen  
Ideen des Konfuzianismus bezogen auf die Organisation der Sozi-
alpolitik und die daraus fließenden Beziehungen zu Wirtschaft 
und Politik [...] beschreiben.“ (ebd. 417) Hongkong, Singapur, 
Südkorea, Taiwan und Japan werden als konfuzianisch geprägte 
Gesellschaften zusammengefasst und die gemeinsamen Merkmale 
ihrer Sozialpolitik werden den westlichen Konzeptionen gegen-
übergestellt. 
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Teilweise ist die Postulierung einer spezifisch ostasiatisch kon-
fuzianischen Wohlfahrtspolitik und ihre Abgrenzung zur west-
lich-christlichen Variante durchaus einleuchtend. Doch das me-
thodisch-theoretische Problem liegt darin, dass durch diese Form 
des Vergleichs eine mehr oder weniger willkürliche Einheit der 
ostasiatischen Gesellschaften als das Andere konstruiert wird, und 
die Grundlagen der Differenz in der „Religion“ gesucht werden.1 
Schnell wird deutlich, welcher Theoretiker für diese Perspektive 
zu Pate steht: Max Weber. Die kulturvergleichende Perspektive, 
die Max Weber in seiner Religionssoziologie entwickelt hat, wird 
kritiklos übernommen und auf die Differenz der Sozialpolitik 
zwischen dem Westen und Ostasien angewandt (Rieger/Leibfried 
1999: 418, 462–483; 2004: 159ff.). Daraus ergeben sich jedoch fol-
gende grundsätzliche methodisch-theoretische Probleme: 

 1) Es wird angenommen, dass es in jeder Gesellschaft eine 
einheitliche ethische Grundlage gäbe, die das Denken und Han-
deln der Gesellschaftsmitglieder bestimmt. Dies sind nach Rieger 
und Leibfried im Westen die christliche Ethik und der Konfuzia-
nismus in Ostasien. Es ist zwar überzeugend, dass die christliche 
Ethik die Sozialpolitik der westeuropäischen Gesellschaften mit-
begründet hat, wenngleich schon hier viel stärker differenziert 
werden müsste. Doch ist es äußerst problematisch, dieses Ver-
hältnis zwischen Ethik und Gesellschaft unhinterfragt auf eine 
andere Gesellschaft so zu übertragen, wie es bei Rieger und 
Leibfried geschieht. Der Konfuzianismus wird stillschweigend als 
analog zur christlichen Ethik vorgestellt. Somit wird ein spezifisch 
westliches innergesellschaftliches Verhältnis zwischen Kultur und 
Gesellschaftsstruktur auf eine außereuropäische Gesellschaft pro-
jiziert und übertragen.  

2) Hinter dieser Vorgehensweise steht der Begriff der Religion, 
unter dem die beiden Denkweisen Christentum und Konfuzianis-
mus zusammengeführt werden. 2  Die beiden Autoren bedienen 
den Religionsbegriff von William James, als ob sich dieser ohne je-
des Problem auf den Konfuzianismus übertragen ließe. Ihre Aus-
führungen zum James’schen Religionsbegriff machen geradezu 

                                              

1  Es ist auffällig, dass der theoretische Diskurs um das Problem des 
„Fremden“, der im kultur- und sozialanthropologischen Kontext 
lang und breit geführt wurde, hier keinen Eingang findet.  

2  Vgl. zum hermeneutischen Problem des Religionsbegriffs Straub 
und Shimada (1999). 
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deutlich, wie sehr dieser vom christlichen Konzept geprägt ist 
(Rieger/Leibfried 1999: 457–460). Mit James definieren Rieger und 
Leibfried die Religion „als eine Realität eigener Art“ (ebd. 458, 
Hervh. im Orig.), womit jegliche religiöse Erscheinung in Ostasien 
verfehlt wird. Denn die Religiosität in Ostasien, wo das Konzept 
des religiösen Bekenntnisses nicht existiert, ist dadurch zu charak-
terisieren, dass eine eindeutige Abgrenzung des Bereichs „Religi-
on“ nicht möglich ist. Auch eine Übertragung der Vorstellung von 
einer religiösen Institution wie der Kirche auf den Ostasiatischen 
Kontext ist äußerst fragwürdig. Mit Joachim Matthes lässt sich 
hier argumentieren, dass zwei Denkfehler vorliegen. Zunächst 
wird nicht reflektiert, dass mit der Definition der Religion als „Re-
alität eigener Art“ eine durch und durch moderne westliche Per-
spektive vertreten wird. Sodann wird durch die Übertragung die-
ser Definition auf den ostasiatischen Kontext die dortige Realität 
an die eigene angepasst, ja geradezu „nostrifiziert“ (Matthes 
1993). 

 Durch diese Operation des Vergleichens wird eine homogene 
Einheit geschaffen, wodurch die äußerst konfliktreichen, in sich 
widersprüchlichen Modernisierungsprozesse der behandelten Ge-
sellschaften aus dem Blick geraten. Zwar merken die Autoren 
durchaus an, dass die sozialpolitischen Entwicklungen in Ostasien 
erst durch exogene Faktoren aus dem Westen in Gang gesetzt 
wurden:  

 
„Die institutionelle Struktur der Sozialpolitik scheint westlichen Vorbil-
dern zu folgen. Tatsächlich handelt es sich zum Teil um Gründungen 
durch Kolonial- bzw. Besatzungsmächte, und nicht um endogene, auf 
eigenen Traditionen aufbauende Entwicklungen.“ (Rieger/Leibfried 
1999: 426)  
 
Doch diese Tatsache spielt bei der späteren Analyse zur Bedeu-
tung von Kultur und Religion keine Rolle mehr. Die Andersartig-
keit der ostasiatischen Sozialpolitik wird fast ausschließlich auf 
die konfuzianische Tradition zurückgeführt.  

3) Auf diese Weise wird eine Dichotomie zwischen Europa 
und Asien konstruiert. Trotz ihrer Distanz zum kulturalistischen 
Erklärungsmuster der Differenz fallen die Autoren durch die Bil-
dung dieser Dichotomie letztendlich doch in diese Falle. Zwar dis-
tanzieren sich Rieger und Leibfried (1999: 417) von der Ontologi-
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sierung der „Religion“, es wird aber bei diesen Überlegungen 
nicht ersichtlich, was sie dann unter „Konfuzianismus“ verstehen. 
Bei der Gegenüberstellung der christlichen und der konfuziani-
schen Ethik wird die Differenz zwangsläufig auf folgende Weise 
essentialisiert:  

 
„Der Konfuzianismus besitzt insofern, so kann zugespitzt behauptet 
werden, eine der Marktwirtschaft adäquate, wenn auch implizit blei-
bende Theorie des Sozialen. In der westlichen Kultur wird das Soziale 
demgegenüber sehr viel mehr als Gegensatz und Widerpart zur Markt-
vergesellschaftung und ihrer Logik verstanden.“ (Ebd. 477) 
 
Diese Essentialisierung führt die religionssoziologischen Grundla-
gen Max Webers über 80 Jahre nach deren Entstehen allzu kritik-
los weiter. Angesichts der als ungeheuer wahrgenommenen Kluft 
zwischen dem kapitalistischen Westen und dem Rest der Welt, die 
sich im 19. Jahrhundert aufgetan hatte, verwundert es nicht, dass 
Weber diesen Gegensatz prinzipiell und mit Rückgriff auf die Re-
ligion zu erklären versuchte. Der Kanon der Weltreligionen war 
erst Ende des 19. Jahrhunderts vollständig konstituiert worden 
und es lag auf der Hand, in dieser Situation ungleiche Entwick-
lungsverläufe nun mit Hilfe dieses Kanons zu erklären. 3  

Kurz nach der Jahrtausendwende müssen solche Erklärungs-
versuche indes seltsam anmuten, vor allem wenn sogar inhaltliche 
Beschreibungen des Konfuzianismus nahezu völlig kritiklos von 
Weber übernommen werden (Rieger/Leibfried 2004: 160f.). Hier 
macht es sich schmerzlich bemerkbar, dass beide Autoren keine 
asiatischen Sprachen beherrschen und damit auf Übersetzungen 
angewiesen sind.4 Die kritische Reflektion der Ergebnisse Webers 

                                              

3  Einen klaren Einschnitt stellt hier das Weltparlament der Religionen 
dar, das anlässlich der Weltausstellung in Chicago 1893 einberufen 
wurde. Die dort von den protestantischen Veranstaltern eingelade-
nen Vertreter von zehn Weltreligionen formulierten teils erst durch 
die Konfrontation im Kontext des Parlaments je eigene kohärente, 
einheitliche Religionen, die dem Westen gegenüber treten konnten. 
Vgl. für den Hinduismus Halbfass (1981), für den Buddhismus in 
Japan Snodgrass (2003) sowie allgemein für die Prozesse der Selbst- 
und Fremdzuschreibungen im Rahmen des Parlaments Lüddeckens 
(2002). 

4  In ihrem Aufsatz von 1999 betonen Rieger und Leibfried noch 
selbst, dass die fehlenden Sprachkenntnisse ein großes Hindernis 
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– die in Bezug auf Asien für seine Zeit sicherlich einigermaßen  
adäquat waren, aber die Jahre nicht unbeschadet überstanden ha-
ben – ist kaum zu bewältigen, wenn nicht aktuelle innerasiatische 
Diskurse aufgegriffen werden können. Die statische Rückführung 
der Wohlfahrtsstaatlichkeit auf den Konfuzianismus als Religion 
führt daher zwangsläufig zu Fehlschlüssen.  

Schon die verbindende Kategorie Religion kann ohne eine Re-
flektion des Begriffes selbst kaum hilfreich eingesetzt werden, wie 
gerade das Beispiel des Konfuzianismus sehr deutlich macht. Die 
historische Analyse zeigt, dass die Zusammenfassung eines Kom-
plexes staatsethischer Lehren unter dem Begriff „Konfuzianis-
mus“ nicht unschuldig ist und ursprünglich in den Versuchen der 
jesuitischen Mission wurzelt, die fremde chinesische Umgebung 
ihrem Weltbild einzuverleiben, um sie dem Christentum zugäng-
lich zu machen (Li 2000: 80). Zieht man ohne ein geistesgeschicht-
liches, kritisches Verständnis diesen „Konfuzianismus“ zur Erklä-
rung der Wohlfahrtsstaatlichkeit heran, kommt es schnell zum 
Zirkelschluss. Der Konfuzianismus selbst wird eher durch die 
Ausformung des Wohlfahrtssystems erklärt als dass umgekehrt 
das Wohlfahrtssystem aus dem Konfuzianismus hergeleitet wür-
de. Nach der impliziten Logik von Rieger und Leibfried muss 
sich, was nicht dem westlichen Modell der Wohlfahrtsstaatlichkeit 
entspricht, zwangsläufig aus dem Konfuzianismus herleiten las-
sen und kann so diesem zugeordnet und damit scheinbar aus ihm 
erklärt werden. Tatsächlich gewinnt der Konfuzianismus bei die-
sem Vorgehen seine Konturen aber erst in Folge der Analysen von 
Wohlfahrtsstaatlichkeit.  

Max Weber selbst unternahm noch eine historisch-genetische 
Analyse, die es in ihren sicher nicht immer korrekten Schlüssen 
dennoch vermochte, Religion als ein dynamisches Reaktionsmus-
ter aufscheinen zu lassen, das in einer Interdependenz mit gesell-
schaftlichen Veränderungen stand, diese aber letztlich durch die 
eigene Umformung zu steuern vermochte. Dagegen ist der von 
Rieger und Leibfried eingesetzte Religionsbegriff, eben weil er um 
die James’sche Vorstellung von der „Realität eigener Art“ herum 
gebaut ist, nicht in der Lage, die komplexen geistig-gesellschaftli-
chen Verschiebungen zu erklären. Deshalb meinen wir, dass es an 

                                                                                                                   

für ihre Perspektive seien – eine Haltung, die sie mit ihrem Buch 
2004 abgestreift zu haben scheinen.  
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der Zeit ist, die essentialistische Perspektive Webers und seiner 
Nachfolger zwar grundsätzlich von der Hand zu weisen. Gleich-
zeitig soll aber das von Weber aktivierte Potenzial der historisch-
genetischen Erklärung bewahrt oder besser gesagt reaktiviert 
werden, da es zu sehr in den Hintergrund geschoben wurde. Da-
zu soll uns der Begriff der Übersetzung dienen. 

 
 
Kultur  a ls  Übersetzungsprozess 
 
In Abgrenzung zu der Betrachtungsweise der Kultur, die Rieger 
und Leibfried einnehmen, möchten wir unsere kulturtheoretische 
Perspektive aufzuzeigen. Mit dem Konzept der „Kultur als Über-
setzungsprozess“ (Shimada 1994, 2000) sollen Wechselwirkungs-
verhältnisse zwischen unterschiedlichen Kulturen fokussiert und 
so der dynamische Aspekt von inter- und transkulturellen Kom-
munikationsprozessen hervorgehoben werden. Dabei verstehen 
wir unter Übersetzung keineswegs einen rein sprachlichen Vor-
gang, sondern ein gesamtsemantisches Phänomen der Übertra-
gung, das sich von einer Nachahmung der Gesten, Rituale, Institu-
tionen bis zur schriftlichen Übersetzung philosophischer Werke 
erstrecken kann.  

Derartige kulturelle Wechselwirkungsprozesse lassen sich 
hervorragend am Thema dieses Buches veranschaulichen. Denn 
die Einführung der Pflegeversicherung in Japan im August 2000 
verweist eindeutig auf das deutsche Vorbild. Schon die japanische 
Bezeichnung kaigo hoken (Pflegeversicherung) deutet in Richtung 
der kulturellen Übersetzungsprozesse, die der Einführung des 
neuen Versicherungssystems vorangingen. Der Terminus hoken 
(Versicherung) ist bereits lange lexikalisiert, aber eigentlich ein 
Beispiel für die frühen Versuche japanischer Intellektueller und 
Beamter, die Realität westlicher Konzepte in Übersetzungen ein-
zufangen. Er fand 1899 mit dem Handelsrecht Eingang in die ja-
panische Rechtswirklichkeit (Sôga 1975: 123). Somit wurde die fi-
nanzielle Gestaltbarkeit der Zukunft als Rechtsform in die japani-
sche Gesellschaft eingeführt, was tief greifende Auswirkungen bis 
in die heutige Zeit mit sich brachte. Dagegen ist der Begriff kaigo 
für Pflege erst vor wenigen Jahren in Gebrauch gekommen und 
hat sich mit den Diskussionen um die Einführung der kaigo hoken – 
in dieser Kombination ein deutlicher Verweis auf das deutsche 
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Vorbild – gesellschaftlich umfassend durchgesetzt. Die deutsche 
Pflegeversicherung wurde also insgesamt als Modell betrachtet, 
und bereits lange vor der konkreten Einführung des eigenen Ver-
sicherungsmodells wurde der gesamte Diskurs zur Pflegever-
sicherung auf unterschiedlichen Ebenen ins Japanische übersetzt.  

Man kann indes viel weitergehen, als nur einzelne Begrifflich-
keiten zu untersuchen. Auch das Verständnis des Alter(n)s insge-
samt muss in diesen Übersetzungskontext gestellt werden, da das 
Konzept des modernen individuellen Lebenslaufs mit drei Phasen 
– Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Ruhestand – als ein Ergebnis 
der ständigen Übersetzungen der modernen Konzeptionen und 
Institutionen aus dem westlichen Kontext betrachtet werden 
muss. Allerdings differiert beispielsweise die Semantik des „Ru-
hestandes“ durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kon-
zepte – westlicher wie eigenkultureller – bis heute zum Verständ-
nis dieser Lebensphase in Deutschland.5 

Bereits hier wird eine veränderte Perspektive auf den Ver-
gleich zwischen unterschiedlichen Kulturen sichtbar: Nicht zwi-
schen essentialistisch-statisch verstandenen Kultureinheiten wird 
verglichen, sondern Prozesse der kommunikativen Wechselwir-
kungen durch den Vorgang der Übersetzung müssen in Rechnung 
gestellt werden. Nicht vergessen werden darf jedoch, dass dem 
Übersetzungsverhältnis fast immer ein asymmetrisches Macht-
verhältnis zugrunde liegt. Während die Übersetzung für nicht-
westliche Kulturen eine konstitutive Rolle für das Selbstver-
ständnis spielt, wie der Anthropologe Talal Asad (1993: 323f.) für 
das Arabische zeigt, hat die Problematik der Übersetzung für 
westliche Kulturen bisher eine weitgehend untergeordnete Bedeu-
tung.6 

Im Übersetzungsprozess begegnen sich fremdkulturelle und 
eigenkulturelle Elemente, und es muss abgewogen und ausgehan-
delt werden, wie eine fremde Semantik in den eigenkulturellen 
Kontext eingefügt werden kann. Dabei findet zwangsläufig eine 
semantische Verschiebung statt. Schon allein dadurch, dass die 

                                              

5  Vgl. zur Übernahme des Lebenslaufkonzeptes in Japan Shimada 
(1994: 218–223) und (2000: 80–85). 

6  Es ist auffällig, dass gerade in der Frage der Pflegeversicherung eine 
enorme Menge der Übersetzungen vom Deutschen ins Japanische in 
Gang gesetzt wurde, während das Interesse in umgekehrter Rich-
tung kaum zu finden ist. 
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Pflegeversicherung im japanischen Fall als eine vollkommen neue 
Form der sozialen Sicherung eingeführt wurde, besitzt dieser Be-
griff eine völlig andere Konnotation als im Deutschen. Auch auf 
der strukturellen Ebene wurde das deutsche Modell der Pflege-
versicherung an die japanische Situation angepasst. Beispielsweise 
wurde im japanischen Kontext lang diskutiert, ob Geldleistungen 
für Angehörigenpflege wie im deutschen Fall ausgezahlt werden 
sollten oder nicht. Schließlich entschied man sich mit dem Argu-
ment dagegen, dass das traditionell-japanische Familienverständ-
nis dies nicht erlauben würde. Zu dieser konservativen Argumen-
tation, die die Bewahrung des Eigenen in den Vordergrund stellt, 
existiert auch noch eine feministische Variante, nach der Geldleis-
tungen für Angehörige die Fortsetzung der für viele weibliche 
Angehörige von Pflegebedürftigen sehr belastenden selbstorgani-
sierten häuslichen Pflege bedeutet hätte, während es nun mehr 
Sinn macht, entlastende Hilfe von Außen hinzuzuholen. Also 
wurde in diesem Übertragungsprozess genau die Grenze zwi-
schen der fremdkulturellen Vorlage und der eigenkulturellen  
Adaption diskutiert und abgesteckt, wobei je nach politischer 
Ausrichtung noch einmal unterschiedliche Strategien zum Einsatz 
kamen.  

Diese unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedeutungen der 
Pflegeversicherung in Deutschland und Japan gewinnen eine Tie-
fendimension, wenn wir die Leitideen zur Pflegeversicherung 
miteinander vergleichen. Hier finden wir ebenso eine auffällige 
Differenz, wobei deutlich wird, dass die Übersetzungsvorgänge 
vielschichtig analysiert werden müssen. In Deutschland spielen 
vor allem die Idee der sozialen Gerechtigkeit und der Solidarität 
die entscheidende Rolle in der Argumentation für die Einführung 
der Pflegeversicherung. Dies geht aus der Analyse der parlamen-
tarischen Debatten im Bundestag und den entsprechenden Arti-
keln der Tageszeitungen hervor (Shimada et al. 2001: 145). Dage-
gen sind der Ausgangspunkt der japanischen Diskurse die beste-
henden konkreten Probleme in den innerfamiliären Verhältnissen, 
an die Diskussionen über die allgemeine Effizienz des Sozialsys-
tems angeschlossen werden. Man kann sagen, dass hier der ethi-
sche Diskurs weitestgehend fehlt. Wie können wir diesen Um-
stand interpretieren? Wir müssen hier feststellen, dass trotz der 
Übertragung und Übersetzung des deutschen Sozialversiche-
rungssystems in die japanische Gesellschaft seit dem Anfang des 
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20. Jahrhunderts seine Leitideen der sozialen Gerechtigkeit und 
der Solidarität offensichtlich keinen Eingang in die japanische Ge-
sellschaft gefunden haben. Damit berühren wir die für die heutige 
Situation so gewichtige Frage, wie man das Gerechtigkeitskonzept 
im interkulturellen Kontext behandeln sollte.  

Um diese Frage, warum das so ist, befriedigend beantworten 
zu können, muss man die unterschiedlichen Verläufe der Moder-
nisierungsprozesse der beiden Gesellschaften vor dem jeweiligen 
kulturellen Hintergrund genauer analysieren. Erst dann können 
die unterschiedlichen Konzepte der sozialen Gerechtigkeit, der 
Gesellschaft oder auch der Öffentlichkeit daraus abgeleitet wer-
den, was wir zum Konzept der Solidarität im folgenden Kapitel 
beispielhaft aufzeigen wollen.  

Aber zumindest kann man in dieser Frage wohl auf einen 
Punkt hinweisen. In der deutschen Situation in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, in der das Konzept der Sozialpolitik ent-
stand, waren offensichtlich die ethischen Leitideen der sozialen 
Gerechtigkeit und der Solidarität entscheidend für das allgemeine 
Verständnis der nationalstaatlich verfassten Gesellschaft. Vor al-
lem konnte die untere Gesellschaftsschicht der Arbeiter nur über 
diese Leitidee ihre Anbindung an die von Benedict Anderson 
(1988) dem Nationalstaat als grundlegend zugeschriebene „vorge-
stellte Gemeinschaft“ konkret erfahren. Für Japan waren diese 
Leitideen für die Vermittlung der nationalen Einheit an die Bevöl-
kerung nicht notwendig, da die Nation weitestgehend ethnisch 
und religiös begründet wurde. Die religiösen Praktiken des Shin-
tôismus wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ideo-
logisch zu einer Staatsreligion transformiert und begründeten die 
kulturelle Identität Japans (Hardacre 1989; Antoni 1991; Shimada 
2000: 137ff.). Diese religiöse Legitimation wurde über die Praxis 
des „Ahnenkultes“ mit der Idee der traditionell-japanischen Fami-
lie (ie) verbunden.7 Dadurch konnte jedes Mitglied der Gesell-
schaft konkrete Erfahrung mit der vorgestellten Gemeinschaft ma-
chen. In einem Amalgamierungsprozess zwischen den aus dem 
Westen übersetzten Konzepten wie „Nation“, „Staat“ sowie „Reli-
gion“ und eigenkulturellen Elementen entstand so eine stark reli-

                                              

7 Dies macht deutlich, dass der „Familismus“ in Ostasien weit kom-
plizierter und komplexer ist, als Rieger und Leibfried mit ihrem 
Konzept des Konfuzianismus annehmen. 
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giös gefärbte Vorstellung von Nation. Die Nation wurde als eine 
mythisch-organische Einheit des Tennô, des Staates und den Fa-
milien konzipiert, in der verständlicherweise kein Konzept der 
sozialen Solidarität notwendig war (Tagsold et al. 2002: 157–159).  

Bei diesem Übertragungsprozess kam es zu einer Aushand-
lung, durch die erst eine klare Grenze zwischen der eigenen Kul-
tur und dem Westen gezogen wurde. Die zentrale Bedeutung der 
traditionell-japanische Familie in dieser ideologischen Legitima-
tion der Nation überlebte dann auch den gesellschaftlichen Bruch 
1945. Dieses Konzept blieb – unabhängig vom tatsächlichen Struk-
turwandel der Familie – lange Zeit ein Kern der kulturellen Identi-
tät Japans. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die 
Übernahme der meisten sozialpolitischen Funktionen durch die 
Familie so problemlos vonstatten ging. Erklären lässt sich so auch, 
warum die Familie den zentralen Punkt der Diskussion bildet; 
durch ihre Betonung konnte man ein entscheidendes Charakteris-
tikum der eigenen Gesellschaft in Abgrenzung zum westlichen 
„Individualismus“ konstruieren (Shimada 2000; Tagsold et al. 
2002). 

Eine Einrichtung wie die Pflegeversicherung kann also in un-
terschiedlichen Kommunikationskulturen unterschiedliche Bedeu-
tungen annehmen und in ihren jeweiligen Bedeutungen das 
Selbstverständnis der eigenen Kultur mitprägen. Der entschei-
dende Punkt ist, dass es irreführend wäre, wenn man diese Diffe-
renz allein auf essentialistisch verstandene Kulturen zurückführen 
würde. Bei der näheren Analyse zeigt sich, dass ein als traditionell 
anmutendes Konzept wie das der japanischen Familie als ein Er-
gebnis des Aufeinandertreffens zwischen den europäischen Fami-
lienkonzeptionen sowie dem Rechtsverständnis und den eigen-
kulturellen Vorstellungen angesehen werden muss (Shimada 
2000: 54ff.). Mit der genauen Analyse der Übersetzungsprozesse 
kann aufgezeigt werden, wie sehr die Vorstellung der Eigenkultu-
ralität durch die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen und 
durch die Übernahme der fremdkulturellen Konzepte generiert 
wurde und wird. Eine solche Betrachtungsweise ermöglicht die 
Relativierung des Verhältnisses zwischen Eigenem und Fremden. 
Beides kann so außerdem als zueinander relational gedacht wer-
den (Straub/Shimada 1999). 

Eine weitere Konsequenz dieser Relationalität ist zu bedenken: 
Die Thematisierung und Interpretation des Alter(n)s wird in der 
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Feldforschung von den Interviewten und Betroffenen selbst unter 
interkulturell vergleichender Perspektive ebenso vollzogen. So 
begegnen wir auch auf der individuellen Ebene diesen relationa-
len Aushandlungsprozessen zwischen der Eigen- und Fremdkul-
turalität. Das bereits genannte Beispiel der politischen Diskussion, 
ob auch in Japan Geldleistungen an die Angehörigenpflege ausge-
zahlt werden sollten, verdeutlicht diese vergleichende Perspekti-
ve. Auf der anderen Seite vertreten viele Intellektuelle eine eher 
modernisierungstheoretische Position. Sie betonen, dass sich das 
japanische Sozialversicherungssystem noch stärker in Richtung 
des westeuropäischen Systems bewegen müsse. Die gesellschaft-
lichen Akteure selbst vergleichen daher in der Darstellung der ei-
genkulturellen Situationen mit anderen Möglichkeiten, die meist 
durch Medien vermittelt werden. Daher ist der Vergleich der 
Kommunikationskulturen nicht allein auf der wissenschaftlichen 
Ebene als ein Thema anzusehen, sondern ebenso auf der Alltags-
ebene der Akteure der untersuchten Gesellschaft. 

 
Aus diesen Überlegungen ziehen wir zwei theoretisch-methodi-
sche Schlussfolgerungen: 

1) Der Vergleich wird unter einem dynamisch-prozesshaften 
Aspekt betrachtet. Verglichen wird hier nicht zwischen zwei es-
sentialistisch-statisch verstandenen Kultureinheiten, sondern die 
Prozesse der kulturellen Wechselwirkungen durch den Vorgang 
der Übersetzung. 

2) Vergleich wird nicht allein als eine wissenschaftliche Tätig-
keit verstanden, sondern es wird versucht, die vergleichenden 
Perspektiven auf unterschiedlichen Ebenen zu unterscheiden, sie 
miteinander zu verbinden und theoretisch zu synthetisieren. Hier-
bei sind zumindest vier Ebenen zu unterscheiden: 1. Die verglei-
chende Perspektive der gesellschaftlichen Akteure, denen man in 
der Feldforschung begegnet; 2. die vergleichende Perspektive auf 
der Ebene des gesellschaftlichen Diskurses der untersuchten Ge-
sellschaft; 3. die vergleichende Perspektive auf der Ebene des ge-
sellschaftlichen Diskurses der eigenen Gesellschaft, wobei häufig 
auch das Fehlen entsprechender Diskurse konstatiert werden 
kann; 4. die vergleichende Perspektive auf der wissenschaftlichen 
Ebene. 
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Dadurch ist es möglich, die Prozesse der kulturellen Grenzzie-
hung zwischen der Eigen- und Fremdkulturalität auf allen Ebenen 
des Vergleichs differenziert aufzuzeigen. Auf diese Weise werden 
die kulturellen Grenzen zwar nicht aufgehoben, aber sie können 
als ein relationales Konstrukt verstanden werden, das erst durch 
die kommunikativen Wechselwirkungen seine Wirksamkeit erhal-
tet.  

Mit den hier dargestellten Ansätzen ließe sich eine wesentlich 
differenziertere und womöglich weniger eurozentrische verglei-
chende Analyse der unterschiedlichen Kulturen der Solidarität 
durchführen.  

 
 

Operat ional is ierung des Kulturvergleichs 
 
Nachdem in Abgrenzung zu Rieger und Leibfried deutlich gewor-
den ist, welche Fallstricke ein essentialistischer Kulturenvergleich 
birgt, lässt sich im Anschluss an die oben vorgestellten Methoden 
des Vergleichs von Wohlfahrtsstaatlichkeit nach Kaufmann ver-
deutlichen, wie der Kulturenvergleich operationalisiert werden 
kann. Eine rein quantitative Untersuchung würde nur statistische 
Grundlagen liefern, die im Übrigen gerade in Japan durch zahlrei-
che universitäre Forschungsprojekte und die Veröffentlichungen 
des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt schon 
sehr gut abgedeckt sind, aber semantische und symbolische Be-
deutungen der eingesetzten Begrifflichkeiten nur sehr schwer of-
fen legen können. Eine typologische Herangehensweise, die mit 
analytischen Begriffen operiert, verbietet sich offensichtlich von 
vornherein – nicht eine abgeleitete scheinbar objektive Deskrip-
tion der wohlfahrtsstaatlichen Systeme soll im Vordergrund ste-
hen. Stattdessen muss die dynamische Selbstbeschreibung dieser 
Systeme in all ihren Ausformungen und auch inhärenten Wider-
sprüchen rekonstruiert werden. Eine historisch vergleichende Per-
spektive liefert dabei jedoch unverzichtbare Grundlagen und er-
möglicht es, essentialistische Fallstricke zu vermeiden. Die histori-
sche Perspektive muss vor allem aufzeigen, wann und wie die 
umfassenden Übersetzungsprozesse im Bereich der Wohlfahrts-
staatlichkeit in Japan eingesetzt haben und auf welche Entwick-
lungsverläufe westlicher, speziell deutscher, Wohlfahrtsstaat-
lichkeit diese Prozesse rekurrieren. Gleichzeitig müssen eigenkul-
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turelle Voraussetzungen differenziert aufgedeckt und Konflikte 
zwischen den verschiedenen Konzepten verdeutlicht werden. Da-
bei verlaufen die Konfliktlinien selbstverständlich nicht prinzipiell 
zwischen dem Eigenen und dem Übersetzten, Fremden. Weder ist 
der japanische Diskurs um Wohlfahrtsstaatlichkeit immer homo-
gen gewesen, noch war die Frage, ob fremd oder japanisch immer 
die ausschlaggebende Unterscheidung in diesem Diskurs. Inso-
fern wird die historische Beschreibung der Entwicklung in 
Deutschland und Japan im Folgenden einen breiten Raum ein-
nehmen. 

Von den historischen Verläufen ausgehend richtet sich der 
Blick auf die Phase der Einführung der Pflegeversicherung in Ja-
pan. Des Öfteren wurde versucht, die deutsche und die japanische 
Variante der Versicherung auf Basis ihrer gesetzlichen Grundla-
gen und Regelungen einfach nebeneinander zu stellen. Dass sich 
daraus keine sinnvolle kulturvergleichende Perspektive auf das 
Phänomen ergibt, ist eindeutig. Es stellt sich eher die Frage, wel-
chem Zweck ein solch rein deskriptiver Blick auf Vorgaben über-
haupt haben kann, vor allem da er Gefahr läuft, gleiche Begriff-
lichkeiten für gleiche Realitäten anzusehen. Zwar ist es wichtig, 
staatliche Regelungen genau zu analysieren und zu verstehen, 
doch müssen die Konzepte weit mehr an die verschiedenen Dis-
kurse und an die realen Lebenslagen angebunden werden, wenn 
sie wirklich sinnhaft werden sollen. 

So empfahl es sich, die Diskursanalyse in ein polylokales, 
komplexes Vorhaben „dichter Beschreibung“ im Sinne von Clif-
ford Geertz (1987) einzubinden. Geertz Versuch, durch die „dichte 
Beschreibung“ sozialer Vorgänge, diese gewissermaßen als Text 
zu lesen und ihre semantischen Verflechtungen dadurch interpre-
tierbar zu machen, wurde Anfang der 1970er Jahre als Antwort 
auf das strukturalistische Paradigma der Ethnologie entwickelt. 
Die mittlerweile längst klassische Untersuchung des Hahnen-
kampfes auf Bali, bei dem nicht allein der Kampf selbst oder die 
direkt mit ihm verknüpften Rituale, sondern alle auf ihn bezoge-
nen Handlungen wie Wetten als Teil des Textes dicht beschrieben 
werden, lässt aber auch die Beschränkungen dieses Vorgehens er-
ahnen. Während sich ein Hahnenkampf im Großen und Ganzen in 
geradezu aristotelischer Einheit von Ort und Zeit abgeschlossen 
dicht beschreiben lässt, ist ein komplexer Vorgang wie die Einfüh-
rung der Pflegeversicherung so nicht sinnvoll zu erfassen. Die Me-
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thode der dichten Beschreibung verweist damit auf die traditio-
nellen ethnologischen Forschungsvorhaben, die tatsächlich mit 
der Dokumentation relativ abgeschlossener Vorgänge auskamen. 
Für die Untersuchung der Einführung der Pflegeversicherung er-
geben sich aber Probleme. Der historische Kontext und die aktuel-
len Diskurse können noch mit den spezifischen Methoden doku-
mentiert und parallel erforscht werden, doch der zugehörige Text, 
der durch dichte Beschreibung interpretierbar gemacht werden 
soll, lässt sich nicht an einem Ort oder zu einer Zeit aufschreiben. 
Das heißt nichts anderes, als das eine polylokale, komplexe dichte 
Beschreibung versucht werden muss, wie sie ähnlich in der Ethno-
logie auch von George E. Marcus (1995: 171–173) und James Clif-
ford (1998) angeregt worden ist. Damit können zwar keineswegs 
auch nur annähernd alle symbolischen Zusammenhänge des 
sinnhaften Geflechts der Pflegeversicherung angerissen werden, 
doch immerhin führt eine solche Beschreibung weit über die Do-
kumentation allein der staatlichen Ebene oder der gesetzlichen 
Vorgaben hinaus und ermöglicht damit einen echten Kulturver-
gleich in unserem Sinne.  

Durch die Beschränkung auf zwei in etwa vergleichbare For-
schungsfelder, die Städte Fukuoka in Südjapan und Nürnberg er-
gab sich mit einer so verstandenen dichten Beschreibung, ergänzt 
durch absichernde quantitative Fragebögen die Möglichkeit, die 
Konsequenzen der neuen Versicherung adäquater zu erfassen. In 
diesem Forschungsprozess verlor die Ausgangsfrage nach der 
Einführung der Pflegeversicherung im Kulturvergleich auch ihre 
Einschränkung und es eröffneten sich völlig neue Perspektiven. 
Ursprünglich stand die Frage nach den Entsprechungen zu Kon-
zepten wie „Solidarität“ und „Gerechtigkeit“ in Japan im Vorder-
grund, aus deutscher Sicht unersetzliche Klammern des Diskurses 
um Wohlfahrtspolitik. Diese Schlagworte wurden nach den Erfah-
rungen in Japan aber plötzlich insgesamt problematisch, während 
die Frage nach der Rolle der Kommunen und der Bedeutung zi-
vilgesellschaftlicher Prozesse für die Zukunft der Altenpflege im-
mer mehr in den Mittelpunkt rückte.  

So zeigt sich, dass eine neue Konzeption des Kulturvergleichs 
mehr leisten kann, als im Fremden nur Entsprechungen des Eige-
nen zu finden, wie dies in der Studie von Rieger und Leibfried der 
Fall war, die mit dem Konfuzianismus ein scheinbares Pendant 
zum Christentum gefunden hatten. 
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Ein Beispiel für unser Verständnis der kulturvergleichenden 
Herangehensweise und gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung 
für das tiefere Verständnis der Einführung der Pflegeversicherung 
ist die Analyse des Begriffs Solidarität. Dieser Terminus steht in 
einer Weise im Zentrum der Thematik, dass er in seiner ganzen 
Semantik ausgeleuchtet werden muss, um den Raum für unsere 
kulturvergleichenden Studien zu eröffnen. 
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Solidarität im Kulturvergleich 

Während unserer kulturvergleichenden Untersuchung zur Ein-
führung der Pflegeversicherung in Deutschland und Japan stießen 
wir immer wieder auf eine Diskrepanz in der theoretischen Refle-
xion auf das Phänomen der Solidarität in beiden Gesellschaften. 
Auf der deutschen Seite spielt dieses Konzept sowohl im gesell-
schaftspolitischen als auch im sozialwissenschaftlichen Denken 
zur Sozialpolitik eine zentrale Rolle, während in Japan das Kon-
zept der Öffentlichkeit (kôkyôsei) zutiefst den gesellschaftlichen 
und sozialwissenschaftlichen Diskurs prägt.1  Diese theoretische 
Diskrepanz begleitete die Forschungsphase, doch gelang es uns 
zunächst nicht, herauszufinden, worin der eigentliche Unterschied 
dieser konzeptuellen Hintergründe besteht. Erst infolge komple-
xer theoretisch-reflektierender Auswertungen der Ergebnisse 
wurde allmählich deutlich, dass ein grundsätzliches analytisches 
Problem vorlag. Im Verlauf unseres Forschungsprojekts zeigte 
sich also, dass einige der Kernbegriffe im deutschen Diskurs zur 
Wohlfahrtsstaatlichkeit intensiv hinterfragt werden müssen. So 
stellen wir in diesem Kapitel den theoretischen Rahmen vor, in 
dem das Phänomen der Pflegeversicherung eingebettet betrachtet 
werden soll. Für das Verständnis der Differenz ist unseres Erach-
tens die Auseinandersetzung auf dieser konzeptionellen Ebene 
unumgänglich.  

                                              

1 Beispielhaft seien als diskursprägendes Buch Handa (1996) genannt. 
Seine Analyse stellt den Ausgangspunkt der Diskussion in Japan 
dar. Bezugspunkt dieser Werke ist „Strukturwandel der Öffentlich-
keit“ von Jürgen Habermas. 
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Sol idar i tät  und kulturel le  Dif ferenz 
 
„Solidarität“ ist ein Thema, das sowohl in der aktuellen gesell-
schaftspolitischen als auch in der sozialwissenschaftlichen Diskus-
sion immer größere Beachtung zu finden scheint. Es ist häufig da-
von die Rede, dass man in der heutigen gesellschaftlichen Situati-
on eine neue Form der Solidarität finden müsse (Göbel/Pankoke 
1998; Zoll 2000). Die gegenwärtigen Umstrukturierungsversuche 
in der deutschen Gesellschaft verdeutlichen die Notwendigkeit 
der theoretischen Reflexion auf das Konzept der Solidarität. Die 
vielfach artikulierte Krise des Sozialstaates korrespondiert mit der 
Einsicht, dass das herkömmliche Solidaritätskonzept an gesell-
schaftlicher Relevanz verliert. So unterscheidet Rainer Zoll zwi-
schen einer „alten“ und einer „neuen“ Solidarität, wobei er unter 
der alten die „Solidarität unter Gleichen“ versteht und die Not-
wendigkeit der „Solidarität mit denen, die anders sind, fremd 
sind“ unterstreicht (Zoll 2000: 9).2 Abgesehen davon, dass diese 
Unterscheidung einer weiteren Diskussion bedarf, verdeutlicht sie 
den sozialen Gesamtzusammenhang, in dem die Frage der Solida-
rität heute gestellt wird. Dies ist nämlich der Aspekt der „Kultur“ 
im spezifischen Sinne, wie er in der Formulierung Zolls vernehm-
bar wird, also im Sinne der „fremden“ Kultur. Verlangt wird aus 
der Perspektive Zolls nach einer Solidarität, die über die her-
kömmliche Grenze der „Eigenkulturalität“ hinausgeht: „Ange-
sichts der durchaus realen Gefahr, dass unsere Gesellschaft durch 
ethnische Konflikte, Auseinandersetzungen von Identitätsgrup-
pen und anderen sozialen Gruppierungen ‚auseinander getrieben’ 
werden könnte, ist die institutionelle Förderung der neuen Solida-
rität dringend erforderlich.“ (ebd. 180)3 

So wird eine Solidarität gefordert, die die „soziale und kultu-
relle Differenzierung“ (ebd. 168) überbrücken kann. Doch dieses 
                                              

2 Implizit wird bei Zoll der Fremde zu einem Problem für die Solida-
rität stilisiert, was nicht unproblematisch ist: „Der Fremde ist die ei-
gentliche Herausforderung sozialer Kohäsion, ist die eigentlich 
wichtige moralische Frage im Verhältnis der Menschen untereinan-
der; er stellt Solidarität auf die Probe.“ (Zoll 2000: 157)  

3 Es ist daher nicht von ungefähr, dass das Buch von Zoll ein Kapitel 
mit der Überschrift „Exkurs über den Fremden“ (Zoll 2000: 160) ent-
hält. Doch seine Ausführungen bleiben unbefriedigend, weil er von 
einer statischen Vorstellung von „Eigenkulturalität“ und „Fremd-
kulturalität“ ausgeht. 



SOLIDARITÄT IM KULTURVERGLEICH 

37 

Verständnis der Solidarität verrät ein kulturtheoretisches Prob-
lem. Denn der Ausgangspunkt dieser Überlegung ist, dass inner-
halb der „Eigenkulturalität“ eine Form der Solidarität (also „unter 
Gleichen“) bereits vorhanden sei, die es nun über die kulturelle 
Grenze hinaus zu erweitern gälte. Die Unterstreichung der Kon-
fliktpotentiale des „Ethnischen“ suggeriert, dass es in „unserer 
Gesellschaft“ bisher mit der homogenen Kultur kein Problem der 
Solidarität mit den Fremden gegeben hätte – schlichtweg, weil es 
kaum Fremde gab, die in die Solidarität hätten eingebunden wer-
den müssen. Diese mehr oder weniger statische Sichtweise auf 
Gesellschaft und Kultur verhindert den Zugang zur eigentlichen 
Problematik der Solidarität und birgt die Gefahr in sich, dem 
„Fremden“ das Problem der gesellschaftlichen Desintegration zu-
zuschreiben.  

Solidarität steht für die Krise der europäischen Moderne. Aus-
druck dafür ist das Konzept der „organischen Solidarität“ (Durk-
heim) als Wunschvorstellung. Das Problem hierbei liegt darin, 
dass man im Bewusstsein der aufgeklärten Moderne nicht mehr 
auf die „Religion“ zurückgreifen kann während gleichzeitig die 
alten Formen der Solidarität verschwinden (Castel 2000: 21) und 
mit dem Aufbrechen der „sozialen Frage“ neue Konzepte gefun-
den werden müssen. Es ist sicherlich unleugbar, dass religiöse 
Vorstellungen in das neue Konzept der Solidarität als implizites 
Wissen einfließen, doch es ist ebenso nicht zu leugnen, dass sich 
das moderne Bewusstsein explizit von der „Religion“ als alles So-
ziale umfassende Grundlage des Denkens verabschiedet. Also 
impliziert der Diskurs der Solidarität doch die Frage, wie eine or-
ganische Solidarität ohne Elemente der Religion möglich sei. Nach 
dieser Vorstellung beginnt die Solidarität im modernen Sinne erst 
dort, wo Religion und Kultur voneinander losgelöst werden. Fer-
ner wird der Verwandtschaft nicht mehr die Funktion der Fürsor-
ge zugesprochen, und die Instanz des Nationalstaates beginnt die-
se Aufgabe zu übernehmen. 

 
 

Sol idar i tät  im Spannungsfeld zwischen 
Universal ismus und Part ikular ismus 
 
Zweifellos beinhaltet das Konzept der Solidarität aus seinem Ent-
stehungskontext der Aufklärung heraus den universalistischen 
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Anspruch, mit dem ein harmonisches Miteinander aller Menschen 
auf der Erde ideell konzipiert wurde:  
 
„Die europäische Moderne erklärte das Solidaritäts-Postulat zum Pro-
gramm einer universalistischen Identifikation, Integration und Inklu-
sion aller ‚Menschen’ als ‚Bürger’ – und aller ‚Bürger’ als ‚Menschen’. 
Codiert wurde diese Horizonterweiterung in den revolutionären ‚Ideen 
von 1789’: ‚Freiheit’ und ‚Gleichheit’ sollte sich verbinden mit dem Pro-
gramm, die ursprünglich auf naturale Nähe bezogene ‚Brüderlichkeit’ 
universell zu setzen.“ (Göbel/Pankoke 1998: 467)  
 
Hierbei ist zu beachten, dass auch dieses universalistische Kon-
zept gerade mit seinem Universalitätsanspruch den Aspekt des 
sozialen Ausschließens enthält. Gerade durch die aufklärerische 
Definition des Menschen als Bürger konnten die Anderen konstitu-
iert und von der „Solidargemeinschaft“ ausgeschlossen werden. 
Daher enthält die Semantik der Solidarität von Beginn an sowohl 
den universalistischen Anspruch als auch die ausgrenzenden Mo-
mente, worauf Wolfgang Kersting hinweist:  

 
„Solidaritätsnormen sind hingegen partikularistischer Natur. Sie ver-
pflichten nicht menschliche Individuen als menschliche Individuen, 
sondern als Mitglieder einer bestimmten sozialen Gemeinschaft; sie 
konstituieren somit auch keine inklusive Verpflichtungssymmetrie zwi-
schen Menschen als Menschen, sondern nur eine partikular-exklusive 
Verpflichtungssymmetrie zwischen den Mitgliedern einer bestimmten 
Gemeinschaft; zwischen diesen und anderen, den Nicht-Gemein-
schaftsmitgliedern besteht hingegen ein Verhältnis der ethischen  
Asymmetrie.“ (Kersting 1998: 415)  

 
In der Tat begegnen wir konkreten Formen der Solidarität auf der 
empirischen Ebene in der Regel im partikularen Kontext. Doch 
wäre es verkürzt, wenn wir ihre Semantik auf diese partikulare 
Bedeutung beschränken würden. Die Bestrebungstendenz zum 
Universalismus ist wichtig, wenn wir den Modernisierungspro-
zess in den westeuropäischen Gesellschaften betrachten, in denen 
die Solidarität auf immer größere Teile erweitert wurde (Munoz-
Dardé 1998: 154). Mit dieser Erweiterung gehen die jeweiligen Na-
tionenbildungsprozesse einher, so dass heute unter dem Aus-
druck der Solidargemeinschaft in der Regel der nationalstaatliche 
Zusammenhalt verstanden wird. Und wenn wir weiter über die 
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Solidarität im Zeichen der Globalisierung diskutieren wollen, ist 
diese universalistische Semantik der Solidarität unverzichtbar, 
ohne die wir nur noch nationalstaatliche und andere partikulare 
Egoismen konstatieren könnten. 

Vor diesem Hintergrund können wir zunächst festhalten: Die 
Solidarität ist ein spezifisch moderner Ausdruck für das Bewusst-
sein des Integrationsproblems der modernen Gesellschaften. Dar-
in ist von vorne herein die Problematik der Differenz enthalten, 
also die Frage: Wie ist die gesellschaftliche Einheit trotz der Diffe-
renzen möglich? Dieses Problem in der Modernisierungsphase 
vieler Industriegesellschaften zwischen der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und dem Ende des 20. Jahrhunderts wurde vielfach 
dadurch gelöst, dass man den Nationalstaat als eine „Ge-
meinschaft“ definierte. Die Gleichheit der Menschen und die Ver-
engung dieser Idee auf die eigenen Bürger ist daher die unabding-
bare Voraussetzung für diese Konzeptualisierung des Nati-
onalstaates. Dabei konnte die „Gleichheit“ je nach der historischen 
Konstellation unterschiedlich definiert werden. Sie beinhaltet nach 
der Tradition der Aufklärung vor allem die Gleichheit der Rechte 
aller Bürger, was auch die Gleichheit der Wertevorstellungen aller 
Bürger einschließt. Sie konnte aber auch kulturell, ethnisch oder 
auch rassisch definiert sein. In diesen Fällen wurde die Metapher 
der natürlichen Bindung stark eingesetzt. Die heute wieder aufge-
tauchte Fragestellung ist in ihrer Grundlage nicht anders, wenn 
auch, wie wir gesehen haben, zurzeit die Frage der kulturellen 
Differenz dominiert. Der eigentliche Unterschied liegt jedoch nur 
darin, dass man heute nicht mehr davon ausgehen kann, dass die-
se Differenzen überwunden und eine neue Gemeinschaft generiert 
werden können. In diesem Sinne hat Zoll Recht, wenn er die Su-
che nach der Solidarität trotz/aufgrund der Differenz als eine 
neue Aufgabe sieht. Die Frage müsste daher lauten: Wie ist eine 
neue Solidarität über die kulturelle Differenz hinweg möglich, 
ohne auf die emotionale Bindung an eine vorgestellte „Ge-
meinschaft“ rekurrieren zu müssen?  
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Das Konzept  der  Sol idar i tät  im theoret ischen 
Entstehungskontext  
 
Bei der heutigen Thematisierung der Solidarität wird in der Regel 
eine Vergleichbarkeit zu der sozialen Situation im Westeuropa der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konstatiert, in der erst das 
Konzept der Solidarität zu einem der Kernthemen der Sozialwis-
senschaften erhoben wurde. Dieser historische Rekurs ist für die 
Problematik des vorliegenden Buches insofern wichtig, als er die 
Gemeinsamkeit und Differenz zwischen damals und heute her-
vortreten lässt, womit der Blick auf die Semantik der Solidarität 
verschärft werden kann. Wie noch näher ausgeführt wird, ist für 
das Aufkommen des Solidaritätskonzeptes im 19. Jahrhundert die 
kulturvergleichende Perspektive konstitutiv. Die neuen modernen 
Gesellschaften formulierten ihr Selbstverständnis in Abgrenzung 
zu fremden Gesellschaften und zur eigenen Vergangenheit (Shi-
mada 2000: 44–53). Wenn wir auch diese spezielle Perspektive des 
Kulturvergleichs heute nicht mehr übernehmen können und wol-
len, liefert sie doch Anhaltspunkte für die zurzeit dringende Neu-
thematisierung komparativen Vorgehens.  

Der Begriff der Solidarität geht bekanntlich aus dem Zusam-
menhang der Französischen Revolution hervor, wobei ur-
sprünglich der Ausdruck „Brüderlichkeit“ an seiner Stelle stand.4 
Wenn man das Konzept der Solidarität aus der kulturvergleichen-
den Perspektive behandeln will, verdient dieser ihm vorausge-
hende Ausdruck „Brüderlichkeit“ als eine Familienmetapher Auf-
merksamkeit. Denn, wie wir noch zeigen werden, scheint ein ent-
scheidender Punkt zum Verständnis unterschiedlicher Erschei-
nungsformen der solidarischen Beziehungen in unterschiedlichen 
Kulturen darin zu liegen, wie die Übertragung der Familienmeta-
pher in der jeweiligen Gesellschaft auf unterschiedliche Weise er-
folgt. Es ist sicherlich bezeichnend für die westeuropäische Ent-
wicklung, dass diese Metapher durch den Ausdruck der Solidari-
tät ersetzt wurde. Dabei ist wichtig anzumerken, dass der Begriff 
der Brüderlichkeit im politischen Kontext der Revolution auch 
schon nur eine Metapher war. Suggeriert wurde eine enge emoti-

                                              

4 Zur Begriffsgeschichte der Solidarität vgl. Bayertz (1998); Metz 
(1998); Zoll (2000). Zum Prozess der Ersetzung des Terminus Brü-
derlichkeit durch Solidarität vgl. Ozouf (2005: 57–59). 
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onale Beziehung untereinander, doch unter Menschen, die fak-
tisch keine Brüder waren. Die Verschiebung von der Brüderlich-
keit zur Solidarität markiert die Bewusstwerdung der Notwen-
digkeit, zwischen einer natürlich gegebenen Form der menschli-
chen Beziehung und einer erst sozial herzustellenden Form der 
emotionalen Bindung zu unterscheiden. Brüderlichkeit trägt für 
die politische Bestrebung, eine neue Gesellschaft rational und be-
wusst aufzubauen, eine verräterische Semantik in sich, denn sie 
verweist auf die schon immer gegebene Form der emotionalen 
Bindung hin, von der die neue Politik geradezu distanzieren will.5 
Zu sehr beschwört der Ausdruck „Brüderlichkeit“ die Zugehörig-
keit zu einer bestimmten Gruppe, die dem universalen Anspruch 
der Aufklärung entgegensteht. Die Unterbindung dieser meta-
phorischen Übertragung steht für die Bewusstwerdung der Diffe-
renz zwischen Privatheit und Öffentlichkeit. Für die jeweilige 
Sphäre werden unterschiedliche Formen der Bindung konzipiert: 
Für die Privatheit steht die Liebe, während für die Öffentlichkeit 
die Solidarität zum Zuge kommt. 

Aus diesem Entstehungskontext heraus wird deutlich, dass 
der Begriff der Solidarität zutiefst reflexiv ist: Nur das Bewusst-
werden einer tiefgehenden gesellschaftlichen Krise kann die Situa-
tion des Mangels feststellen, in der für die Einheitlichkeit und das 
reibungslose Funktionieren einer Gesellschaft ein neues Konzept 
notwendig wurde. Natürlich stellt dieses Konzept nicht nur einen 
Erklärungsansatz der damaligen gesellschaftlichen Situation dar, 
sondern es war ebenso ein Kampfbegriff, mit dem eine bestimmte 
neue politische Form des menschlichen Zusammenlebens einge-
fordert wurde. 

Wie François Ewald eindrücklich analysiert, ist das Konzept 
der Solidarität untrennbar mit der Entstehung des modernen In-

                                              

5 Ulrich Steinvorth (1998: 56) formuliert diese Sachverhalt wie folgt: 
„Dass überhaupt die Parole der Solidarität neben die der Brüder-
lichkeit treten konnte, obgleich sie einer Fachsprache entstammt, er-
klärt sich daraus, dass das Wort Brüderlichkeit in der Familie be-
heimatet ist, in der sich Beziehungen an der Wohltätigkeit und nicht 
der erzwingbaren Gerechtigkeit orientierten. Mit der Solidarität 
konnte man ein Verhalten der Brüderlichkeit für soziale Ver-
hältnisse außerhalb der Familie fordern, das Erzwingbarkeit nicht 
ausschloss.“ (Hervh. im Orig.) 
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dividuumsverständnisses und seiner Risikobewältigung verbun-
den:  

 
„Die gesellschaftliche Ordnung hat zwei Grundlagen: Zum einen die 
Verantwortlichkeit, prinzipiell individueller Natur, die es jedem zur 
Pflicht macht, selbst für seine Bedürfnisse zu sorgen, und zum anderen 
die Wohltätigkeit, deren Aufgabe es ist, die vertraglichen Beziehungen 
zu unterfüttern, die Ungleichheiten miteinander zu verbinden, das was 
sonst unabänderlich getrennt bliebe, zu vereinen und zusammenzuhal-
ten.“ (Ewald 1993: 90)  
 
Dies ist auch der Grund, warum Subsidiarität und Solidarität 
komplementär und untrennbar in einem engen Wechselwir-
kungsverhältnis stehen. Das autonome Individuum, das für sich 
selbst Sorge trägt, ist die Voraussetzung für die Idee der Bindung, 
wie diese voneinander getrennten Individuen wieder zusammen-
gefügt werden sollen. Aber dies ist nur eine Seite des Solidaritäts-
konzeptes.  

Wichtig für das Verständnis des Solidaritätsbegriffs unter dem 
Zeichen des Kulturvergleichs ist, dass bei der Entstehung dieses 
modernen Solidaritätskonzeptes zugleich eine andere Form der 
Solidarität entworfen wurde, die als natürlich gegeben erachtet 
wird. Entworfen wurde eine „Gemeinschaft“, in der die Solidari-
tät als von vornherein gegeben angenommen wurde. Bei Durk-
heim heißt sie „mechanische Solidarität“ und bei Tönnies „Ge-
meinschaft“. Man stellte sich dabei vor, dass diese Form der Soli-
darität entweder der Vergangenheit der eigenen Gesellschaft an-
gehört oder in den fremden, noch nicht so weit entwickelten Kul-
turen aktuell existierte. Um aufzuzeigen, warum diese Unterschei-
dung in der heutigen Diskussion nicht länger aufrechterhalten 
werden kann, wenden wir unseren Blick auf das Begriffspaar der 
mechanischen und organischen Solidarität, das Émile Durkheim 
eingeführt hat. 

Durkheims Unterscheidung zwischen einer mechanischen und 
einer organischen Solidarität beruht auf einer kulturvergleichen-
den Perspektive. Er ordnet die mechanische Solidarität der seg-
mentären und die organische der arbeitsteiligen Gesellschaft zu. 
Die Solidarität in den segmentären Gesellschaften beruht auf Ähn-
lichkeiten und Überstimmungen im Bewusstsein der Individuen, 
während die Solidarität in den modernen arbeitsteiligen Gesell-
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schaften auf das Bewusstsein der Individuen über die gegensei-
tigen Abhängigkeitsverhältnisse zurückzuführen ist. Problema-
tisch ist in diesem Denkmodell zum einen die entwicklungsge-
schichtliche Verknüpfung der beiden Solidaritätsformen. Durk-
heim ordnet die mechanische Solidarität dem vormodernen Zu-
stand der Gesellschaftlichkeit zu, womit vor allem die außereuro-
päischen „primitiven“ Gesellschaften gemeint sind, während die 
organische Solidarität als die moderne gesellschaftliche Integrati-
onsform verstanden wird. Zum anderen beinhaltet diese Unter-
scheidung eine Gegenüberstellung zwischen dem vormodernen 
Kollektivismus und dem modernen Individualismus. Durkheim 
unterstellt, dass unter den Bedingungen der segmentären Gesell-
schaft kein individuelles Bewusstsein erwächst, während in den 
modernen Gesellschaften das individuelle Bewusstsein eine wich-
tige Rolle spielt.  

 
„Die Solidarität, die aus den Ähnlichkeiten entsteht, erreicht ihr Maxi-
mum, wenn das Kollektivbewusstsein unser ganzes Bewusstsein genau 
deckt und in allen Punkten mit ihm übereinstimmt: aber in diesem Au-
genblick ist unsere Individualität gleich Null. Sie kann nur entstehen, 
wenn die Gemeinschaft weniger Platz in uns einnimmt.“ (Durkheim 
1992: 181f.)  
 
Diese entwicklungsgeschichtlich begründete Gegenüberstellung 
vom Kollektivismus und Individualismus prägte lange Zeit die 
Perspektive der Moderne und die des Kulturvergleichs.6 Die di-
chotome Unterscheidung der beiden Solidaritätsformen ist viel-
fach kritisiert worden, und es steht außer Frage, dass wir für un-
sere kulturvergleichende Analyse das Konzept der Solidarität 
nicht mehr in der Weise übernehmen können. Doch bietet diese 
Unterscheidung unseres Erachtens nach wie vor ein wertvolles 
heuristisches Instrument gerade für eine kulturvergleichende Un-
tersuchung der Solidaritätsformen, wie wir sie hier vornehmen.  

In diesem Sinne greift auch Rainer Zoll diese Unterscheidung 
auf und versucht, anhand der beiden Solidaritätsformen die ge-
genwärtige gesellschaftliche Situation zu analysieren. Er schlägt 
vor, die beiden Konzepte von ihrem historischen Verknüpfungs-
verhältnis zu lösen: „Wenn man jedoch die beiden Formen der So-
                                              

6 Auch die westliche Perspektive auf die japanische Gesellschaft ist 
bekanntlich von dieser Dichotomie geprägt.  
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lidarität ideal- und prototypisch interpretiert und sie aus ihrer en-
gen, ja kausalen Bindung an die ‚segmentierte’ Gesellschaft und 
die arbeitsteilige Gesellschaft herauslöst, erweisen sie sich für die 
Analyse von Solidarität und ihrer Dynamik in der heutigen Ge-
sellschaft als überaus fruchtbar.“ (Zoll 2000: 32) So kommt er zu 
folgender Definition der mechanischen Solidarität: „Dann ist die 
Grundlage der mechanischen Solidarität die Gleichheit oder Ähn-
lichkeit der sozialen Lange und/oder die Gleichheit der Zugehö-
rigkeit zu einer Gemeinschaft oder sozialen Gruppe und/oder die 
Gleichheit der (eventuell aus dieser Lage erwachsenen) Interessen 
und Ziele.“ (ebd. 32) Dagegen wird die organische Solidarität fol-
gendermaßen definiert: „Und die Grundlage der organischen So-
lidarität wäre dann eine Mischung aus Differenz und Gleichheit, 
wobei die Gleichheit sich im Extremfall auf das Menschsein redu-
ziert.“ (ebd. 32f.) Mit dieser Unterscheidung wird zwar eine ge-
wisse semantische Differenz angesprochen, jedoch scheint uns 
diese Unterscheidung in dieser Formulierung nicht deutlich ge-
nug zu sein. Vor allem bleibt die Ansicht Zolls allzu sehr der 
Durkheimschen Dichotomie verfangen, so dass das eigentlich dy-
namische Verhältnis der beiden Konzepte nicht in den Blick 
kommt. Diese Definition ist unseres Erachtens auch deshalb unbe-
friedigend, weil die Bedingungen der Gleichheit und Differenz 
unklar bleiben und der Anschein erweckt wird, als ob die beiden 
Solidaritätsformen unabhängig voneinander und statisch vorhan-
den seien. Wir sind der Meinung, dass gerade der heuristische 
Wert dieses Konzeptes verloren geht, wenn man die beiden Kon-
zepte auf diese Weise statisch gegenüberstellt.  

Notwendig wäre eine viel stärkere Beachtung des asymmetri-
schen Spannungsverhältnisses der beiden Konzepte zueinander. 
Die Asymmetrie liegt zum einen darin, dass in einer mit der me-
chanischen Solidarität beschriebenen Gesellschaft das Konzept der 
Solidarität überhaupt fehlen würde, während zur organischen So-
lidarität notwendigerweise eine Reflexion über die Formen der So-
lidarität gehört. Dies führt zum anderen dazu, dass sich das Soli-
daritätskonzept in diesem Moment verdoppelt: Auf der pragmati-
schen Ebene wird es zu einem politischen Kampfbegriff, mit dem 
eine bestimmte Form der gesellschaftlichen Solidarität einge-
fordert wird und auf der wissenschaftlichen Ebene entsteht der 
analytische Begriff der Solidarität, mit dem man beginnt, die For-
men der sozialen Ordnung kulturvergleichend zu analysieren. 
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Diese Asymmetrie ist insofern für unsere Untersuchung von Be-
deutung, als in der japanischen Gesellschaft zunächst das Konzept 
der Solidarität so nicht existierte und auch später, wie in der Ein-
leitung beschrieben wurde, nicht dieselbe wichtige Rolle für das 
gesellschaftliche Selbstverständnis wie in der deutschen Gesell-
schaft spielte.  

Mit dem Hinweis auf die Asymmetrie der beiden Begriffe kön-
nen sie auch zwei unterschiedlichen Abstraktionsniveaus zuge-
ordnet werden. Organische Solidarität ist eine weit abstraktere 
Form, die ein stärkeres Vorstellungsvermögen von jedem Indivi-
duum verlangt, während mechanische Solidarität diese Art der 
Reflexion kategorisch verneint. Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit, für den neu entstehenden modernen gesellschaftlichen Zu-
sammenhang die organische Solidarität bewusst einführen zu 
müssen. In diesem Punkt scheint Durkheim (1992: 478f.) davon 
auszugehen, dass sich organische Solidarität mehr oder weniger 
von selbst einstellt, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Zum ei-
nen müssten sich die Mitglieder dieser Gesellschaft bewusst wer-
den, dass sie durch die Arbeitteilung voneinander abhängig sind, 
zum anderen müssen die gesellschaftlichen Güter der geleisteten 
Arbeit entsprechend gerecht verteilt werden.7  

Offensichtlich liegt hier ein entscheidender Punkt des Prob-
lems der Solidarität: Durkheim und an ihn anlehnend später auch 
Zoll konzipieren die Solidarität zu sehr unter dem Gesichtspunkt 
der „sozialen Tatbestände“, so dass aus ihrer Perspektive die ge-
sellschaftlich-kulturellen Prozesse aus dem Blick geraten, die erst 
die organische Solidarität konstituieren. Zu diesen Konstitutions-
prozessen gehören politische und auch wissenschaftliche Diskur-
se, in denen ständig über das Konzept der Solidarität reflektiert 
wird. In dieser Reflexion wird eine ursprünglich-natürliche Form 
der Solidarität als Grundlage der fremden Gesellschaften entwor-
fen und dem eigenen gesellschaftlichen Zustand entgegengesetzt. 
Mit dieser Entgegensetzung geht aber der Blick für das Span-
nungsverhältnis zwischen den beiden Formen der Solidarität ver-
loren, das für die Herstellung des Solidaritätsgefühls konstitutiv 
ist. Denn jeder Versuch, eine neue Sozialität herbeizuführen, be-

                                              

7 Daraus wird ersichtlich, warum die soziale Gerechtigkeit die not-
wendige Voraussetzung für die Entstehung der Solidarität in der 
modernen Gesellschaft ist. 
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dient das Verständnis der mechanischen Solidarität als einer „na-
türlichen“ Grundlage. Durch die „Erfindung der Tradition“ wird 
eine Gemeinschaft konzeptualisiert, in der die Mitlieder alle 
„gleich“ sein sollen.8 Proklamiert wird hier eine mechanische Soli-
darität, doch faktisch liegt organische Solidarität vor, wenn unbe-
kannte Menschen von unterschiedlichen Provinzen zu einer ge-
sellschaftlichen Einheit zusammengebracht werden. Kurz: Man 
kann durchaus die organische Solidarität mit dem Schein der me-
chanischen Solidarität belegen, um das Zusammengehörigkeitsge-
fühl unter den Menschen zu wecken und die neu entstandene so-
ziale Einheit wie Nation als eine natürlich gegebene erscheinen zu 
lassen. Die Vorstellung der mechanischen Solidarität dient also 
häufig zur Naturalisierung der konstruierten Gesellschaftsver-
hältnisse. So gesehen bilden die beiden Solidaritätskonzepte ein 
untrennbares Spannungsverhältnis zueinander, das sich wohl in 
vielen empirisch auffindbaren Solidaritätsbeziehungen wieder 
finden lässt.  

An dieser Stelle wird deutlich, dass das dichotomisch verstan-
dene Begriffspaar der mechanischen und organischen Solidarität 
als analytische Begriffe so nicht brauchbar ist. Das Konzept der 
Solidarität ist von vorne herein als ein Zusammenhalt unter Nicht-
gleichen gedacht. Es ist Ulrich K. Preuß (1998: 402) zuzustimmen, 
dass das Konzept der Solidarität von seiner semantischen Grund-
lage her die „Brüderlichkeitspflichten gegenüber den Fremden“ 
einschließt. Insofern hat das Konzept der Solidarität schon immer 
mit dem Phänomen der Differenz zu tun, ja sogar der Ausgangs-
punkt des Solidaritätsdenkens kann nur die Differenz sein, die die 
Mitglieder einer Gesellschaft dazu zwingt, sich Gedanken über 
die Möglichkeit des sozialen Zusammenhalts zu machen.9 Die dif-

                                              

8 Vgl. zur Erfindung der Tradition: Hobsbawm/Ranger (1985); An-
derson (1988); Shimada (2000). 

9 Ewald (1993: 116) argumentiert in diesem Kontext, dass Brüderlich-
keit dazu konzipiert wird, die soziale Differenz zwischen Armen 
und Reichen zu überwinden: „Die Politik der Vorsorge unterstellte 
die Wesensgleichheit des Reichen und des Armen, womit die Armut 
letztlich zu einem Unfall wurde, den der Arme, wenn er dies nur 
wollte, stets vermeiden könnte; die Wohltätigkeit, die ihm zu Hilfe 
kam, wurde durch das Gleichheitsprinzip geregelt: sie gehorchte ei-
ner Logik der Brüderlichkeit. Mit der neuen Politik der Sicherheit 
stellt die Wohltätigkeit eine notwendige Beziehung zwischen zwei 
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ferenzlose Gemeinschaft, die immer wieder als Ort der „eigentli-
chen“ Solidarität konstatiert wird, kann in diesem Zusam-
menhang trügerisch sein. Wichtig ist nur, dass das Konzept der 
Solidarität offensichtlich seine Konkretisierung nur durch den Re-
kurs auf diese angebliche ursprüngliche Form der Solidarität ver-
mitteln kann. Die Notwendigkeit einer solchen Vermittlung be-
steht wohl darin, dass die Solidarität, die über Differenz wirksam 
werden soll, nur über abstrakte Instanzen entstehen kann, nämlich 
über Recht und Versicherung. Vor allem die Institution der Versi-
cherung ist der Ort, an dem die Solidarität als organisierte Gegen-
seitigkeit lokalisiert werden kann:  

 
„Der Solidaritätsgedanke gehört grundsätzlich, noch vor jeder sozialen 
Überlegung, zur Ökonomie der Versicherung. Die Versicherung be-
wirkt von sich aus eine Objektivierung jenes Verhältnisses zwischen 
den Ganzen und seinen Teilen, zwischen Gesellschaft und Individuen, 
das man in den aufkommenden Solidaritätsdoktrinen wieder finden 
wird.“ (Ewald 1993: 227) 
 
Wir sehen hier zwei ambivalente Aspekte des Solidaritätskonzep-
tes: Zum einen der rational institutionalistische Aspekt, ohne den 
die moderne differenzierte Gesellschaft nicht denkbar wäre, den 
Durkheim als „organisch“ bezeichnet, zum anderen der emotio-
nale Aspekt des Zusammengehörigkeitsgefühls, das wohl nur  
über den Rekurs auf die Ursprünglichkeit der „Gemeinschaft“ 
vermittelt werden kann. Und dies sind auch genau die Aspekte, 
die bei dem Kulturvergleich, den wir später konkreter durchfüh-
ren werden, eine wichtige Rolle spielen. Wir sind der Meinung, 
dass bei der Bildung der Solidarität in einer modernen Gesell-
schaft immer beide Aspekte miteinander verschränkt sind, wenn 
auch ihre Gewichtungen je nach den historischen und kulturellen 
Konstellationen variieren. Vorweg sei an dieser Stelle unsere The-
se in verkürzter Form wie folgt zusammengefasst: In Deutschland 
verläuft die Bildung der Solidarität zunächst doppelgleisig. Einer-
seits wird das soziale Sicherungssystem installiert, mit dem das 
Konzept des Sozialstaates eingeführt wird. Andererseits kommt 
das Konzept des Nationalstaates als „Volksgemeinschaft „ auf, mit 
dem das Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt wird, wobei re-
                                                                                                                   

Klassen her; ihre Logik ist eine Logik der Interdependenz und Soli-
darität.“  
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ligiöse Elemente wie Totenkult und unterschiedliche Rituale ein-
gesetzt werden. Erst in der Nachkriegsgesellschaft der Bundesre-
publik wird durch das Sozialversicherungssystem explizit eine 
„Solidargemeinschaft“ gebildet, wie später noch zu zeigen sein 
wird.  

In Japan hingegen überwiegt durchweg die Betonung der So-
lidarität durch den Hinweis auf die „Gemeinschaft“, die durch 
den Hinweis auf die genealogischen Herkunft des „Volkes“, auf 
die einheitliche Religion des Shintôismus und die homogene Kul-
tur begründet wird.10 Hier wird vor allem die Metapher der Fami-
lie bedient, mit der die Zugehörigkeit zur Nation konkret und 
emotional vermittelt wird. Die Vorstellung einer Solidarität wird 
hier durch eine emotionale Übertragung der Bindung vermittelt, 
die aber nur in der Form von „mechanischer“ Solidarität exis-
tiert.11  

 
 
Sol idar i tät  im deutsch- japanischen Vergleich 
 
Stellen wir zunächst fest, dass die deutsche und die japanische 
Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor dem-
selben sozialen Problem standen: Die alten ständischen Strukturen 
hatten sich aufgelöst, und die neuen nationalstaatlich verfassten 
Gesellschaften mussten sich erst konstituieren. In dieser Situation 
der sozialen Umwälzung spielte die Frage nach der gesell-
schaftlichen Integration eine entscheidende Rolle für die weitere 
Entwicklung. Für diese Frage boten die beiden Gesellschaften un-
terschiedliche Antworten und Vorgehensweisen, wenn auch die 
japanische Gesellschaft ab dem Ende des 19. Jahrhunderts vieles 
aus dem deutschen Kontext übernahm. Obwohl die konkreten his-
torischen Verläufe im anschließenden Kapitel darstellt werden, 
sollen hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst werden. Da-
bei konzentrieren wir uns bei diesem Vergleich auf das Verhältnis 
zwischen dem Staat, der Gesellschaft und dem Individuum. 

                                              

10 Diese eher als kulturalistisch zu bezeichnende Tendenz bedingt sich 
durch ihre Konfrontation mit der westlichen Zivilisation, wie sie 
Shimada (2000) ausführlich darstellt. 

11 Dies ist auch eine Erklärung dafür, warum in der japanischen Ge-
sellschaft die Selbstthematisierung anhand des Solidaritätsbegriffs 
unterbleibt. 
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Im westeuropäischen Kontext ist das Konzept der Solidarität 
mit dem des Wohlfahrtsstaates eng verbunden, wie Wolfgang 
Kersting (1998: 421) hervorhebt: „Die Antwort der Moderne auf 
ihr selbsterzeugtes Solidaritätsproblem ist die nationalstaatliche 
Solidargemeinschaft, der Sozial- oder Wohlfahrtsstaat.“ Hier ist 
die Instanz der Solidarität eindeutig – der Staat übernimmt die 
Aufgabe der Fürsorge, die Solidarität wird „verstaatlicht“ (ebd. 
422). Dies bewirkt einerseits eine Abstrahierung der menschlichen 
Beziehungen untereinander, die Solidarität wird anonym. Ande-
rerseits verschafft der Staat damit den Freiraum für individuelle 
Entwicklungen, die in den bis dahin gegebenen kollektiven Zu-
sammenhängen wie Familien, Zünften und Dorfgemeinschaften 
so nicht möglich gewesen waren. Die Verlagerung von den tradi-
tionellen Bindungen zur wohlfahrtsstaatlichen Solidarität war der 
Weg der Modernisierung in Westeuropa, wobei in drei Gesell-
schaften – England, Frankreich und Deutschland – unterschiedli-
che Konzepte wie „Solidarität, Selbsthilfe und Sozialpolitik“ je-
weils die zentrale Rolle spielten (Metz 1998). Bei all diesen Kon-
zepten wurde die Trennung zwischen der traditionellen Form der 
Bindung und der neuen Form der Solidarität streng unterschie-
den. In diesem Moment ist die metaphorische Übertragung der 
Familienbindung auf die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse 
nicht mehr möglich. Auch kann die Religion keine Rolle mehr als 
Grundlage der Solidarität spielen. Abstrahierung, Anonymisie-
rung und Bürokratisierung, ohne die die Verwirklichung einer 
wohlfahrtsstaatlichen Solidarität nicht möglich ist, lässt eben diese 
Solidarität aber auf der Alltagsebene immer schwerer vorstellbar 
werden. Es entsteht die Gefahr, dass dieses Fürsorgesystem die 
Grundlage der emotionalen Bindung verliert. In dem Maße, wie 
diese Abstrahierung und Anonymisierung fortschreiten, wird die 
Emotionalität immer stärker in den Bereich der Familie verlagert. 
Das Konzept der Familie gewinnt die Semantik des von allen Ge-
sellschaftlichen getrennten Ortes, so dass die innerfamiliären Be-
ziehungen eine enorm emotionale Aufwertung erfahren.  

Ein wichtiger Aspekt im Unterschied zur japanischen Entwick-
lung liegt hier in der Rolle, die die Kommunen – vor allem die 
Städte – in der sozialpolitischen Frage spielten und spielen (Kauf-
mann 2003: 301ff.). Die kommunale Selbstverwaltung, die auch ei-
nen Teilbereich der sozialen Fürsorge umfasst, ist ein wichtiger 
Bestandteil des sozialen Sicherungssystems in Deutschland. Die 
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konkreten Ausführungen des Solidaritätssystems werden daher 
auf dieser Ebene vollzogen, wobei die konkrete Arbeit von den 
Kommunen und den freien Wohlfahrtsverbänden übernommen 
wird. So spricht Kaufmann in diesem Zusammenhang von einer 
Doppelstruktur: „Diese Doppelstruktur von kommunal-öffentlicher 

und privater ‚freier Wohlfahrtspflege’ hat sich bis in die Gegenwart 
erhalten, wobei beide Formen der sozialen Hilfe sich teils ergän-
zen, teils miteinander in Konkurrenz liegen.“ (Kaufmann 2003: 
286; Hervh. im Orig.)  

Deutlich ist die Wichtigkeit der Kommunalpolitik in den sozi-
alpolitischen Fragen in Deutschland, die zum Teil wie das Ar-
menwesen und die städtische Hygiene auf die historischen Vor-
aussetzungen zurückzuführen sind (vgl. das nächste Kapitel). Die 
sozialpolitischen Institutionen und Aufgabenverteilungen erlau-
ben hier eine Strukturierung der Solidaritätsverhältnisse. Dies 
bringt einerseits mit sich, dass die Koordination der sozialpoliti-
schen Dienste nachhaltig erschwert wird (Kaufmann 2003: 302), 
andererseits ermöglicht dieses System den Kommunen mehr oder 
weniger eigenständige Handlungsmöglichkeiten zur Erzeugung 
der Solidarität.  

Die Generierung der nationalstaatlich verfassten Solidarge-
meinschaft verlief im japanischen Kontext offensichtlich anders. 
Von der ersten Phase der Nationalstaatsbildung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts an wurde die Übernahme der wohl-
fahrtsstaatlichen Fürsorgeidee als Grundlage des westlichen Indi-
vidualismus abgelehnt, und eine kulturalistisch und rassisch kon-
zipierte nationale „Gemeinschaft“ – aus der Perspektive der japa-
nischen Intellektuellen – im Gegensatz zum westlichen Modell 
entworfen (Shimada 2000: 55). Hier wurde geradezu die Über-
tragbarkeit der Familienmetapher auf die Gesamtgesellschaft un-
terstrichen und damit das Zusammengehörigkeitsgefühl angeregt. 
Es war immer wieder das japanische Haushaltskonzept ie, das bis 
zur heutigen Zeit zum zentralen Bereich der kulturellen Identität 
gezählt wird. Auffällig ist dabei, dass traditionelle Elemente der 
sozialen Bindung aus den Bereichen der Familie, Religion und 
Dorfgemeinschaft für die Konstituierung der gesamtgesellschaftli-
chen Solidarität aktiviert und eingesetzt wurden. Auf diese Weise 
gelang dem japanischen Nationalstaat die Konstituierung einer 
Form von Solidarität, obgleich dies später zu einem kulturfunda-
mentalistischen Militarismus führte. Aber auch nach dem Ende 
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des Zweiten Weltkrieges blieb die Idee erhalten, dass die japani-
sche Gesellschaft eine homogene Gesellschaft bilde, in der die fa-
milienähnliche Beziehung untereinander vorherrschend sei.12  

Anhand der Familienmetapher wurde im japanischen Fall ein 
streng zentralistischer Nationalstaat aufgebaut, der den kommu-
nalen Verwaltungen nur wenige Handlungsmöglichkeiten in der 
sozialpolitischen Frage beließ. Matsushita Takeshi (1996: 31f.) hält 
fest, dass die japanischen Kommunen bis Mitte der 1960er Jahre 
nur Ausführungsorgane der zentralstaatlichen Politik darstellten. 
Die Solidarität war lange Zeit gespalten zwischen dem na-
tionalstaatlichen Pol, der weitestgehend kulturalistisch und ras-
sisch legitimiert wurde, und dem familiär-verwandtschaftlichen 
Pol, der wiederum als ein Kernbereich der kulturellen Identität 
angesehen wurde. Die Lücke zwischen der Staatlichkeit und den 
Familien wurde während des Wirtschaftsaufschwungs von den 
Betrieben gefüllt, die aber naturgemäß nur partikulare Solidarität 
anbieten konnten, da sie nur ihre eigenen Angestellten betraf. So 
wurde diese Lücke als ein Mangel der „Öffentlichkeit“ verstan-
den, woraus verständlich wird, warum die Frage der gesellschaft-
lichen Integration heute insgesamt im japanischen Kontext unter 
diesem Stichwort diskutiert wird.  

Vor diesem historisch vergleichenden Hintergrund wird die 
unterschiedliche Bedeutung der Pflegeversicherung in Deutsch-
land und Japan deutlich: Während im deutschen Kontext die Pfle-
geversicherung nur einen weiteren Schritt für das sozialstaatliche 
Fürsorgekonzept darstellt, wodurch die Grundlagen der Solidari-
tät im Grunde unberührt bleiben, steht die Einführung der Pflege-
versicherung in Japan möglicherweise für den Bruch des Solida-
ritätskonzeptes, denn sie zeigt geradezu, dass die metaphorische 
Übertragung der Familie nicht mehr weiter aufrechterhalten wer-
den kann. Daraus entsteht die Frage, ob sie für den Übergang von 
einer gemeinschaftlich konzipierten zu einer wohlfahrtsstaatlich 
konzipierten Solidarität steht. 

Die Diskussion der Konzepte von Wohlfahrt im Kulturver-
gleich kann sich aber nicht auf die Analyse des Begriffs der Soli-
darität beschränken, obwohl er einen zentralen Anhaltspunkt für 

                                              

12 Diese Vorstellung wurde vor allem in dem in den 1970er Jahren ent-
standenen Diskurs über die japanische Kultur durch Sozialwissen-
schaftler wie Nakane Chie, Murakami Yasunori usf. vertreten. 
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unterschiedliche Konsequenzen von Maßnahmen im Wohlfahrts-
sektor bietet. Zusätzlich müssen die allgemeinen Entwick-
lungspfade in der Wohlfahrtspolitik aufgezeigt werden, die den 
Kontext zur Solidarität oder der Einführung der Pflegeversi-
cherung darstellen.  



    

53 

Historische Entwicklung der Wohlfahrt in 

Deutschland und Japan 

Die Einführung der Pflegeversicherung ist weder in Japan noch in 
Deutschland abgekoppelt von der Geschichte der Wohlfahrt in ei-
ner Weise verständlich, die kulturvergleichende Operationen er-
möglichen würde. Dies gilt nicht nur für das Konzept der Solidari-
tät, sondern ganz allgemein für die Entwicklungspfade, die die 
Wohlfahrtsstaatlichkeit in beiden Ländern verfolgt hat. Diese Pfa-
de sollen im Sinne Robert Castels (2000: 12) als „Geschichte der 
Gegenwart“ beschrieben werden, wobei die Gegenwart „über die 
Rekonstruktion des Systems der Transformationen […], dessen 
Hinterlassenschaft die aktuelle Situation ist“ begriffen werden 
kann.  

In Deutschland und Japan scheinen diese Transformationen 
ähnlich wie die allgemeine Geschichte eine parallele Entwicklung 
zu nehmen. Beide Nationen waren Nachzügler in der industriel-
len Entwicklung, die indes bis zur Jahrhundertwende in dieser 
Hinsicht viel aufgeholt hatten. In beiden Ländern stellte sich die 
sogenannte soziale Frage darum umso heftiger. Ebenso lassen sich 
gewisse Parallelen in der politischen Entwicklung im 20. Jahrhun-
dert ziehen. Beide Gesellschaften radikalisierten sich nach einer 
kurzen Phase des demokratischen Aufbruchs (Taishô-Ära und 
Weimarer Republik) und forcierten durch aggressive Expansions-
politik den Krieg. Schließlich standen beide Staaten als Verbünde-
te 1945 vor der völligen Katastrophe. Doch beide Länder erlebten 
nach Kriegsende einen kaum erwarteten wirtschaftlichen Wieder-
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aufschwung der sie zur zweit- bzw. drittgrößten Wirtschafts-
nation der Welt erstarken ließ. 

Bei näherer Betrachtung wird indes deutlich, dass zumindest 
die Entwicklung des Wohlfahrtssektors in Deutschland und Japan 
keineswegs gleichartig verlief. Trotz prinzipiell gleichartiger Pro-
zesse der Verwohlfahrtsstaatlichung waren der Weg, die Abfolge 
der Transformationen und der Entwicklungspfad völlig anders 
geartet. Durch eben diese Geschichte der Sozialsysteme wurde  
aber der Charakter der Pflegeversicherung nachhaltig geprägt.  

Ebenso ist die Rolle der Kommunen in der Wohlfahrt nur be-
dingt vergleichbar. Obgleich in Deutschland durch die verschiede-
nen Sicherungssysteme die Kommunen ab dem 19. Jahrhundert 
an Bedeutung verloren, hatten sie doch noch Gestaltungsspiel-
räume; dagegen wurden die Kommunen in Japan zusehends in 
die Rolle rein ausführender Organe abgedrängt, als sich das Land 
zum Zentralstaat umorganisierte. 

 
 
Deutschland 
 
Über den Werdegang des deutschen Wohlfahrtsstaates ist viel ge-
schrieben worden und einige Schlagworte wie die „Bismarcksche 
Sozialgesetzgebung“ und die „soziale Marktwirtschaft“ haben ge-
radezu mythische Dimensionen angenommen, die auch in jede ak-
tuelle Diskussion ausstrahlen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, 
sollen daher hier nur wesentliche Grundzüge hervorgehoben wer-
den. Dabei muss der Rückblick bis ins ausgehende Mittelalter rei-
chen, vor allem um die Rolle der Stadt in der Wohlfahrt verständ-
lich zu machen. Gerade im Falle Nürnbergs reichen die Strukturen 
städtischer Wohlfahrt weit zurück und sind fest verwurzelt. 

 
Frühe Neuzeit: Die kommunalen Wurzeln der Wohlfahrt 
 
Die Lebenslagen im ausgehenden Mittelalter klafften auch in rei-
chen Städten wie Nürnberg in einer heute kaum vorstellbaren 
Weise weit auseinander. Einer kleinen Schicht wohlversorgter 
kirchlicher Würdenträger, städtischer Beamter und Patrizier stan-
den viele Menschen wie Handwerker und ihre Familien und eben-
falls nicht wenige Arme und Bettler gegenüber, deren Lage leicht 
prekär werden konnte oder es bereits war. War es schon in norma-
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len Zeiten auch für reiche Städte kaum möglich, soziale Probleme 
wie Hunger, Krankheit und Alter zu bewältigen, konnte in Zeiten 
schlechter Ernten oder Massenepidemien kaum noch gegenge-
steuert werden. Immerhin bildeten sich an der Schwelle vom Mit-
telalter zur Neuzeit neue Strukturen der sozialen Fürsorge heraus, 
die teilweise bis heute Spuren hinterlassen haben. Die von Sachße 
und Tennstedt (1980: 30) beschriebene Veränderung des Bettelwe-
sens ist bezeichnend für die Entwicklung der sozialen Fürsorge 
allgemein in dieser Zeit: Die Armenfürsorge ging aus den Händen 
der Kirche immer mehr in die kommunale Verantwortung über 
und wurde dort rationalisiert und bürokratisiert. Damit war Bet-
teln nun nicht mehr einfach ein anerkannter Weg, mit der eigenen 
sozialen Not umzugehen, sondern wurde in den Händen der poli-
tischen Obrigkeit erstmals Gegenstand sozialpolitischer Strate-
gien. Die eigentliche Funktion und damit Daseinsberechtigung 
der Bettler in der mittelalterlichen Gesellschaft, dem Geber von 
Almosen eine Möglichkeit zur Ausübung christlicher Barmher-
zigkeit zu schaffen, entfiel damit völlig. 

Dagegen wurden Kranke und Alte nicht ausschließlich städti-
scher Fürsorge bzw. Kontrolle anheim gestellt. Vielmehr griffen 
hier andere Formen der Unterstützung. Vor allem das „ganze 
Haus“ übernahm in diesem Fall die Fürsorge. Im ganzen Haus 
waren nicht nur die biologischen Familienmitglieder zusammen-
gefasst, sondern alle unter dem Dach lebenden Menschen, wie 
Knechte, Mägde und Dienstboten, waren Teil dieses Verbandes. 
Aber auch wenn das ganze Haus eine wichtige Rolle beim Schutz 
seiner Mitglieder vor äußeren Gefahren und in der Bewältigung 
von Lebenskrisen und Alter einnahm, muss man sich von roman-
tischen Vorstellungen der Vergangenheit lösen, wie sie im 19. 
Jahrhundert aufkamen (Tagsold et al. 2002: 154). Das ganze Haus 
darf nicht mit einer überall vergleichbaren idyllischen Form der 
Großfamilie verwechselt werden, in der sich drei oder mehr Gene-
rationen uneigennützig unterstützten. Vielmehr variierte schon 
die Zusammensetzung des ganzen Hauses stark und die ältere 
Generation konnte oft genug nur mit notarieller Absicherung auf 
die Hilfe der jüngeren rechnen. Noch schwieriger gestaltete sich 
die Lage für die weniger wichtigen Mitglieder des Hauses. Knech-
te, Mägde und Dienstboten mussten im Alter mit einfachsten 
Formen der Versorgung vorlieb nehmen. Waren sie aber nicht  
über längerer Zeit in einem Haus verblieben, sondern hatten ihre 
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Stellung öfter gewechselt, konnten sie sich noch nicht einmal dar-
auf verlassen, überhaupt versorgt zu werden. Schließlich lebten 
viele Menschen gerade in Städten außerhalb mehrgenerationeller 
ganzer Häuser und mussten andere Wege der Sicherung des 
Lebensabends wählen (Ehmer 1990: 37). 

 

 
Eine Möglichkeit der Versorgung eröffnete sich für Kranke und 
Alte in Städten durch Spitäler. Am Nürnberger Heilig-Geist-Spital 
lässt sich beispielhaft die Funktion dieser Institutionen ablesen. 
1339 wurde es durch den reichen Kaufmann Konrad Gross ge-
stiftet. Durch die Stiftung im Sinne des christlichen Caritas-
Gedankens, der die Fürsorge für Bedürftige beinhaltete, konnte 
Gross auf Erlangung des Seelenheils hoffen und stand damit noch 
völlig in der mittelalterlichen Vorstellungswelt (Windsheimer 
1997: 27). Das Spital nahm anfangs 200 Kranke minderbemittelte 
städtische Alte auf. Auch reiche Bürger konnten ihren Lebens-
abend im Spital verbringen, mussten sich dafür aber als soge-
nannte Pfründner einen Platz kaufen. Durch Zustiftungen wurde 
das Spital immer mehr erweitert und übernahm neue Aufgaben 
als eine Art frühneuzeitliches Krankenhaus. Nach der Reforma-
tion wurden die Stiftungen zusammengefasst und kommunal ver-

 

 

Abb. 1: Heilig-Geist-Spital Nürnberg 
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waltet. Auch heute noch dient das Heilig-Geist-Spital als städti-
sches Altenheim und kann auf Stiftungsvermögen zurückgreifen. 

Neben dem Spital übernahmen auch Zünfte und Gilden häufig 
Versorgungsfunktionen, allerdings nur für Handwerker, die ihnen 
angehörten. In Nürnberg war die Selbstorganisation der Hand-
werker nach ihrem Aufstand von 1348/49 jedoch stark einge-
schränkt worden, so dass es hier keine Zünfte gab. Trotzdem exis-
tierten Hilfsnetzwerke der einzelnen Berufsgruppen. Hier bestand 
also eine frühneuzeitliche partikulare Solidarität, die quer zur 
Familie lag. 

 

Zusammenfassend lässt sich für die verschiedenen Formen der 
Fürsorge in der frühen Neuzeit festhalten, dass entweder die Hilfe 
unter Gleichgestellten nur in exklusiven Lebenszusammenhängen 
(ganzes Haus und Zünfte) erfolgte, während inklusivere Hilfsan-
gebote wie Spitäler eine klare soziale Trennung zwischen Geber 
(Stifter) und Nehmer beinhalteten. Zudem stand selbst das Spital 
nur Bürgern der Stadt Nürnberg und deren Bediensteten offen. 
Sozialer Probleme, die von außen in die Stadt getragen wurden, 
versuchte man sich schnellstmöglich wieder zu entledigen. So 
wurden auswärtige Bettler in Bettlerzügen wieder aus der Stadt 
hinausexpediert. 

 
Übergang zur Neuzeit: Wohlfahrt als öffentliche Aufgabe 
 
War die frühneuzeitliche Fürsorge vor allem durch die Städte, das 
ganze Haus und als letzte Ausflucht das Betteln bestimmt, wur-
den ab dem 18. Jahrhundert immer mehr die einzelnen Staaten tä-
tig. Fürsorge wurde nun langsam als öffentliche Aufgabe begrif-
fen, was mit einem veränderten Staatsverständnis zusammenhing. 
Nach und nach begann der moderne Staat Gestalt anzunehmen, 
der seinen Untertanen mehr Sicherheit bot, aber auch seinen 
Zugriff auf sie in verschiedenster Weise verstärkte. Paradigma-
tisch für diesen Übergang sind die Vorgänge während der Franzö-
sischen Revolution (Soboul 1973: 561ff.). Zwar beherrschten in 
verschiedenen Phasen der Revolution jeweils andere Fürsorge-
konzepte die Diskussion, doch lassen sich einige zentrale Punkte 
festhalten. Das Fürsorgewesen wurde in der Revolution komplett 
verweltlicht, allein schon, weil die kirchlichen Güter eingezogen 
worden waren. Damit wurde der wohlfahrtsstaatliche Raum er-
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öffnet, in dem später Konzepte wie Solidarität, Gerechtigkeit und 
Würde zum Tragen kommen sollten, die im Rausch der revolutio-
nären Umwälzung noch viel direkter mit der Parole „Liberté –  
Egalité – Fraternité“ angesprochen waren. Zunächst trat an die 
Stelle der frühneuzeitlichen Unterstützungsnetzwerke allerdings 
kein staatliches Engagement. Erst 1793 wurde festgestellt: „dass 
jeder Mensch das Recht auf Lebensunterhalt durch Arbeit hat, 
wenn er gesund ist, und auf kostenlose Hilfe, wenn er nicht arbei-
ten kann.“ (Zit. nach Soboul 1973: 562) 

Die Unterhaltung der Armen wurde dabei als „nationale 
Schuld“ bezeichnet. Kurz darauf wurden durch die Revolution 
Hilfsmaßnahmen für Arme, Waisen und Alte in die Wege geleitet. 
Alte sollten in Register aufgenommen werden und Unterhaltren-
ten sowie kostenlose medizinische Unterstützung erhalten. Auch 
wenn diese weitreichende Formulierung nicht völlig in die Praxis 
umgesetzt und schon im Verlaufe der Revolution wieder relati-
viert wurde, war hier doch klar die Verantwortung des bürgerli-
chen Staates für seine Angehörigen in ihrer umfassendsten Form 
festgehalten worden. So konnte Saint-Just ausrufen: „Das Glück 
ist ein neuer Gedanke in Europa.“ (Zit. nach Soboul 1973: 361) 

Dass der Staat indes so weitreichend für seine Bürger verant-
wortlich sei, blieb nicht unbestritten. Unvermittelt standen sich 
die beiden Revolutionsparolen „Freiheit – Gleichheit – Eigentum“ 
und „Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit“ gegenüber (Vovelle 
1982: 23, 56).1 Erstere entsprach den Zielen des Bürgertums, das 
vor allem die als willkürlich empfundenen Eingriffe des Ancien-
Regimes-Staates in die Individualrechte beendet sehen wollte. Un-
ter den Jakobinern und dem Druck der Sansculotten setzte sich je-
doch die zweite Version durch, die über das Eigentum die Brüder-
lichkeit stellte, die sich unter dem Namen der „Solidarität“ nach 
dem Fall der Jakobiner in das 19. Jahrhundert hinüber retten soll-
te, um dort eine große Karriere zu machen. Erstmals wurde durch 
dieses Konzept der Brüderlichkeit in großem Rahmen ein inklusi-
ver Wohlfahrtsraum geschaffen, der über alles bisher da Gewese-
ne hinaus das Recht auf Hilfe in Notlagen garantieren sollte. Da-
mit wurde die frühneuzeitliche Wechselbeziehung zwischen ex-

                                              

1 Zur komplexen Vorgeschichte der Revolutionsformel vgl. Ozouf 
(2005: 30–32). 



HISTORISCHE ENTWICKLUNG 

59 

klusiver Hilfe unter Gleichen bzw. inklusiver Hilfe von oben nach 
unten aufgebrochen. 

 
Das sich seit dem 18. Jahrhundert ausweitende staatliche Engage-
ment in der Wohlfahrt hatte aber auch eine Kehrseite: Es ging mit 
sozialer Kontrolle einher, die sich in den neu entstehenden allge-
meinen Krankenhäusern, Irrenanstalten, Schulen und Gefängnis-
sen institutionalisierte. Foucault (1973, 1994) und andere (so z.B. 
Castel 1979) haben dargelegt, wie aus diesen Einrichtungen Agen-
turen der bürgerlichen Disziplinierung wurden. In diesen Institu-
tionen wurden der bürgerlichen Welt die Regeln für ihr Zusam-
menleben aufgeprägt und dem Einzelnen erklärt, wie er sich 
selbst und seinen Körper zu betrachten und kontrollieren habe, 
wobei dieser Prozess lange Zeit in Anspruch nahm. 

Auch in Nürnberg lassen sich die angesprochenen Verände-
rungen wiederfinden. Vor allem nachdem die Stadt, die seit Aus-
gang des Mittelalters immer mehr an Bedeutung verloren hatte, 
1806 durch die napoleonische Neuordnung der deutschen Land-
karte zu Bayern gekommen war, wurde ein obrigkeitsstaatliches 
Handeln im Wohlfahrtsbereich klar erkennbar. 1808 wurde das 
„Organische Edikt über das Medizinalwesen im Königreich Bay-
ern“ erlassen, das mit dem Amtsarztwesen die Grundlage für wei-
tere ordnende Eingriffe schuf. Nürnberg verlor insgesamt in die-
ser Zeit Handlungsspielraum im Wohlfahrtssektor, da das König-
reich Bayern stark in die vormalige städtische Autonomie über-
griff. Damit wurde eine Konstellation im Wohlfahrtsbereich ge-
schaffen, die in gewisser Weise über die nächsten zwei Jahr-
hunderte hinweggewirkt hat. Die Wohlfahrtspolitik wurde durch 
Bayern, erst als Königreich, dann als Land und schließlich als 
Bundesland bestimmt. Jedoch heißt das nicht, dass Nürnberg auf 
diesem Feld gar keine eigenen Akzente mehr gesetzt hätte. Es be-
standen immer eigene Spielräume im Wohlfahrtssektor, die im 
Falle Nürnbergs auch gut genutzt wurden, wenngleich der durch 
die Zugehörigkeit zu Bayern und die Münchner Politik gesetzte 
Rahmen selbstverständlich nicht durchbrochen wurde.  

Für das frühe und mittlere 19. Jahrhundert werden diese Ent-
wicklungen an der Modernisierung der Krankenversorgung deut-
lich. So wurde 1845 das erste städtische Krankenhaus eingerichtet, 
das in der Folgezeit immer weiter vergrößert wurde und eine 
zentrale Rolle in der Wohlfahrt spielte, um schließlich in den 
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1970er Jahren zum größten kommunalen Krankenhaus Deutsch-
lands zu werden (Windsheimer 1997: 43–27, 224). Auch die Ar-
menversorgung blieb weiterhin kommunal und wurde durch die 
städtische Armenkasse Nürnbergs gewährleistet. 

 
Kaiserreich: Wohlfahrt zwischen Staat, Versicherung  
und Vereinen 
 
Im 19. Jahrhundert änderte sich die Ausgangslage für Wohl-
fahrtspolitik rasant. Nach einer frühindustriellen Anlaufzeit von 
einigen Jahrzehnten sah vor allem die zweite Hälfte des Jahrhun-
derts das Entstehen der sogenannten „sozialen Frage“ im Gefolge 
der Industrialisierung; als bestimmte Bezugsgröße für soziale 
Maßnahmen entstand die Schicht der Arbeiter. Während seit dem 
18. Jahrhundert als neues Element das staatliche Handeln die 
Wohlfahrt immer mehr prägte, setzte sich im 19. Jahrhundert ein 
weiteres wichtiges Konzept durch: Die Verteilung von Risiken 
durch Versicherungen. Bereits in den ersten Jahrzehnten des Jahr-
hunderts waren Versicherungen gegen Feuer oder andere Scha-
densfälle entstanden. Immer mehr wurde auch die statistische Ei-
genschaft von Arbeitsunfällen erkannt und dementsprechend der 
Ruf nach Risikoverteilung laut (Ewald 1993).  

Nachdem sich im Verlauf der Industrialisierung schon viele 
Unternehmen zur Einrichtung betrieblicher Sicherungssysteme 
entschieden hatten (Henning 1996: 1153f.), stellte die Bismarck-
sche Sozialgesetzgebung den Durchbruch für den Versicherungs-
gedanken in Deutschland dar. Über die Motive des Kanzlers im 
Zusammenhang mit seinem Kampf gegen die stärker werdende 
Linke durch die Sozialistengesetze ist viel geschrieben worden.2 
Im Mittelpunkt stand der Gedanke, sich mit Zuckerbrot (eben der 
Sozialgesetzgebung) und Peitsche (den Sozialistengesetzen) die 
Arbeiterschaft als politisch aufstrebende Kraft vom Leibe zu hal-
ten. Gleichzeitig war Bismarck von einer paternalistischen Staats-
vorstellung durchdrungen: 

 
„Ich bin nicht der Meinung, daß das ‚laisser faire, laisser aller’, ‚das rei-
ne Manchestertum in der Politik’, ‚Jeder sehe, wie er’s treibe, jeder sehe, 
wo er bleibe’, ‚Wer nicht stark genug ist, zu stehen, wird niedergerannt 
                                              

2 Zur wissenschaftlichen Diskussion dieser Motive vgl. Schmidt 
(21998: 30f.). 
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und zu Boden getreten’, ‚Wer was hat, dem wird gegeben, wer nichts 
hat, dem wird genommen’ –, daß das im Staat, namentlich im monar-
chistisch landesväterlich regierten Staat Anwendung finden könne“ 
(Bismarck 1929: 236f.) 
 
Damit wird deutlich, dass entgegen des heutigen Verständnisses 
der Gedanke der Solidarität zwischen Gleichen noch nicht grund-
legend war, sondern die Sozialversicherung eine obrigkeits-
staatliche Einrichtung zum Wohle eines Teiles der Untertanen 
darstellte und dabei zunächst vor allem die Erhaltung der (männ-
lichen) Arbeitskraft und die Eindämmung sozialdemokratischer 
Aktivitäten im Auge hatte. Dies gilt umso mehr, da nur Arbeiter 
und ein Großteil der Angestellten versicherungspflichtig waren. 
Zudem wurde für die Angestellten 1911 eine eigene Versicherung 
eingerichtet, um sie aus der Versicherungsgemeinschaft der Ar-
beiter ausgliedern zu können, die dann aber „[l]angfristig […] den 
Maßstab für weitere Sozialpolitik“ setzte (Schmidt 21998: 38f.). 
Damit blieb die Sozialversicherung ein exklusives Instrument und 
konnte damit nicht die Vorstellung einer gemeinsamen nationalen 
Gemeinschaft heraufberufen. Zugleich entfaltete sich das Sozial-
versicherungssystem erst langsam. 1881 wurde zunächst das Un-
fallversicherungsgesetz in den Reichstag eingebracht, dem 1883 
die Krankenversicherung für Arbeiter und 1889 die Invaliditäts- 
und Altersabsicherung folgte.  

Zu weiteren grundlegenden Verbesserungen des sozialen Sys-
tems fehlte nach dem Durchbruch der Bismarckschen Sozialversi-
cherung der politische Gestaltungswille. Zwar mahnten die Kom-
munen auf dem Gemeindetag 1909 die Einrichtung einer Arbeits-
losenversicherung an, da die kommunalen Armenkassen für die-
ses Problem über Gebühr in Anspruch genommen werden muss-
ten, konnten jedoch kein Gehör finden. Daher kam es an einigen 
Orten zur Gründung kommunaler Arbeitslosenversicherungen, 
teils sogar in Kooperation mit den Gewerkschaften (Henning 1996: 
1157). 

 
Das Beispiel der kommunalen Arbeitslosenversicherung ist ty-
pisch für den weiterhin relativ großen Anteil der Kommunen an 
der Ausgestaltung der Wohlfahrt. Trotz des verstärkten staatli-
chen Engagements gab es viele lokale Versuche, um der sozialen 
Frage Herr zu werden. Insbesondere die bürgerliche Schicht be-
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hielt ein Verantwortungsgefühl für die Belange ihrer Stadt. Die 
zeitgemäße bürgerliche Organisationsform des Hilfsangebots war 
dabei der Verein (Sachße 1995), der seine juristische Grundlage im 
Vereinsrecht hatte, das in den verschiedenen Staaten des deut-
schen Bundes ab 1848 kodifiziert wurde. 

Ein typisches Beispiel ist für Fürth, die Nachbarstadt Nürn-
bergs, gut dokumentiert (Scharf 2002: 63f.). Wie Nürnberg hatte 
sich Fürth in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rasant zu ei-
ner industriell geprägten Stadt gewandelt, die dementsprechende 
soziale Probleme zu bewältigen hatte. Dabei spielten Vereine und 
Stiftungen eine nicht zu unterschätzende Rolle, vor allem, da sie 
Verbindungen zwischen den vermögenden Bürgern und den so-
zial Schwachen herstellten und aufrechterhielten. So wurde der 
1906 gegründete „Frauen-Fürsorge-Verein“ durch Damen der  
Oberschicht getragen, die durch Fünfuhrtees, Wohltätigkeitsbasa-
re und punktuelle große Aktionen für die finanzielle Absicherung 
sorgten. Am Margueritentag [sic], ausgerichtet am 20. November 
1910, verkauften 212 Fürtherinnen Blumen und konnten so im-
merhin 11.000 Mark Reinertrag erwirtschaften! Mit dem Geld 
wurden Pflegerinnen bezahlt, die ärmeren Familien bei der Auf-
rechterhaltung des Haushalts zur Hand gehen sollten, wenn Frau-
en krank oder schwanger wurden. Die Kontrolle über Bedürftig-
keit und die Hilfe selbst oblag dabei den so genannten Vereins-
damen, also Mitgliedern aus der städtischen Oberschicht. 

Auch das Wirken der Wohlfahrtsverbände in Nürnberg geht 
auf die Gründung von Vereinen Ende des 19. Jahrhunderts zu-
rück. In der protestantisch geprägten Stadt Nürnberg machte da-
bei 1880 der „Verein für Krankenpflege“, der durch Diakonissen 
getragen wurde, den Anfang. Nach weiteren protestantischen 
Vereinsgründungen wurde zehn Jahre später der erste katholische 
Krankenpflegeverein geschaffen und acht Jahre später schließlich 
ein „Verein für jüdische Krankenpflegerinnen“ (Windsheimer 
1997: 63). Damit setzte sich in Nürnberg fort, was in Deutschland 
schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts begonnen hatte. Die Schaf-
fung von Wohlfahrtsverbandsstrukturen war seit dem Anstoß von 
des Hamburger Theologen Johann Hinrich Wichern auf dem  
evangelischen Kirchentag in Wittenberg 1848 vorangeschritten 
und hatte zu immer mehr kommunalen Einrichtungen geführt. 
Obwohl vernetzt und durch Dachverbände, wie im katholischen 
Fall dem 1897 gegründeten „Charitasverband für das katholische 
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Deutschland“ getragen, sollte es noch bis in die Weimarer Repu-
blik hinein dauern, bis die Wohlfahrtsverbände über die regiona-
len Beschränkungen hinweg einflussreich wurden. 

Durch derartige Aktivitäten auf kommunaler Ebene wurden 
die bestehenden Unzulänglichkeiten des Versicherungssystems – 
vor allem die Form der Individualversicherung, die sich noch 
nicht auf die Familienmitglieder erstreckte – kompensiert. Wurde 
so einerseits ein lokales Gemeinschaftsgefühl gefördert, muss man 
andererseits doch auch konstatieren, dass auf diese Weise soziale 
Kontrolle ausgeübt und Machtverhältnisse perpetuiert wurden. In 
drastischer Weise kritisiert Reyer (1984: 48) die „autoritäre Für-
sorge“, die  

 
„dem Adressaten vorschreibt, worin seine Mangelsituation besteht; ent-
sprechend orientiert sich die Hilfeleistung auch nicht an den Bedürfnis-
sen der Adressaten. Der Bürger half dem Armen nicht als dem armen in 
Not geratenen Mitbürger, als einem Mitglied der eigenen sozialen 
Gruppierung, um sich – im Rahmen geltender Selbstverständlich-
keitsmuster – dessen Hilfeleistung für den Fall zukünftiger Hilfebedürf-
tigkeit zu versichern.“  
 
Obwohl in der modernen Institution Verein organisiert, scheint in 
der angesprochenen Nichtreziprozität und Exklusivität der Hilfe-
leistung der Charakter der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
kommunalen Hilfe auf. 

 
Weimarer Republik: Wohlfahrt als umfassendes System 
 
Nach dem Ersten Weltkrieg waren die sozialen Instrumente des 
Kaiserreichs zunächst völlig unbrauchbar geworden. Durch die 
Inflation – Folge der letztlich ungedeckten Kriegsfinanzierung – 
hatte nicht nur das Sozialversicherungssystem keine Mittel mehr, 
sondern auch die kommunalen Aktivitäten kamen zum Erliegen. 
Vor allem das Vermögen der Stiftungen fiel der Geldentwertung 
zum Opfer. Doch während das Versicherungssystem schließlich 
erneuert wurde, wurden die kommunalen Aktivitäten nicht mehr 
im Umfang der Vorkriegszeit aufgenommen. Dafür gewannen die 
Wohlfahrtsverbände an Einfluss und formierten sich zu national 
operierenden Institutionen. 
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Zunächst war allerdings selbst die Fortführung des Versiche-
rungssystems zeitweise gefährdet. Es gab von verschiedener Seite 
Pläne zu einer völligen Umgestaltung der staatlichen Wohl-
fahrtspolitik, die aber letztendlich ad acta gelegt wurden. Erstmals 
zeigte sich das Beharrungsvermögen des Bismarckschen Systems 
in aller Deutlichkeit. Stattdessen wurde das bestehende Wohl-
fahrtssystem in einer Weise ausgebaut, dass Hentschel (1987: 198) 
zu dem Schluss kommt: „Aufs Grundsätzliche hin gesehen hat die 
Weimarer Republik für die Entwicklung des deutschen Sozial-
staats vermutlich mehr geleistet als das Kaiserreich und die Bon-
ner Republik.“ 

Wesentlich für die Wohlfahrtspolitik der Weimarer Republik 
ist, dass vorhandene Systeme nach und nach ergänzt und zu ei-
nem relativ einheitlichen und umfassenden Sicherungsmodell zu-
sammengeführt wurden. Dass die sozialpolitische Erstarrung, die 
das Kaiserreich nach der Einführung der Sozialversicherungen be-
fallen hatte, überkommen werden konnte, lag vor allem daran, 
dass politische Strukturen aufgebrochen wurden und der bis in 
den Ersten Weltkrieg hinein stigmatisierten SPD nun eine zentrale 
Rolle zufiel. Das katholische Zentrum, zweite staatstragende Par-
tei der Weimarer Zeit, konnte sich erst jetzt in sozialen Fragen 
auch mit den vorher geschmähten Sozialdemokraten verbünden, 
so dass eine breite politische Basis für die Umsetzung sozialer An-
liegen vorhanden war. 

Das eindrücklichste Beispiel hierfür ist die Erweiterung der 
sozialen Absicherung durch die Arbeitslosenversicherung 1927. 
Damit wurde nicht zuletzt der schon im Kaiserreich laut gewor-
dene Wunsch der Kommunen endlich erfüllt. Ein ebenso großer 
Schritt war die Umwandlung des bisherigen Individualversiche-
rungssystems in ein die Familien der Versicherten einschließendes 
Modell.3 Zumindest theoretisch war nun eine Absicherung der 
Gesamtbevölkerung wie nie zuvor gegeben. Praktisch griffen alle 
sozialen Absicherungssysteme indes nur wenige Jahre in ge-
wünschter Weise ineinander. Denn so sehr das Sozialsystem der 
Weimarer Republik auch einen großen Fortschritt in der staatli-
chen Wohlfahrtspolitik darstellte, muss doch festgehalten werden, 
                                              

3 Ein weiteres zentrales Element der Sozialpolitik in der Weimarer 
Republik war auch die Einführung betrieblicher Mitbestimmungs-
rechte auf der Basis einer Betriebsverfassung. Damit wurde die 
„Schieflage“ (Hentschel 1987: 198) der Kaiserzeit aufgehoben. 
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dass durch die umfangreichen Aufgaben die Belastbarkeit der 
Wirtschaft und der öffentlichen Haushalte wohl überschritten 
wurde. Nur in der kurzen Zeitspanne bis 1929 vermochte das Sys-
tem sich einigermaßen selbst zu tragen. Unter den Bedingungen 
der sich Ende der 1920er Jahre rapide verschlechternden wirt-
schaftlichen Lage jedoch stellte das Sicherungssystem eher eine 
Belastung für die Republik als eine einigende Klammer dar.  

Vor allem aber entwickelte sich zu keinem Zeitpunkt eine alle 
Parteien und Interessengruppen umfassende positive Einstellung 
zu den Leistungen der Republik auf sozialem Gebiet – ein Kon-
sens über die Grundlagen der Sozialpolitik sollte erst in der Bun-
desrepublik erreicht werden. Vielmehr setzte sich hier die un-
überbrückbare Spaltung der Meinungen fort, die in der Weimarer 
Republik nahezu alle Bereiche beherrschte und keine gesellschaft-
liche Stabilisierung ermöglichte.4 

Eine zentrale Position in der Wohlfahrtspolitik begannen in 
der Weimarer Republik die großen Wohlfahrtsverbände einzu-
nehmen. Schon in den Kriegsjahren war ihr Einfluss und Organi-
sationsgrad deutlich gestiegen und auch in der direkten Nach-
kriegszeit nahmen sie eine wichtige Rolle in der Stabilisierung der 
sozialen Lage ein. Dieser Bedeutungszuwachs mündete 1926 in 
eine formale Anerkennung der sieben größten Organisationen, die 
in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege organisiert waren, als 
Reichsspitzenverbände durch den Staat.5 Das daraus entstandene 
Wechselspiel in Wohlfahrt zwischen Staat und Wohlfahrtsver-
bänden, das sogenannte duale System, sollte sich in die Bundesre-
publik hinein fortsetzen. Voraussetzung für den Erfolg der Ver-

                                              

4 Beispiele für die Gespaltenheit der Republik lassen sich zahlreich 
anführen. So konnte nicht einmal über die Nationalflagge Einigkeit 
erzielt werden. Neben dem schwarz-rot-goldenen Banner wurde 
auch die alte schwarz-weiß-rote Flagge des Kaiserreichs gehisst. Die 
meisten politischen Gruppierungen fühlten sich aber nur an eine 
der beiden Flaggen (oder wie im Falle der Kommunisten an keine 
der beiden) gebunden (Tagsold 1999: 379). 

5 Bei den sieben Verbänden handelt es sich um: 1. Zentralausschuss 
für die Innere Mission der deutschen evangelischen Kirche; 2. Deut-
scher Caritasverband; 3. Zentralstelle der deutschen Juden; 4. Deut-
sches Rotes Kreuz; 5. Fünfter Wohlfahrtsverband (ab 1930 Deut-
scher Paritätischer Wohlfahrtsverband); 6. Hauptausschuß für Ar-
beiterwohlfahrt; 7. Zentralwohlfahrtsausschuß der christlichen Ar-
beiterschaft (ab 1930 Christliche Arbeiterhilfe) (Buck 1984: 67f.). 
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bände war ihre zunehmende Professionalisierung sowohl in der 
Fürsorge selbst als auch in deren Management. 

Auch im kommunalen Bereich kam es zu wichtigen Umstel-
lungen in der Sozialpolitik, wie sich am Beispiel Nürnbergs able-
sen lässt. Während die selbständigen Aktivitäten der Bürger zu-
rückgingen, übernahm die Kommune verstärkt selbst die Verant-
wortung. Dies spiegelt sich in der Einrichtung eines städtischen 
Gesundheitsamtes 1920 wieder – das erste derartige städtische Re-
ferat in dieser Form in Bayern überhaupt. Daneben bestand 
gleichberechtigt auch noch das Wohlfahrts- und Jugendamt. So 
konnten alle sozialpolitischen Fragen im kommunalen Bereich zu-
sammengefasst koordiniert werden. Insgesamt machte die Stadt 
während der Weimarer Republik große Anstrengungen in der 
Wohlfahrt, doch wurden viele dieser Bemühungen ab 1933 wieder 
zunichte gemacht. 

 
Nationalsozialismus: Wohlfahrt als Instrument der 
„Volksgemeinschaft“ 
 
Durch die Machtübernahme kam es zu keinem völligen Bruch in 
der Konfiguration des Wohlfahrtsstaates, wohl aber zu einer cha-
rakteristischen Neuausrichtung, die letztlich den Gedanken der 
neuzeitlichen Wohlfahrt pervertierte. Drei Grundströmungen las-
sen sich in der nationalsozialistischen Sozialpolitik ausmachen: 
eine ideologische, eine opportunistische und schließlich eine mo-
dern anmutende. 

Hatte die Sozialpolitik der Weimarer Republik vor allem dar-
auf gezielt, mehr und mehr Menschen in Notlagen in wohlfahrts-
staatliche Maßnahmen einzubinden, war es ein Hauptziel entspre-
chend der ideologisch zwar nicht einheitlichen aber in eine Rich-
tung weisenden Vorgaben der Nationalsozialisten, durch die So-
zialpolitik bestimmte Bevölkerungsgruppen aus der Gesellschaft 
zu drängen. Damit wurde der späteren Ermordung von Millionen 
Menschen vorgearbeitet. Ziel der Wohlfahrt war damit nicht mehr 
die Absicherung von Risiken des einzelnen „Volksgenossen“ son-
dern die Stärkung des „Volkes“ (Flierl 1992: 154) – womit in der 
pseudowissenschaftlichen Sichtweise der Nationalsozialisten die 
deutschen „Arier“ gemeint waren. Mit diesem Volksbegriff schu-
fen die Nationalsozialisten das einigende Band, das der Weimarer 
Republik immer gefehlt hatte, allerdings auf Kosten vieler Men-
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schenleben. Die ideologische Anpassung des Wohlfahrtssektors 
konnte im Übrigen mit einigen Veränderungen erreicht werden, 
die die prinzipielle Struktur nur teilweise in Frage stellten. Das 
Versicherungssystem wurde „gleichgeschaltet“. Das heißt, dass 
die Selbstverwaltung der Versicherungen 1934 aufgehoben wurde 
und stattdessen von der Regierung „Leiter“ als Führer eingesetzt 
wurden (Lampert 1986: 194). Ebenso wurden vier der sieben 
Reichsspitzenverbände der Wohlfahrtspflege aufgelöst. Neben die 
verbliebenen beiden kirchlichen Verbände und das Rote Kreuz 
trat die Parteiorganisation Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, 
die formal aber auch als Spitzenverband behandelt wurde. So 
wurde das duale System der Wohlfahrt zwar ausgehöhlt, aber 
nicht abgelöst.  

Die Ideologisierung der Sozialpolitik wurde opportunistisch 
ausgestaltet, wie Götz Aly (2005) jüngst aufgezeigt hat. Das Re-
gime agierte als „Gefälligkeitsdiktatur“, indem es versuchte, mit 
sozialen Maßnahmen die Zustimmung in der Bevölkerung zu er-
kaufen. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist die Steuerfreiheit des 
Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschlages, die nach dem Sieg gegen 
Frankreich 1940 beschlossen wurde, gewissermaßen als Beloh-
nung für das deutsche Volk und als Ausgleich für die Härten des 
Krieges (Aly 2005: 37). Dass es trotz hoher Rüstungs- und 
Kriegsausgaben möglich war, solche Zugeständnisse überhaupt 
zu machen, ist die Konsequenz der ideologisch begründeten Ex-
kludierung von rund 5% der Bevölkerung, deren Eigentum unter 
anderem dazu verwendet wurde, den 95% „Volksgenossen“ Be-
lohnungen anbieten zu können. Ab 1939 diente dann auch die or-
ganisierte Ausraubung der besetzten Staaten diesem Ziel.6 

                                              

6 Der von Götz Aly komplex über Währungsprobleme und Zah-
lungsbilanzen teilweise angreifbar erklärte Zusammenhang lässt 
sich dabei einfach fassen. Im Prinzip beantworteten die Nationalso-
zialisten eine volkswirtschaftliche Problemstellung, die „guns or 
butter“ genannt wird. Eine Volkswirtschaft muss sich vereinfacht 
gesagt für die Produktion von mehr Kanonen oder mehr Butter ent-
scheiden, da die Kapazitäten nicht für beides gleichermaßen ausrei-
chen. Statt die Produktion wie auch immer in ein abgewogenes 
Verhältnis zu bringen entschieden sich die Nationalsozialisten für 
„guns and butter“, indem sie durch Raub und Erpressung andere 
Volkswirtschaften auf Kosten derer Bevölkerung in ihr System ein-
spannten. 
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Neben dem ideologischen und opportunistischen Motiv war 
die Wohlfahrtspolitik des Nationalsozialismus aber auch durch 
egalitäre, moderne Ausrichtung geprägt. Das bis heute gültige 
System der Steuerklassen, das zwischen Familien und Alleinste-
henden unterscheidet und erstere bevorzugt, ist eine Innovation 
dieser Zeit. Ebenso gab es Forderungen, das Rentensystem sozia-
ler zu gestalten, die laut Aly (2005: 20) auf die Rentenreform von 
1957 verweisen, indem z.B. die Dynamisierung der Rente hier 
schon projektiert wurde. 

Wenngleich die Wohlfahrtspolitik des Nationalsozialismus in 
diesem Punkt scheinbar über die Jahre 1933 bis 1945 ausstrahlt, 
darf nicht vergessen werden, dass die Trennung in einen ideologi-
schen, opportunistischen und modernen Begründungszusammen-
hang analytisch ist. Konkret flossen alle drei Motive ineinander. 
„Auf der Basis eines umfassenden Raub- und Rassenkrieges sorg-
te der nationale Sozialismus für ein in Deutschland bis dahin nicht 
gekanntes Maß an Gleichheit und sozialer Aufwärtsmobilisie-
rung.“ (Aly 2005: 38) Diese Gleichheit und Aufwärtsmobilisierung 
war wiederum in der Bevölkerung absolut zustimmungsfähig und 
geeignet, die dunklen Seiten des Regimes zeitweilig in Vergessen-
heit geraten zu lassen.  

 
Nürnberg als so genannte „Stadt der Reichsparteitage“ stand im 
Mittelpunkt vieler Entwicklungen der nationalsozialistischen Zeit. 
Das wesentliche Instrument der Ausgrenzung deutscher Staats-
bürger jüdischen Glaubens trägt den Namen der Stadt – die 1935 
auf dem Reichsparteitag verkündeten Nürnberger Gesetze. Doch 
auch die Auswirkungen der Aggressionspolitik bekam die Stadt 
zu spüren. 1945 waren 90% der Innenstadt zerstört; ebenso lag die 
Infrastruktur der bis in die Weimarer Republik hinein erfolg-
reichen städtischen Sozialpolitik in Trümmern, wie z.B. die erst 
1930 fertig gestellte Frauen- und Säuglingsklinik des städtischen 
Krankenhauses.  

Damit war aber auch der Ausgangspunkt für ein erneuertes 
Selbstverständnis in der kommunalen Wohlfahrtspolitik gegeben. 
Aus den positiven Erfahrungen der Weimarer Zeit heraus ebenso 
wie aus den dunkelsten Momenten städtischer Wohlfahrt im Na-
tionalsozialismus entstand nach 1945 die Vorstellung von einem 
Nürnberger Weg der Sozialpolitik. 
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Bundesrepublik: Nationale Identität durch  
soziale Marktwirtschaft 
 
Wie schon nach dem Ersten Weltkrieg erwies sich das Bismarck-
sche Versicherungssystem auch nach dem Zweiten Weltkrieg als 
in der Substanz unantastbar. Zwar forderten Gewerkschaften und 
Sozialdemokraten in der Formationsphase der Bundesrepublik ei-
ne grundlegende Umgestaltung der Versicherungen und bestrit-
ten den Wahlkampf 1953 mit dem Konzept einer Einheitsversiche-
rung für alle Bürger und Anleihen beim englischen Beveridge-
Plan (Schwarz 1981: 329).7 Doch wurde aus dem Versicherungs-
system unter der Regierung Konrad Adenauers mit dem Wirt-
schaftsminister Erhard ein zentraler Bestandteil des Programms 
der sogenannten „sozialen Marktwirtschaft“.  

Gerade dieses „erfolgreiche Schlagwort“ wie der damalige 
Bundeskanzler Helmut Schmidt 1978 die soziale Marktwirtschaft 
treffend charakterisierte (Schindelbeck/Ilgen 1999: 197), wurde 
ein wichtiger Bestandteil der bundesrepublikanischen Identität. 
Geprägt vom Kölner Wirtschaftsprofessor Alfred Müller-Armack 
war seine Bedeutung den Bundesbürgern indes anfänglich eher 
unklar. Eine Umfrage vom Herbst 1952 zeigte auf, dass rund 90% 
der Befragten zwar das Wort „sozial“ positiv aufnahmen, aber in 
Verbindung mit Marktwirtschaft nicht richtig deuten konnten 
(ebd. 76). Dabei war es für die junge Bundesrepublik bedeutsam, 
sich mit diesem Begriff nach mehreren Seiten abzusichern. Zu-
nächst musste ein klarer Trennstrich zur Sozialpolitik der Natio-
nalsozialisten gezogen werden – die biologistische Idee der Rasse 
durfte keine tragende Rolle mehr spielen. Gleichzeitig musste dem 
in der Bevölkerung unpopulären Konzept einer völlig freien 
Marktwirtschaft durch die Betonung des sozialen Charakters der 
Stachel genommen werden. Und schließlich galt es, sich gegen-

                                              

7 Eine Kommission unter Vorsitz von Sir William Beveridge war 1941 
von der britischen Regierung mit der Ausarbeitung eines Berichts 
über die damaligen Sozialversicherungssysteme betraut worden 
und legte ihre Ergebnisse im November 1942 vor. Der Beveridge-Be-
richt empfahl für die zukünftige Ausgestaltung des Wohlfahrtssys-
tems insbesondere die Sicherung der gesamten Bevölkerung unab-
hängig von Beschäftigungsverhältnissen, die Finanzierung aus dem 
Staatsbudget und einheitliche Pauschalleistungen.  
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über dem sozialistischen Weg der DDR nicht nur zu behaupten, 
sondern diese möglichst schnell zu überflügeln. 

Die Antwort auf die Probleme der Bürger mit der neuen Be-
grifflichkeit war eine breit angelegte Werbekampagne für die so-
ziale Marktwirtschaft die vor allem durch den Verein „Die WAA-
GE“ ab Anfang der 1950er Jahre getragen wurde.8 Der Erfolg der 
Kampagne war nicht nur, dass das Schlagwort der sozialen 
Marktwirtschaft nun verstanden wurde, sondern reichte darüber 
hinaus. Schindelbeck und Ilgen (1999: 111) stellen am Beispiel ei-
ner der Anzeigenserien fest: 

 
„Der untermischte heroische Ton ist nicht frei von nationalen Zügen 
und appelliert an den Stolz des kleinen Mannes, beteiligt gewesen zu 
sein am großen Aufbauwerk aller. Erstmals nach dem Krieg gewinnt so, 
inszeniert als kollektiver Blick in den Spiegel, ein großes ‚Wir’ an Kon-
tur und Gestalt.“ 
 
Ende des Jahrzehnts wurde der Fokus der WAAGE-Werbung 
dann auf die Jugendlichen gerichtet, um „einer Generation, deren 
Nationalgefühl unausgebildet geblieben war, aufgrund der er-
reichbaren Verheißungen wirtschaftlicher Prosperität eine neue 
Form Identität anzubieten.“ (Schindelbeck/Ilgen 1999: 160). Ge-
stützt durch den wirtschaftlichen Erfolg konnte über den Begriff 
der sozialen Marktwirtschaft also ein nationaler Konsens herge-
stellt werden, der ein zentraler Bestandteil der bundesrepublikani-
schen Identität wurde. 

Ein zentrales Eckdatum in der Erfolgsgeschichte der sozialen 
Marktwirtschaft war die Rentenreform 1957. Ab Mitte der 1950er 
Jahre wurde immer deutlicher, dass die „Empfänger von Sozial-
leistungen zu den Stiefkindern des Wirtschaftswunders gehörten“ 
(Schwarz 1981: 327). Daher machte Konrad Adenauer die Besser-
stellung der damals größten Gruppe von Sozialleistungs-
empfängern, der Rentner, zum Hauptthema des Bundestagswahl-
kampfes 1957. Indem die Rente erhöht und schließlich dynami-
siert, das heißt an die allgemeinen Lohnerhöhungen gekoppelt 
wurden, gelang es, die Rentner am Wirtschaftswunder partizipie-

                                              

8 Zur Umsetzung der Werbekampagne, ihre zeitlichen Phasen und 
ihre Bedeutung für die Verbreitung von Public Relations in 
Deutschland vgl. die hervorragende Studie von Schindlebeck/Ilgen 
(1999).  
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ren zu lassen. Entscheidend war aber, dass die Rentenreform ein 
neues Finanzierungsprinzip einführte, das sein Erfinder, der Köl-
ner Privatdozent Wilfried Schreiber wie folgt umschrieb: einen 
„Solidar-Vertrag zwischen zwei Generationen“ (zit. nach Schwarz 
1981: 329). Wurde die Bismarcksche Rente noch umlagengedeckt 
finanziert, setzte man nun voraus, dass kommende Generationen 
auch weiterhin die Versorgung der Alten finanzieren würden. Nö-
tig war der Generationenvertrag geworden, da die Mittel der Ren-
tenversicherung zur Kriegsfinanzierung missbraucht worden wa-
ren. Indes konnte das Schlagwort des Generationenvertrags die 
intergenerationelle Bindung auf nationaler Ebene symbolisch si-
cherstellen und hatte damit weit größere Bedeutung als nur ein 
Finanzierungssystem zu beschreiben. Erstmals spielte so auch die 
Generationenfrage eine wichtige Rolle im sozialpolitischen Dis-
kurs, während sie unter Bismarck nur Teil der die Stellung der 
Arbeiter in der Gesellschaft betreffenden sozialen Frage gewesen 
war. Insgesamt war die Rentenreform so laut einer Umfrage des 
Allensbachinstitutes das populärste politische Ereignis der jungen 
Bundesrepublik seit ihrer Gründung (Schmidt 21998: 83). 

Durch die Werbekampagne der WAAGE und die Rentenre-
form des Jahres 1957 hatte die soziale Marktwirtschaft Konturen 
gewonnen. Während die WAAGE-Kampagne dabei mehr den 
wirtschaftlichen Aufschwung in den Vordergrund stellte, wurde 
durch die Rentenreform die Vorstellung einer nationalen Rezipro-
zität der Hilfe heraufbeschworen. Die jetzigen Zahler würden im 
Alter zu Empfängern von Hilfsleistungen. Damit wurde die sozia-
le Marktwirtschaft zu einer anschaulichen großen Hilfsgemein-
schaft mit menschlichem Antlitz.  

 
 
Japan 
 
Die wohlfahrtsstaatliche Prägung setzte in Japan erst später ein als 
in Deutschland. Einen Wendepunkt, nicht nur für den Wohlfahrts-
sektor, stellte die Meiji-Restauration 1868 dar, durch die Japan ei-
ne über 200 Jahre andauernde Phase der starken Einschränkung 
von Kontakten mit dem Westen beendete und zu einem Zentral-
staat heranwuchs. Trotz dieses historischen Einschnitts lassen sich 
viele Kontinuitäten in die frühe Neuzeit, der sogenannten Edo-
Zeit, hinein zurückverfolgen. Da diese Phase der japanischen Ge-
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schichte zudem in den letzten Jahrzehnten eine starke Aufwer-
tung erfahren hat und zunehmend eine positive Rolle in der Kon-
struktion der japanischen Identität spielt und damit nicht zuletzt 
auch die Idee der Wohlfahrt in Japan argumentativ beeinflusst 
wird, setzt die Darstellung hier ein.  

 
Edo-Zeit: Segmentäre Hilfe 
 
Auf ein Jahrhundert der inneren Unruhen folgte in Japan ab 1600 
mit der Edo-Zeit eine Ära des relativen Friedens und der Stabili-
tät. Unter der Herrschaft der Tokugawa-Shôgune wurden dabei 
die Kontakte zum Westen, die im 16. Jahrhundert durch die An-
kunft der Spanier und Portugiesen aufgelebt waren, stark regu-
liert und im Wesentlichen auf den Austausch mit einer kleinen in 
Nagasaki ansässigen holländischen Gemeinde beschränkt.  

Ähnlich wie in Deutschland differierten auch in Japan die Le-
benslagen in der frühen Neuzeit stark. Grundlegend war zunächst 
die Herkunft. Der offiziellen Staatsdoktrin folgend teilte sich die 
Gesellschaft in vier Stände mit den bushi (Samurai) an der Spitze, 
unter denen die Bauern, die Handwerker und die Kaufleute stan-
den.9 In der Realität waren indes die Kaufleute finanziell am bes-
ten gestellt, wohingegen ihr aufwändiger Lebensstil die Samurai 
oft genug dazu zwang, horrende Schulden aufzunehmen. Die 
Bauern lebten eher am Rande des Existenzminimums; die städti-
schen Handwerker konnten ein einträgliches Auskommen haben. 
Alle vier Stände bildeten eigene Milieus aus, innerhalb derer man 
sich gegenseitige Hilfe gewährte. Ähnliches galt für die Schicht 
der durch das offizielle Vierständesystem nicht Erfassten, deren 
Angehörige z.B. das fahrende Volk bildeten (Amino 1978). Beson-
ders das dörfliche Leben führte zu einer gegenseitigen Angewie-
senheit, da der Reisanbau nur durch eine Gemeinschaftsleistung 
erfolgen konnte. Es muss hier aber sehr vorsichtig gewertet wer-
den; die japanische Geschichtswissenschaft hat die Reisbauernkul-
tur neben der der Samurai lange Zeit zur japanischen Ursprungs-
kultur schlechthin stilisiert (Amino 1996: 10ff.) und damit einen 
romantischen Mythos erzeugt. So ist etwa die Ableitung einer be-
                                              

9 Das japanische Ständesystem war jedoch offener als seine europäi-
schen Entsprechungen, da Adoptionen üblich waren. So konnten 
hochrangige Funktionsstellen eher mit entsprechend intelligenten 
Nachfolgern besetzt werden. 
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sonderen Gruppenorientierung Japans aus der vorgestellten Idylle 
des Reisbauerndorfs wissenschaftlich nicht haltbar. Trotzdem re-
kurriert auch die Wohlfahrtspolitik oft genug auf das Bild des in-
takten Reisbauerndorfs der frühen Neuzeit. 

Neben der Standesbezogenheit war auch die Staatsideologie 
des Neokonfuzianismus auf exklusive Hilfszirkel ausgerichtet. In 
Japan war vor allem die neokonfuzianische Schule nach Menzius 
bestimmend, auch wenn sich daneben andere Richtungen um die 
Meinungsführerschaft bemühten. Ähnlich wie im Falle des Kon-
fuzianismus an sich bedingt der Gebrauch des Terminus „Neo-
konfuzianismus“ seine gleichzeitig mitgedachte Dekonstruktion. 
Schon die Vorsilbe „Neo“, die eine konfuzianische Erneuerung 
und Abweichung von den Klassikern andeutet, ist eine jesuitische 
Konstruktion. Als Bezeichnung diskursiver Formationen der intel-
lektuellen Eliten in der Edo-Zeit verstanden kann der Begriff 
Neokonfuzianismus, analytisch verstanden, aber im Folgenden 
trotzdem dienlich sein.  

Dem Konfuzianismus folgend galten vor allem die fünf Bezie-
hungen zwischen Herrscher und Untertan, Eltern und Kindern, äl-
teren und jüngeren Brüdern, Ehemann und -frau sowie schließlich 
zwischen Freunden als besonders wichtig. Selbst die umfassend 
formulierte erste Beziehung zwischen Herrscher und Untertan 
führte im politisch stark fragmentierten Japan der Edo-Zeit aber 
zur Bildung regional überaus exklusiver Abhängigkeitsbe-
ziehungen. Obgleich der Neokonfuzianismus unter dem Terminus 
kyûsai (Hilfe) eine Vorstellung von allgemeiner inklusiver Hilfe 
entwickelte, beinhaltete diese letztlich eine strikte Hierarchisie-
rung der Gesellschaft und befürwortete keine reziproke Unter-
stützung unter Gleichen (Yoshida 1995: 24ff.). Die Betonung der 
familiären Bindung durch drei der fünf Beziehungen konnte eben-
so wenig eine Hilfsverpflichtung über enge Kreise hinaus begrün-
den, sondern betonte die Exklusivität der Familie. Damit hatte die 
Familie sicherlich eine besonders herausgehobene Stellung ohne 
dass man jedoch einer weiteren Romantisierung verfallen sollte, 
wie sie in der Darstellung des ie (wörtlich „Haus“) in Entspre-
chung zur Idealisierung des ganzen Hauses geschehen ist (Tag-
sold et al. 2002: 158). Zwar gab es sicherlich ie als große gegen-
seitige familiäre Hilfsgemeinschaft, doch lassen sich unter die ide-
altypische Vorstellung des ie nur eine Minderzahl der gelebten 
Familienformen in der frühen Neuzeit subsumieren.  
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Schließlich beförderte der Buddhismus, der in der Bevölke-
rung viel tiefer verwurzelt war, als der intellektuellere Neokonfu-
zianismus, eine fragmentierte frühneuzeitliche Gesellschaft. Auch 
der Buddhismus hatte dabei mit dem Konzept jizen (Unterstüt-
zung) einen Wertbegriff (Yoshida 1995: 20ff.), der eine allgemeine 
gegenseitige Unterstützung hätte begründen können. Indes war 
im japanischen Buddhismus der Edo-Zeit eingeführt worden, dass 
Familien sich bei einem Tempel registrieren lassen mussten. Da 
die Tempel verschiedenen buddhistischen Schulen angehörten, 
die stark unterschiedliche Ausrichtungen vertraten und sich auch 
nicht an ein übergeordnetes „Buddhistentum“ gebunden fühlten, 
konnte kein inklusiver Wohlfahrtssektor entstehen, der sich auf 
Religion gegründet hätte. Stattdessen fühlte sich jeder Tempel je-
weils nur seiner lokalen Klientel verpflichtet. 

Damit gab es bis zum Ende der Edo-Zeit eigentlich keine 
Wohlfahrtspolitik, wie sie in Deutschland schon Ende des Mittel-
alters in den Städten und dann in den Einzelstaaten betrieben 
wurde. In der Edo-Zeit bildeten sich keine entsprechenden An-
sätze zu inklusiven integrierenden Maßnahmen aus, die hierfür 
nötig gewesen wären. Stattdessen war die Gesellschaft in viele 
Zirkel unterteilt, die miteinander nur lose verbunden waren. 
Dementsprechend fehlten auch größere Institutionen wie Spitäler. 

 
Fukuoka war in der Edo-Zeit Hauptstadt eines größeren Lehen-
gebietes und mit einer Burg im Mittelpunkt vor allem durch die 
Kultur der Samurai geprägt (Kawazoe et al. 1997: 194ff.). Demge-
genüber war das angrenzende Hakata, das heute nach seinem Zu-
sammenschluss mit Fukuoka Ende des 19. Jahrhunderts das zwei-
te Stadtzentrum bildet, die Stadt der Händler. Die eigentlichen 
Zentren der südlichsten Hauptinsel Kyûshû lagen zu dieser Zeit 
allerdings weiter südlich. Vor allem Nagasaki als Stützpunkt der 
Holländer hatte als Tor zum westlichen Wissen eine wichtige Rol-
le. Über Nagasaki fand unter anderem medizinisches Wissen Ein-
gang in die japanischen Gelehrtenkreise, die auf dieser Grundlage 
erste moderne Wohlfahrtsmaßnahmen initiierten, so z.B. Pocken-
impfungen oder die Errichtung von Behandlungsstätten, die sich 
um alle Bedürftigen kümmerten. In Nagasaki entstand gegen En-
de der Edo-Zeit auch die erste moderne medizinische Klinik, die 
von einem holländischen Arzt errichtet wurde. Dass die unter-
schiedslose Behandlung aller Stände indes auf japanischer Seite 
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für starke Irritationen sorgte, zeigt noch einmal den fragmentier-
ten Charakter der frühneuzeitlichen Gesellschaft in Japan auf. 

 
Meiji-Ära: Zwischen Zentralstaat und Idealfamilie 
 
Die Ankunft der schwarzen Schiffe des Commodore Perry 1853 
erzwang eine Öffnung des Landes, die im darauf folgenden Jahr 
durch Verträge mit den USA besiegelt wurde. Andere Mächte 
folgten mit der Forderung nach vergleichbaren Verträgen und 
brachten das fein austarierte Gleichgewicht des Tokugawa-Staates 
endgültig zum Einsturz. Der Streit um den richtigen Umgang mit 
der offensichtlichen Überlegenheit des Westens auf militärischem 
Gebiet verschärfte sich und führte zur völligen Umgestaltung des 
Landes im Zuge der Meiji-Restauration von 1868. Durch die Res-
tauration wurde die Herrschaft der Tokugawa-Shôgune beendet 
und die Macht formal an den Tennô, den japanischen Kaiser zu-
rück übertragen. In der Realität übernahmen jüngere Samurai aus 
Süd- und Westjapan für einige Jahrzehnte die Regierungsgewalt. 
Schnell erkannten die neuen politischen Führer, dass die inneren 
Grenzziehungen der Edo-Zeit aufgehoben werden mussten, um 
als Land bestehen zu können. So wurden alle Vorrechte der bushi 
sowie alle Standesunterschiede überhaupt abgeschafft. Aus Missi-
onen nach Europa und in die USA schlossen sie darüber hinaus, 
dass für den Aufbau einer starken Nation eine Staatsreligion von 
Nöten wäre. Die Zusammenfassung der buddhistischen Tempel 
und Institutionen zu einer solchen kam dafür aus mehreren 
Gründen nicht infrage. Zum einen waren die Tempel über das Re-
gistrierungssystem zu eng an die vorhergehende Herrschaft der 
Tokugawa-Shôgune gebunden. Des Weiteren gab es kein ausge-
prägtes Bewusstsein der Zusammengehörigkeit unter den ver-
schiedenen buddhistischen Schulen – im Gegenteil wurden eher 
die Unterschiede akzentuiert. Die Idee einer einheitlichen budd-
histischen Religion in Japan oder gar ganz Asien entstand ja erst 
im Zuge der Modernisierungsprozesse und wurde wesentlich 
durch westliche Konstruktionen mitbefördert.  

Statt also zur Bildung einer Staatsreligion beitragen zu dürfen, 
wurden die buddhistischen Mönche nach der Meiji-Restauration 
zunächst scharf verfolgt (Ketalaar 1993) und damit in die Defen-
sive gedrängt. Zum Staatskult wurde der Shintôismus ausgebaut, 
der auf die Person des Tennô hin zentriert wurde (Shimada 2000: 
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140–143). Unterfüttert wurde diese konstruierte shintôistische  
Ideologie durch den Rekurs auf neokonfuzianische Ideen, wo-
durch die Stellung des Tennô erneut hervorgehoben wurde. 10 
Gleichzeitig wurde Japan zu einem Zentralstaat umgeformt, der 
stringent von Tôkyô aus regiert wurde. Die Politik folgte dabei 
dem selbstgewählten Motto „reicher Staat – starke Armee“ (fukoku 

kyôhei). 
Diese politische Entscheidung hatte nachhaltige Folgen für 

den Wohlfahrtssektor. Durch die Maßnahmen wurden zunächst 
zwei potentielle Akteure zurückgedrängt. Die buddhistischen In-
stitutionen konnten keine großen Wohlfahrtsinstitutionen ausbil-
den, wie dies die Kirchen in Deutschland getan hatten. Zur hohen 
institutionellen und dogmatischen Diversität kam nun auch noch 
der äußere Verfolgungsdruck als Hindernis hinzu. Die Kommu-
nen wurden ebenfalls nicht in die Lage versetzt, umfangreichere 
lokale Wohlfahrtsinitiativen voranzutreiben, da sie zu sehr von 
Weisungen des zentralistischen Systems abhingen. Zudem wur-
den viele Kommunen ohne Rücksicht auf gewachsene Zugehörig-
keiten und die Identität ihrer Bürger durch Zusammenlegungen 
und Eingemeindungen völlig umgeformt, ohne dass daraus sofort 
neue Gemeinwesen entstanden wären (Ôshima 1977). Folgerichtig 
ging die Einrichtung erster sozialer Sicherungssysteme stattdessen 
einseitig vom Staat aus und erstreckte sich zunächst nur auf 
Staatsdiener. Bereits drei Jahre nach der Meiji-Restauration wur-
den Alters- und Invalidenpensionen für Soldaten der Armee be-
schlossen, 1875 folgten Soldaten der Marine, 1882 die Polizei und 
1884 schließlich auch die Zivilbeamten. Andere Bereiche des 
Wohlfahrtssektors wurden rasch unter staatlicher Kontrolle auf-
gebaut. Im Bereich der Bildung und der medizinischen Versor-
gung wurden schnelle Fortschritte erzielt, indem ein Schulsystem 
nach westlichem Vorbild und mit Hilfe westlicher Experten Kran-
kenhäuser eingerichtet wurden. Ein weiterer Bereich, in dem der 
Meiji-Staat frühzeitig tätig wurde, war die Armenpolitik. Schon 
1874 wurde eine Armengesetzgebung verabschiedet, die jedoch 
nicht sonderlich wirkungsvoll war (Thränhardt 1987: 4). 

                                              

10 Mit Blick auf den bewussten ideologischen Einsatz seiner Prinzipien 
lässt sich der Neokonfuzianismus der Meiji-Zeit als „invented tradi-
tion“ im Sinne von Hobsbawm/Ranger (1985) verstehen. 
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Die Frage der sozialen Absicherung der Arbeiter stellte sich 
dagegen zunächst nicht. Obwohl die Industrialisierung in Japan 
im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts rasch voranschritt und 
auch dementsprechende soziale Problemlagen entstanden, kam es 
zu keinen staatlichen Maßnahmen. Eine Risikovorsorge für Arbei-
ter begann erst durch die Einrichtung betrieblicher Firmenkassen 
zur Jahrhundertwende. 11  Im Mittelpunkt der staatlichen Wohl-
fahrtskonzeption stand der Verweis auf die im ie lebende Familie, 
während eine Einrichtung von Sozialversicherungen nach Bis-
marckschen Vorbild nicht verfolgt wurde, obgleich dies von eini-
gen Politikern gefordert wurde. Dabei wurde das Konzept des ie 
umgeformt und in mehrfacher Weise auf die Gesellschaft übertra-
gen. Einmal fungierte der Tennô als Familienvater der großen ja-
panischen Familie. Durch diese Ideologie konnte kein Wider-
spruch zwischen privaten und öffentlichen Zielen entstehen, 
vielmehr war das Wohl des Staates versinnbildlicht als Wohl des 
(Über-)Vaters und damit persönliche Angelegenheit aller Japaner. 
Auf der Mikroebene sollte die strikt hierarchisch gedachte Familie 
die gegenseitige Fürsorge übernehmen und als ie z.B. auch für die 
Versorgung der Alten einstehen. Auch wenn offiziell ein überaus 
positives Altenbild vermittelt wurde, z.B. in Schulbüchern, hatten 
Alte in der Realität durch diese Ideologie einen schweren Stand 
und fanden sich häufig in der Rolle von Bittstellern wieder (Ama-
no 1999: 30ff.). 

 
Auch Fukuoka veränderte sich seit 1868 rasant. Die Bedeutung 
der Kommune wuchs beständig. Zunächst wurde Fukuoka 1873 
Hauptstadt der gleichnamigen Präfektur. 1889 wurden die Händ-
lerstadt Hakata und die Burgstadt Fukuoka vereinigt. 1903 wurde 
schließlich der Grundstein für die Kaiserliche Universität von 
Kyûshû gelegt, indem eine Medizinische Fakultät als Außenstelle 
der Universität Kyôto eingerichtet wurde. 1911 wurde die Univer-
sität eigenständig und als eine der fünf wichtigsten staatlichen 

                                              

11 Hier war vor allem die Baumwollspinnerei Kanebô in Tôkyô Vorrei-
ter (Weis 2001: 64). Kanebô orientierte sich dabei offensichtlich an 
westlichen Vorbildern. Die Arbeitnehmer zahlten 3% ihres Lohns in 
einen Fond, der durch Kanebô noch einmal mit derselben Summe 
bezuschusst wurde. Der von Arbeitgeberseite verwaltete Fond 
wurde für Unfälle, Krankheit und eine bescheidene Alterssicherung 
eingesetzt. 
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Hochschulen zum akademischen Mittelpunkt Kyûshûs. Fukuoka 
hatte so Teil an der durchschlagendsten wohlfahrtsstaatlichen 
Maßnahme der Meiji-Zeit, dem Aufbau eines modernen Bildungs-
systems, das die Modernisierung und Industrialisierung effektiv 
stützen und vorantreiben sollte. Damit lief Fukuoka langsam den 
anderen Zentren der südlichen Hauptinsel wie Nagasaki und Ka-
goshima den Rang ab und entwickelte sich von einer mittleren 
Burgstadt zur regionalen Zentrum.  

Von der medizinischen Fakultät sollte auch der erste Anstoß 
ausgehen, der das Wiedererstarken der Buddhisten und ihr be-
ginnendes modernes soziales Engagement anzeigte (Fukuokaken 
shakai fukushi kyôgikai 1982: 507ff.). 1907 fanden sich Studenten, 
Krankenschwestern und andere Mitarbeiter der Fakultät in einer 
Gruppe zusammen, die sich auf den buddhistischen jizen-
Gedanken berief und später den Namen Kyûshû teikoku daigaku 

bukkyô seinenkai (Buddhistische Jugendgruppe an der kaiserlichen 
Kyûshû Universität) annahm. Unter anderem wurden kostenlose 
medizinische Betreuung für Arme, eine Sonntagsschule und mu-
sikalische Eigenwerbung organisiert. Damit wird deutlich, dass 
das Entstehen der Gruppe auch als Antwort auf westliche Missi-
onsbemühungen zu sehen ist, deren Aktivitäten teilweise einfach 
in ein buddhistisches Gewand gekleidet übernommen wurden. 
Zugleich muss aber konstatiert werden, dass diese Aktivitäten ein 
Einzelfall blieben und keine Konsequenzen für das wohlfahrts-
staatliche Denken in der japanischen Gesellschaft hatten. 
 
Taishô-Ära: Ausweitung des Versicherungssystems 
 
Erstmals wurde 1912 ein Tennô mit einem eigens kreierten Shintô-
Ritual begraben. Bis dato war für den Tod ausschließlich der 
Buddhismus zuständig gewesen. Mit diesem Akt, der die Verän-
derung der vorhergehenden über 40 Jahre noch einmal symbo-
lisch zusammenfasste, endete die Meiji-Ära. Nach einem for-
cierten nationalen Gewaltakt hatte Japan den Anschluss an die In-
dustrialisierung gefunden, sich aber auch immer mehr in imperia-
listische Abenteuer gestürzt. Wenngleich der Zugriff des Zentral-
staates auf seine Bürger entschieden blieb, sollten nun knapp ein-
einhalb Jahrzehnte anbrechen, in denen sich die politische Atmo-
sphäre entspannte. Wahlrechtsreformen, das Erstarken der politi-
schen Parteien und Gewerkschaftsgründungen ermöglichten eine 
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breitere Partizipation der Bürger, so dass die Zeit auch Taishô-
Demokratie genannt wurde. Die liberale Grundstimmung dieser 
Zeit blieb aber oberflächlich. Der schnelle Umschwung Ende der 
1920er Jahre zu restriktiven Maßnahmen und die fortgesetzte asia-
tische Außenpolitik, die von imperialistischen Zielsetzungen be-
stimmt wurde, zeigen dies. 

Immerhin rückte nun die Lage der Arbeiter verstärkt in den 
Vordergrund. Bereits zu Ende der Meiji-Zeit hatte die vom deut-
schen „Verein für Socialpolitik“ inspirierte shakai seisaku gakkai, al-
so die Studiengruppe für soziale Maßnahmen, eine wichtige Vor-
reiterrolle eingenommen und auf die Übernahme Bismarckscher 
Sozialgesetze gedrängt. Auch wenn dem kein Erfolg beschieden 
war, konnte im letzten Jahr der Meiji-Ära eine Fabrikgesetz-
gebung durchgesetzt werden, die betriebliche Mindeststandards 
definierte und den Ausgangspunkt der weiteren Wohlfahrtspoli-
tik bildete (Weis 2001: 46). Folgerichtig wurde 1919 ein erster Ge-
setzentwurf für eine allgemeine Krankenversicherung debattiert. 
Bis zur Verabschiedung eines entsprechende Gesetzes vergingen 
indes noch drei Jahre, und der Start der Versicherung musste we-
gen des großen Kantô-Erdbebens, das 1923 Tôkyô erschütterte, bis 
1927 aufgeschoben werden. Zudem hatte das Gesetz einen sehr 
engen Geltungsspielraum, so dass nur wenige Arbeiter auch tat-
sächlich versichert wurden. Trotzdem stellte die Versicherung ei-
nen weiteren Durchbruch für die japanische Wohlfahrtspolitik 
dar. 

 
Fukuoka entwickelte sich in der Taishô-Ära zur Großstadt. Die 
Einwohnerzahl stieg in nur wenigen Jahren von knapp 84.000 
(1910) auf über 146.000 (1925)! Im Zuge der voranschreitenden In-
dustrialisierung kamen immer mehr Arbeitssuchende vom Land 
in Städte wie Fukuoka, verursachten damit aber auch neue soziale 
Probleme. Eines dieser Probleme nahm sich die Ende der Taishô-
Zeit gegründete Hotokekokorokai (Herz-Buddha-Vereinigung) an, 
indem sie für bedürftige Alte ein Pflegeheim errichtete (Fukuoka-
ken shakai fukushi kyôgikai 1982: 557ff.). Auf dem Land konnten 
weiterhin Alte auf die Hilfe ihrer Familie rechnen, zumal die ie-
Ideologie genau dies vorsah. In der Großstadt fehlte die familiäre 
Absicherung nun aber öfter, so dass die Vereinigung eine juristi-
sche Körperschaft (saidanhônin) gründete, und sich verarmter Al-
ter annahm, die ihr Leben nicht mehr allein führen konnten. Geld 
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dafür erhielt die Vereinigung von Stiftern, der Stadt und staatli-
chen Stellen. Das Pflegeheim war erst das achte seiner Art in Ja-
pan und betreute von Beginn an um die 30 Fälle. Wie der Name 
schon andeutet, hatte die Trägervereinigung einen buddhistischen 
Hintergrund. Sie wurde von Mitgliedern der Sôtô-Schule, einer 
Richtung des Zen-Buddhismus, ins Leben gerufen. Dementspre-
chend war der erste Vorstand des Heims auch ein Mönch dieser 
Schule. In ihrem Programm berief sich die Vereinigung ganz klar 
auf den buddhistischen jizen-Gedanken als Basis, wenngleich der 
eigentliche Ausgangspunkt dieser Initiative selbstverständlich der 
Blick auf die Aktivitäten christlicher Vereinigungen in Japan war. 

Auch wenn mit der weiter oben besprochenen Gründung ei-
ner Jugendorganisation oder dem Bau eines Altenpflegeheimes 
gewisse Vorstöße der Buddhisten in Richtung Wohlfahrt unter-
nommen wurden, muss man doch die Dimensionen dieser Aktivi-
täten im Maßstab beurteilen. Es handelt sich um bloße Aus-
nahmefälle, die keine weitreichende Signalwirkung entfalteten. 
Den deutschen Wohlfahrtsverbänden auch nur annähernd ver-
gleichbare Strukturen wurden in Japan nicht aufgebaut.  

 
Shôwa-Ära bis 1945: Herrschaft der Armee  
und Bürokratie 
 
Als politische Figur hatte der kränkliche Taishô-Tennô im Gegen-
satz zu seinem Vorgänger keine Akzente setzen können. Der 1926 
inthronisierte Shôwa-Tennô hingegen agierte wieder verstärkt als 
öffentliche Figur. Die ersten knapp 20 Jahre der nach ihm benann-
ten Ära nahmen allerdings einen wenig glücklichen Verlauf. Seit 
Ende der 1920er Jahre verschärfte sich das gesellschaftliche Klima 
zusehends. Besonders hart wurde Japan von der Weltwirtschafts-
krise ab 1929 getroffen, die Anfang der 1930er Jahre auch auf dem 
Land zu großer Not führte. Deshalb wuchs die kritische Einstel-
lung militärischer Kreise gegenüber den demokratischen Errun-
genschaften der 1920er Jahre. Eine wichtige Rolle spielte dabei die 
Angst vor den erstarkenden japanischen Kommunisten, deren Ak-
tivitäten durch die Verabschiedung harscher Gesetze Ende der 
1920er Jahre praktisch zum Erliegen kamen. Immer mehr zog vor 
allem die Armee das Gesetz des Handelns an sich, indem neue 
Vorstöße auf dem asiatischen Festland unternommen wurden. Die 
demokratischen Institutionen verloren zusehends die Kontrolle 
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und konnten nicht verhindern, dass Japan sich seit 1931 de facto 
im Krieg mit China befand. Die dadurch entstehenden Sach-
zwänge nutzten die Militärs dazu aus, ihre Macht zu verstärken. 
Gestritten kann darüber werden, ob Japan in dieser Zeit faschis-
tisch wurde, oder ob der Terminus ungeeignet ist. Sicher ist auf al-
le Fälle, dass sich die japanische Gesellschaft auf militaristische 
Abwege begab, die mit massiven Einschränkungen der bürgerli-
chen Freiheit, groben Verletzungen grundlegender Menschen-
rechte und xenophober Gewaltausübung einhergingen. 

Die Herrschaft der Armee wirkte sich in den 1930er Jahren 
nachhaltig auf die ökonomische Lage aus. Allmählich wurden die 
Folgen der Weltwirtschaftskrise überwunden, die Wirtschaft aber 
immer mehr auf die Bedürfnisse der Kriegswirtschaft umgestellt. 
Zu diesem Zweck kam es zu zahlreichen Firmenzusammenschlüs-
sen und zur Konzentration der Industrie auf einige wenige soge-
nannte zaibatsu (Großfirmen) wie Mitsubishi oder Mitsui, die nicht 
nur die Rüstungsproduktion kontrollierten, sondern in nahezu al-
len Bereichen der Produktion führend wurden.  

Gleichzeitig hatte die Ministerialbürokratie – die nach der 
schrittweisen Ausschaltung der politischen Parteien ihre sowieso 
schon seit der Meiji-Restauration vorhandenen großen Einfluss-
möglichkeiten ausweiten konnte – im Konsens mit der Armee ein 
Interesse am sozialen Frieden und an der Verbesserung der sozia-
len Absicherung. So wurde 1933 vom Kabinett ein Programm über 
sozialpolitische Aktivitäten vorgelegt, das von der neu eingerich-
teten Konferenz für ideologische Maßnahmen ausgearbeitet wor-
den war (Weis 2001: 57). Leistungen bei Arbeitslosigkeit, Kran-
kenversicherung, Armutsbekämpfung durch eine öffentliche Un-
terstützung sowie ein verbessertes Arbeitsrecht wurden vorge-
schlagen und damit weitreichende Ziele gesteckt. Erst acht Jahre 
später wurde indes eines der zentralen Anliegen eingelöst. 
1941/42 wurde das Arbeiterrentenversicherungsgesetz verab-
schiedet, das vor allem auf die Initiative der „Sozialbürokraten“ 
zurückging (Weis 2001: 123ff.). Schon 1944 kam es zu einer Revisi-
on und der Umbenennung in Wohlfahrtsrentenversicherung. 
Zwar erhöhte das Gesetz prinzipiell die soziale Sicherheit, dies 
aber in einem Moment, als der Krieg mit dem Angriff auf die USA 
eskalierte. Vor dem Hintergrund der großen Kriegsanstrengungen 
und der Unzufriedenheit in der Bevölkerung sollten mit dem Ge-
setz soziale Spannungen überdeckt werden und durch die Zuge-
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ständnisse noch einmal der Kampfgeist gesteigert werden. Die 
Revision zwei Jahre später sollte unter dem Eindruck der abseh-
baren Niederlage einen letzten Ansporn bilden. Zudem wurde 
durch das Gesetz die Kaufkraft der Arbeitnehmer abgeschöpft, da 
sie durch die zu entrichtenden Beiträge weniger Geld ausbezahlt 
bekamen. So konnte der Inflationsdruck, der durch die völlige 
Konzentration auf die Kriegsproduktion im Bereich der Ge-
brauchsgüter gestiegen war, etwas abgemildert werden. 

Inhaltlich orientierte sich das Gesetz an den deutschen Sozial-
versicherungen und auch an der Umgestaltung dieser unter „völ-
kischen“ Gesichtspunkten durch die Nationalsozialisten. Die Bei-
träge wurden je zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
aufgebracht. Ein deutlicher Unterschied war allerdings beim Ren-
teneintrittsalter gegeben, das auf äußerst niedrige 55 Jahre festge-
setzt wurde. Argumentiert wurde hier mit dem früheren Altern 
der Japaner; zudem galt es, auf die getrübte Stimmung der Bevöl-
kerung Rücksicht zu nehmen (Weis 2001: 183).  

 
Mit der Umstellung auf die Kriegswirtschaft wuchs Fukuoka end-
gültig zu einer Großstadt heran. Die Einwohnerzahl verdoppelte 
sich innerhalb von nur 15 Jahren noch einmal auf über 300.000 
(1940). Darunter waren auch immer mehr Zwangsarbeiter aus Ko-
rea oder den Philippinen, die meist unter völlig unmenschlichen 
Bedingungen arbeiten mussten. Als Industriezentrum wurde Fu-
kuoka im Zweiten Weltkrieg schwer durch die Luftangriffe der 
Amerikaner getroffen und lag 1945 schließlich in Trümmern. 

 
Shôwa-Ära von 1945 bis 1970: Wohlfahrt im Schatten des 
wirtschaftlichen Aufschwungs 
 
Nach den beiden Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Na-
gasaki wurde die Lage im Zweiten Weltkrieg auch für Japan un-
haltbar, nachdem Deutschland schon drei Monate früher kapitu-
liert hatte. Mit der Besatzung durch die Amerikaner begann ein 
völlig neues Kapitel der japanischen Geschichte. Insbesondere 
durch die von amerikanischer Seite diktierte neue Verfassung 
wurde Japan umgestaltet. Gleich die ersten Artikel hielten fest, 
dass der Tennô nur noch das „Symbol“ Japans ist, also nicht mehr 
der formale und reale Bezugspunkt aller Japaner. Damit war auch 
das ie-System mit dem Tennô als Übervater obsolet geworden. 
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Entsprechend wurde auch der Artikel 24 zur Ehe formuliert, der 
die Gleichstellung beider Ehepartner festschrieb und so das ie-Sys-
tem als Grundlage des Familienrechts aushebelte. Für den Wohl-
fahrtssektor waren insbesondere die Artikel 13 und 25 bedeutend. 
Erstere führte das Streben nach Glück, den amerikanischen pursuit 

of hapiness, in die japanische Verfassung ein und brachte damit die 
Vorstellungen der Aufklärung ein. Artikel 25 legte die Grundli-
nien für die Wohlfahrt fest: 

 
„Alle Bürger haben das Recht auf ein Mindestmaß eines gesunden und 
kultivierten Lebens. In allen Lebensbereichen hat sich der Staat um die 
Förderung und Mehrung des sozialen Wohls, der sozialen Sicherheit 
und der öffentlichen Gesundheit zu bemühen.“ 
 
Allerdings war es in der Nachkriegszeit nicht möglich, entspre-
chende politische Aktivitäten zu entwickeln, da Japan ähnlich wie 
Deutschland in Trümmern lag. Ab Ende der 1940er Jahre wurden 
dann aus zwei Richtungen die Rufe nach besseren Sozialleistun-
gen laut. Die Linke erstarkte und machte mit Streiks und De-
monstrationen auf ihre Anliegen aufmerksam. Aber auch die Mi-
nisterialbürokratie empfahl eine weitgehende Reform der Sozial-
versicherungssysteme, die auf eine Vereinheitlichung und Aus-
richtung am britischen Beveridge-Plan hinauslaufen sollte. Hatten 
die amerikanischen Besatzungsstreitkräfte anfänglich noch po-
litische Aktivitäten auf der Linken als Ausdruck des neuen freien 
politischen Klimas begrüßt, wurde nun unter dem Eindruck des 
beginnenden Kalten Krieges ein restriktiverer Kurs gefahren. 
Durch die red purge wurden Kommunisten aus dem Staatsdienst 
entfernt und die Initiative der Linken gebrochen. Die weitreichen-
den Pläne der Ministerialbürokratie wurden dagegen mangels fi-
nanzieller Mittel verworfen. 

Nach Wiedererlangung der Souveränität 1952 konzentrierte 
sich die japanische Politik im Wesentlichen auf den ökonomischen 
Aufholprozess und stellte sozialpolitische Ziele hinten an. Aus-
nahmen bildeten für die 1950er Jahre die Novellierung des Wohl-
fahrtsrentenversicherungsgesetzes 1954 und die Einführung der 
Bürgerrente (kokumin nenkin) 1959. 1954 wurde das Rentenalter 
auf 60 Jahre angehoben und die Leistungshöhe den gestiegenen 
Lebenshaltungskosten angepasst. Die Rentenreform 1959 war we-
sentlich umfassender. Alle durch bisherige Rentensysteme nicht 
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erfassten Bürger wurden versicherungspflichtig. Für Selbststän-
dige wurde daher ein eigenes Rentensystem geschaffen. Die Ren-
ten aller dieser Versicherungssysteme waren jedoch niedrig und 
reichten kaum zum Leben, so dass Alte immer auch auf andere 
ergänzende Einkommensformen angewiesen waren. Deshalb sind 
diese Reformen in ihrer gesellschaftlichen Wirkung nicht mit der 
beinahe zeitgleichen Rentenreform Adenauers gleichzusetzen.  

Obwohl sich die wirtschaftliche Lage immer günstiger entwi-
ckelte und Japan spätestens ab Ende der 1960er Jahre zu den füh-
renden Wirtschaftsnationen zählte, kam es lange Zeit zu keinen 
weiteren großen Erweiterungen des Sozialsystems. Die Politik des 
„GNP-first“ (Taira 1993: 170), also der Unterordnung aller Le-
bensbereiche unter die Steigerung des Bruttosozialprodukts, stell-
te die Reinvestition der erwirtschafteten Gewinne in den Vorder-
grund und erlaubte nur allmählich ein Ansteigen des Konsums 
und der Sozialleistungen. Daher blieb die Sozialquote deutlich un-
ter der anderer Industrienationen (Tab. 1). 

 

Tab. 1: Vergleich der Sozialleistungsquote in sechs Staaten der OECD 

(erstellt nach Kaufmann 1997: 509) 
 
Shôwa-Ära von 1970 bis 1989: Wohlfahrt als Aufgabe 
 
Seit Mitte der 1960er Jahre kam Bewegung in die Sozialpolitik. 
Nachdem Japan ökonomisch zu den führenden Nationen aufge-
schlossen, ja die meisten sogar überholt hatte, änderte sich die po-
litische Agenda. Im Mittelpunkt stand nicht mehr nur die Stär-
kung der Wirtschaft, sondern die Verteilung der erwirtschafteten 
Gewinne. Durch das Programm der Einkommensverdoppelung 
von Premierminister Ikeda Hayato veränderte sich zunächst die 
Einstellung zum privaten Konsum: „In larger cultural terms, Ike-
da and his allies transformed the image of consumer spending in-

 1960 1970 1980 1990 
BRD 18 20 26 23,5 
Italien 13 17 21 23 
Japan 4 6 12 12,6 
Niederlande 12 22 28 28,8 
Schweden 11 17 16 32,6 
USA 7 10 13 14,1 
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to a positive, officially sanctioned one.“ (Hain 1993: 114) Der 
Wohlfahrtssektor zog nach und legte die Beschränkungen der 
GNP-first-Politik ebenfalls langsam ab. Eine Vorreiterrolle über-
nahm die Präfektur Tôkyô, als sie ab 1969 die freie medizinische 
Versorgung für über 70-jährige einführte. Der Erfolg der Maß-
nahme lässt sich an der Reaktion in der Bevölkerung ablesen: 

 
„It probably was no coincidence that social security policies (of which 
programs for the aged were by far the most conspicious element) sud-
denly shot upward on the list of people’s expectations of government in 
a national survey taken only three months after its invention.” (Camp-
bell 1992: 127) 
 
Bis 1972 hatten außer dreien alle Präfekturen die freie medizini-
sche Versorgung für Alte übernommen.  

1973 nahm der energische Premierminister Tanaka Kakuei die 
Stimmung auf und verkündete das „Wohlfahrtsgründungsjahr“ 
(fukushi gannen). Im Rahmen eines groß angelegten Planes zur 
Umgestaltung Japans sollte im Wohlfahrtssektor der Anschluss an 
die übrigen westlichen Nationen geschafft werden. Eine drasti-
sche Erhöhung der Sozialausgaben sollte dies bewirken. Die Auf-
bruchstimmung währte indes nur kurze Zeit. Die erste Ölkrise 
1973, bei der die OPEC mit Lieferboykotten und drastischen 
Preiserhöhungen den Angriff auf Israel zu Yom Kippur zu kon-
tern versuchte, untergrub das Vertrauen auf ein stetig fortgesetz-
tes wirtschaftliches Wachstum schlagartig. Der große Umgestal-
tungsplan erschien nun überzogen. Zudem musste Tanaka nach 
nur zwei Jahren im Amt 1974 zurücktreten, nachdem herauskam, 
dass er vom amerikanischen Flugzeugbauer Lockheed Beste-
chungsgelder angenommen hatte. 

Unter dem neuen Premierminister Miki Takeo kam es zu ei-
nem bezeichnenden Agendawechsel (Campell 1992: 211f.), der 
mehr als die Versprechungen Tanakas die japanische Sozialpolitik 
der nächsten zwei Jahrzehnte bestimmen sollte. Der neue Lebens-
zyklusplan hatte als Hauptziele lebenslanges Lernen, Eigenheime 
für alle Japaner, einen sozialen Mindestschutz und einen sicheren 
Lebensabend für Alte. Das übergreifende Motto war die Schaf-
fung einer „Japanese style welfare society“. Auch wenn der Plan 
Einschnitte aufgrund befürchteter zukünftiger finanzieller Eng-
pässe beinhaltete, wurde er von einigen sogar mit dem britischen 
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Beveridge-Plan verglichen (ebd. 212). Obgleich der Plan nicht so 
ehrgeizig angelegt war wie das Projekt Tanakas, sollte letztlich 
nur das Motto von der Japanese style welfare society überleben, 
das im Zuge der florierenden nihonjinron (Japaner-Theorien) die 
Stimmung der Zeit traf (Campell 1992: 220). In den nihonjinron 
wurde versucht, nachzuweisen, dass sich Japan und die Japaner in 
wesentlichen Punkten von anderen (westlichen!) Menschen unter-
scheiden. Die diskursive Konstruktion des Eigenen brachte sinn-
volle Ergebnisse, wenn z.B. die Anwendbarkeit der Freudschen 
Theorien auf psychische Probleme der Japaner angezweifelt wur-
de, glitt oft aber auch ins unfreiwillig komische ab, wenn Theorien 
über das japanische Verdauungssystem dazu dienen sollten, ame-
rikanische Rindfleischimporte abzuwehren. Durch die Verknüp-
fung der Wohlfahrtspolitik mit diesem sehr populären Genre 
wurde aber vielleicht zum ersten Mal in Japan eine Formel gefun-
den, die allgemeine Zustimmung erfahren konnte. Auf der ande-
ren Seite diente der Verweis auf eine spezifisch japanische Form 
der Wohlfahrt in den 1980er Jahren vor allem dazu, staatliche 
Aufwendungen zu kürzen und die Verantwortung für Bereiche 
wie die Altenpflege auf die Familien, und damit letztlich auf die 
Frauen, abzuschieben. 

 
Ein Beispiel für die neuen Akzente in der Wohlfahrt in der Stadt 
Fukuoka ist der Bau des „Altenheims Fukuoka“ durch privatwirt-
schaftliche Kreise im Süden der Stadt. 1962 begonnen wurde der 
zweistöckige Betonbau ein Jahr später fertig gestellt. Die Eröff-
nung des Heims und der Beginn des Betriebs wurden intensiv von 
der lokalen Presse verfolgt, wobei vor allem die luxuriös anmu-
tende Ausstattung hervorgehoben wurde. In der örtlichen Aus-
gabe der landesweiten Zeitung Asahi shinbun lautete die Über-
schrift „Eine Einrichtung wie ein Hotel“ (Asahi shinbun Fukuoka 
3. 3. 1963). Das Altenheim galt das „erste gebührenpflichtige De-
luxe-Altenheim“ der Stadt (Nishi Nihon shinbun 4. 8. 1963) und 
kündigte so eine neue Zeit der Altenwohlfahrt an. Aus heutiger 
Sicht mögen die sechseinhalb Quadratmeter kleinen Einzelzimmer 
für die Alten nicht mehr besonders großzügig erscheinen und der 
Bau selbst als schmucklos gelten, doch in den 1960er Jahren wurde 
dieses Heim am Stadtrand im Grünen als große Errungenschaft 
betrachtet und hatte offensichtlich Vorbildcharakter für ähnliche 
Einrichtungen. Erstmals hatten alte Menschen in Fukuoka die 
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Möglichkeit, ihren Lebensabend in einem Altenheim in schöner 
Umgebung zu verbringen. Allerdings wurden damit alte Mitbür-
ger auch aus ihrem persönlichen Umfeld herausgerissen und an 
den Stadtrand verbracht. Hinter dem Betreiber des Altenheims 
standen die sieben größten in Fukuoka ansässigen Unternehmen, 
die damit soziales Engagement zeigen wollten (Interview Herr F.). 
In der Zeit des Wirtschaftsaufschwunges war es geradezu typisch, 
dass wohlfahrtsstaatliche Aufgaben auf diese Weise durch die 
Wirtschaft mitbedient wurden. 

 
 

Nation und Wohlfahrt  
 
Die wohlfahrtsstaatlichen Entwicklungen in Deutschland und Ja-
pan sollen zusammengefasst noch einmal in Verbindung mit der 
Frage der Nation zusammen gedacht werden, um die Grundlinien 
deutlich aufzeigen zu können. Spätestens seit der Französischen 
Revolution, als das Glück der Bürger eine Angelegenheit des Staa-
tes wurde, gibt es eine enge Verbindung zwischen Nation und 
Wohlfahrt. So ist es kein Zufall, dass sowohl in Deutschland als 
auch in Japan nachdem die erste Formationsphase nach der 
Reichsgründung bzw. der Meiji-Restauration überstanden war, 
grundlegende wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen ergriffen wurden.  
 

 

  

 

Abb. 2: Das 1963 eröffnete „Altenheim Fukuoka“ 
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Damit enden jedoch die Gemeinsamkeiten im Vergleich des Zu-
sammenhangs zwischen beiden Ländern, denn es setzte eine ge-
genläufige Entwicklung ein.  

In Deutschland wurde das Bismarcksche Sozialversicherungs-
system zum stabilen Angelpunkt des Wohlfahrtssektors. Obwohl  
das System nach den beiden Weltkriegen durch Inflation bzw. 
Zweckentfremdung der Mittel zur Rüstungsfinanzierung abge-
wirtschaftet war, wurde doch an seinem Auf- und Ausbau fest-
gehalten. „Es ist beeindruckend, wie sehr die in den Bismarck-
schen Sozialreformen grundgelegten Strukturen der Sozialversi-
cherung sich durch alle politischen Konjunkturen hindurch erhal-
ten und doch fortentwickelt haben.“ (Kaufmann 2003: 304) Dabei 
muteten einige der Alternativvorschläge, wie die allgemeine Bür-
gerversicherung, die SPD und Gewerkschaften im Bundestags-
wahlkampf 1953 anstrebten, als durchaus modern an, konnten 
sich indes nicht gegen das bereits Bestehende durchsetzen. Statt-
dessen wurden aufkommende neue soziale Problemlagen mit ei-
nem systemkonformen Ausbau gelöst. Während der Ausbau des 
Versicherungssystems also pfadabhängig verlief, war seine Be-
deutung für die Nation immer wieder starken Änderungen un-
terworfen.  

Im Deutschen Reich diente die Einführung der Sozialversiche-
rung der Abwehr eines unmittelbaren Konfliktpotentials und soll-
te die erstarkende Arbeiterklasse mit der Monarchie versöhnen. 
Dies gelang indes nicht wirklich: „Die Arbeiter ließen sich nicht 
korrumpieren.“ (Hennig 1996: 1153f.). Damit blieb die Nation in 
dieser Frage uneins; der Patriotismus des Kaiserreichs speiste sich 
aus anderen Quellen. 

In der Weimarer Republik wurde dem Versicherungssystem 
1928 die Arbeitslosenversicherung als vierte Säule hinzugefügt, 
nicht zuletzt, um die Armenkassen der Kommunen zu entlasten, 
aus denen die Arbeitslosen bis dato unterstützt worden waren. 
Darüber wurde der Wohlfahrtssektor insgesamt umfassend aus-
gebaut. Doch ob dies zu begrüßen war oder Deutschland ökono-
misch nachhaltig geschwächt wurde, war in der Öffentlichkeit 
stark umstritten. Wie in so vielen anderen Fragen ergab sich kein 
Konsens, der für die Weimarer Republik staatstragend hätte wer-
den können. Die vorgestellte Gemeinschaft war in einer höchst 
prekären Lage, die Nation sturmreif. Als die Weimarer Republik 
ihrem Ende entgegen ging, wurden unter dem Eindruck der 
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Weltwirtschaftskrise die Leistungen im Wohlfahrtssektor immer 
mehr ausgehöhlt und dem konservativen Weltbild der letzten bei-
den Regierungen angepasst. 

Mit dem pseudowissenschaftlichen Konzept der Rasse stellten 
die Nationalsozialisten weitestgehend wieder einen nationalen 
Konsens her, der jedoch das Verhängnis heraufbeschwor. Ob-
gleich sie eine völlig andere Vorstellung in sozialpolitischen Fra-
gen als die Weimarer Republik und das Kaiserreich hatten, wurde 
das Sozialversicherungssystem grundsätzlich wiederum weiterge-
führt, wenngleich nicht mehr in Selbstverwaltung. Der Akzent lag 
dabei nicht mehr auf individueller Daseinsfürsorge und Risikoab-
sicherung, sondern auf der Stärkung der Volksgemeinschaft. 

Die nationalsozialistische rassistische Begründung der Nation 
als vorgestellter Gemeinschaft war nach der Katastrophe des 
Zweiten Weltkrieges und den offenkundigen Verbrechen des so 
genannten Dritten Reiches nicht mehr fortführbar. Für die Bun-
desrepublik wurde statt dessen das Konzept der sozialen Markt-
wirtschaft, das in der Realität vor allem auch auf der Fortführung 
des Sozialversicherungssystems basierte, zu einem der zentralen 
Bestandteile, die die Nation als Gemeinschaft vorstellbar machten. 

 
Im Gegensatz zur deutschen Entwicklung war die Nation als vor-
gestellte Gemeinschaft in Japan relativ konstant über ethnische 
Zuschreibungen definiert, während die Grundlagen des Wohl-
fahrtssektors in stetigem Wandel begriffen waren.  

In der Edo-Zeit war die Vorstellung der ethnischen Einheit-
lichkeit Japans noch unmöglich. Die verschiedenen Stände sowie 
die untereinander eher zerstrittenen Lehnsherren wären so als 
Mitglieder einer Ethnie oder gar Familie gedacht worden, was 
schlichtweg den sozialen Realitäten zu sehr widersprochen hätte 
um vorstellbar zu sein (Oguma 31995: 50f.). Mit der Propagierung 
des nationalen ie seit der Meiji-Zeit wurde indes der „Mythos von 
der homogenen Nation“ (Oguma 31995) absolut grundlegend. Al-
lerdings musste er bis 1945 immer wieder an die imperialen Ge-
bietserweiterungen angepasst werden – die militaristischen Aben-
teuer in Asien sollten nicht als Unterwerfung, sondern als Befrei-
ung der asiatischen Brüdernationen von der kolonialen Ausbeu-
tung durch die westlichen Mächte legitimiert werden. Die daraus 
folgenden Streitigkeiten, ob Koreaner oder Taiwanesen zu den 100 
Millionen Herzen, die dem Tennô zugewandt seien, hinzugerech-
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net werden sollten, konnten allerdings stringent gelöst werden.12 
Das zeigt aber umso mehr, dass man die Idee der ethnischen Rein-
heit nicht zugunsten anderer Konzeptionalisierungen aufgeben 
konnte oder wollte, die eine vollständige Inkludierung der neuen 
Staatsbürger problemloser ermöglicht hätten.13 Nach 1945 wan-
delte sich die Bedeutung des Mythos. Mit Hilfe der Rede von den 
ethnisch einheitlichen Japanern, die seit Urzeiten unter der Herr-
schaft ihres Übervaters Tennô ihr abgeschlossenes Inselreich be-
wohnten, konnten die Eroberungsfeldzüge auf dem Festland als 
folgenschwere Verirrung der Armee gebrandmarkt werden, die 
der japanischen Natur zutiefst entgegengesetzt gewesen seien 
(ebd. 340). Im Gegensatz zu Deutschland bedurfte Japan daher 
keiner neuen Grundlage wie dem Sozialsystem, um die nationale 
Gemeinschaft vorstellbar zu machen.  

Überhaupt spielte der Wohlfahrtssektor bis in die 1970er Jahre 
hinein immer nur eine untergeordnete Rolle für die japanische Po-
litik. Schon vor 1945 wurden kaum Maßnahmen ergriffen, viel-
mehr wurde die Verantwortung weitestgehend auf das ie abge-
schoben. Ansonsten entwickelte man keine eigenen Konzeptionen, 
sondern orientierte sich weitestgehend am deutschen Vorbild. Die 
Krankenversicherung von 1922/27 oder das Arbeiterrentenver-
sicherungsgesetz zeigen dies.  

Mit Kriegsende wurde die ie-Ideologie untragbar. Auch die 
Orientierung an Deutschland als Vorbild für die Gestaltung des 
japanischen Wohlfahrtssektors war nicht mehr denkbar. Stattdes-
sen wurden nun amerikanische Vorgaben übernommen, vor allem 
im Bildungswesen. Ansonsten übte der Beveridge-Plan eine große 
Faszination auf die Bürokratie aus, ohne dass indessen entspre-
chende Sicherungssysteme eingeführt worden wären. Wohl-
fahrtspolitik blieb wie vor 1945 ein eher randständiges Gebiet. 

                                              

12 Insofern gewann auch die Meinung, dass die Japaner ein aus ver-
schiedenen Ursprüngen stammendes Volk mit „gemischtem Blut“ 
seien, in intellektuellen Kreisen Anhänger. 

13 Oguma Eiji (31995) hat argumentiert, dass der Mythos der Reinras-
sigkeit durch die Einbeziehung der Koreaner und Taiwanesen be-
wusst erweitert worden sei, doch die Streitigkeiten, wie diese 
Gruppen zu behandeln seien, und der tatsächliche Umgang mit ih-
nen bis 1945 zeigen, dass letztendlich untergründig weiter die Rein-
rassigkeit des japanischen Kernvolkes angenommen wurde. 
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Ab den 1970er Jahren wurde dann der Blick nach Skandina-
vien populär und Schweden das Vorbild. Gleichzeitig kam jedoch  
auch erstmals das Schlagwort von einer Japanese style welfare so-
ciety auf. Dieser japanische Weg litt in der Praxis jedoch darunter, 
dass die regierenden Konservativen mit dem Verweis auf ihn vor 
allem Einsparungen rechtfertigten, indem sie die Verantwortung 
auf die Familien abschoben. 

 
Aus diesen Betrachtungen wird verständlich, warum die Pflege-
versicherung in Deutschland und Japan einen unterschiedlichen 
Stellenwert besitzt. Die Entwicklungspfade beider Länder in der 
Sozialpolitik weichen voneinander ab und damit war auch die 
Ausgangslage bei Einführung der Pflegeversicherung eine völlig 
andere. Insbesondere die Rollen der verschiedenen politischen 
Handlungsträger im Feld der Wohlfahrtsstaatlichkeit, wie die der 
Städte, der Wohlfahrtsorganisationen oder des Staates sind durch 
völlig differente Erfahrungen geprägt. So ist es nicht verwunder-
lich, dass zwar vordergründig vergleichbare Pflegeversicherungs-
systeme eingeführt wurden, bei genauerem Hinsehen aber deutli-
che Unterschiede sichtbar werden. 
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Die Einführung der Pflegeversicherung in 

Deutschland und Japan 

Nach zentralen Umstellungen in den 1950er und 60er Jahren wa-
ren die Sozialsysteme Japans und Deutschlands in eine Phase rela-
tiver Stabilität eingetreten. In der Bundesrepublik hatte die Ren-
tenreform 1957 eine große Lücke im sozialen Netz geschlossen, so 
dass in den folgenden Jahrzehnten nur noch kleinere Korrekturen 
in Angriff genommen wurden, die aber die Prägung des Wohl-
fahrtssektors nicht mehr grundlegend änderten. In Japan schloss 
sich das Zeitfenster für weitreichende Reformen, das sich mit der 
Postulierung des „Wohlfahrtsgründungsjahres“ durch den Pre-
mierminister Tanaka 1973 so spektakulär geöffnet hatte, mit dem 
Agendawechsel nach den Ölkrisen und dem neuen Motto der „Ja-
panese style welfare society“ Ende der 1970er Jahre weitestgehend 
wieder. Möglich waren nur noch kleinere, möglichst kostenneut-
rale neue Programme. Langfristige demographische Verschiebun-
gen führten aber seit den 1980er Jahren in beiden Ländern dazu, 
dass eine neue soziale Problematik zunehmend in den Mittel-
punkt der Diskussionen im Wohlfahrtssektor rückte. Die Alterung 
sowohl der japanischen als auch der deutschen Gesellschaft wur-
de zu einem der Hauptthemen der sozialpolitischen Agenda und 
hatte eine weitreichendere Umgestaltung und Erweiterung der 
sozialen Sicherungssysteme zur Folge. 
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Demographischer Wandel  
 
Japan und Deutschland gehören zu den Industrieländern, deren 
demographische Struktur einem langfristigen Wandel unterwor-
fen ist. In beiden Ländern altert die Gesellschaft, da die Geburten-
rate niedrig und die Lebenserwartung hoch ist. In Deutschland 
wird beispielsweise die jeweilige Elterngeneration seit 30 Jahren 
nur noch zu ungefähr zwei Dritteln ersetzt. Die Entwicklung in Ja-
pan ist ähnlich, wenngleich sie später, dafür aber deutlich heftiger 
eingesetzt hat. Dieser Trend, der allein durch sozialpolitische 
Maßnahmen auch nicht so schnell umkehrbar ist, wird im 21. Jahr-
hundert nachhaltige Auswirkungen auf den Wohlfahrtssektor ha-
ben. Einige Zahlen mögen die Herausforderungen verdeutlichen, 
die in den nächsten Jahrzehnten auf beide Gesellschaften zukom-
men. 

In Deutschland wird sowohl die absolute Zahl der über 60-
jährigen als auch ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung kontinu-
ierlich zunehmen. Im Jahr 2030 werden dann hundert Personen 
im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 20 und 59 Jahren, 71 Seni-
oren gegenüberstehen. Innerhalb der über 60-jährigen werden 
wiederum Menschen über 75 Jahre einen deutlich höheren Anteil 
einnehmen (Statistisches Bundesamt 2000). Da mit zunehmendem 
Alter das Risiko der Pflegebedürftigkeit steigt – ab dem 80. Le-
bensjahr geht man von einem Anteil von etwas mehr als einem 
Viertel aus – ist gerade die Zunahme Hochalter besonders bemer-
kenswert (Bundesministerium für Gesundheit 1999). Nicht nur 
wird es aufgrund dieser demographischen Entwicklung mehr 
pflegebedürftige Alte geben. Gleichzeitig werden auch die famili-
ären Möglichkeiten eingeschränkt sein, die Pflege zu übernehmen. 
Denn die einzelnen Generationen sind wegen der geringen Gebur-
tenziffer nur schwach und darüber hinaus gleichmäßig besetzt, so 
dass es zum Phänomen der „Bohnenstangen-Familie“ kommt (Ro-
senmayr 1996: 14), die die klassische pyramidale, also altersab-
hängig abnehmende Verteilung der Familienmitglieder auf die 
jeweiligen Altersstufen abgelöst hat. So werden pflegebedürftigen 
Alten nicht mehr viele Kinder gegenüberstehen, die die Pflege po-
tenziell übernehmen könnten. Stattdessen müssen ein oder zwei 
Kinder mit ihren Familien die Last der Elternpflege aufteilen. 
Werden mehrere Angehörige der Elterngeneration gleichzeitig 
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pflegebedürftig, werden die familiären Netzwerke aufs äußerste 
gespannt.  

Ganz ähnliche Phänomene bereiten den japanischen Wohl-
fahrtspolitikern noch viel größere Sorgen. Denn hier hatte man 
sich ab Ende der 1970er Jahre mit dem Programm der „Japanese 
style welfare society“ ganz darauf verlassen, dass die Pflege von 
Familienangehörigen übernommen werden würde. Dementspre-
chend wurden zwischen 1978 und 1985 Programme zur Förde-
rung von Dreigenerationenhaushalten aufgelegt (Campell 1992: 
220). Zwar gab und gibt es in Japan tatsächlich noch viel häufiger 
derartige Großfamilien. Doch die hohe Mobilität, die die japani-
sche Arbeitswelt einfordert, veränderte Lebensgewohnheiten und 
nicht zuletzt eben die „Bohnenstangen-Familie“ führten in den 
letzten beiden Jahrzehnten zur stetigen Abnahme des Anteils der 
Dreigenerationenhaushalte. Diese Realität hat mittlerweile auch 
das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt 
anerkannt (Kôseishô 2000: 19ff.). Die allgemeine demographische 
Entwicklung verläuft in Japan ähnlich wie in Deutschland, aller-
dings zeitlich zugespitzter. War Japan 1970 im internationalen 
Vergleich noch eine sehr junge Gesellschaft, hatte man Anfang der 
1990er Jahre in der demographischen Verteilung schon zu den 
anderen Industrienationen aufgeschlossen. Der Zeitabstand zwi-
schen der Überwindung zweier von der UNO als typisch für die 
Entwicklung zur Industrienation angesetzten Schwellen des Al-
tenanteils, 7% für den Eintritt in einen demographischen Wandel 
und 14% für eine industrielle Gesellschaft, war nirgendwo so kurz 
wie in Japan. Benötigte Frankreich 115 Jahre vom Eintritt in den 
demographischen Wandel bis zur Altersverteilung der Industrie-
gesellschaft, Deutschland und Großbritannien schon wesentlich 
kürzere 45, vollzog Japan diesen Wandel in einer Rekordzeit von 
24 Jahren zwischen 1970 und 1994 (Kaneko 1995: 13). 2025 wird 
Japan sogar der Staat mit dem höchsten Altenanteil auf der Welt 
sein (ebd.) – eine Folge der höchsten Lebenserwartung auf der 
Welt, die 2004 bei über 85 Jahren für Frauen und über 78 Jahren 
für Männer lag,1 bei gleichzeitig einer der niedrigsten Geburten-
ziffern. Der prognostizierte Höhepunkt des Altenanteils (über 65-

                                              

1 Laut Statistik des japanischen Ministeriums für Gesundheit, Arbeit 
und Wohlfahrt unter http://www.mhlw.go.jp/english/database/ 
db-hw/lifetb04/1.html (Abruf 11. Oktober 2005). 
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jährige) wird im Jahre 2050 mit 32,3% erwartet (Kôseishô 2000: 8). 
Eine besondere Nuance erhält die Alterung der japanischen Ge-
sellschaft im internationalen Vergleich durch die ausgeprägten re-
gionalen Unterschiede. Die Alterung der Gesellschaft wird derzeit 
vor allem in ländlichen Gegenden sichtbar. In einigen besonders 
betroffenen ländlichen Gemeinden lag der Altenanteil 1997 bei bis 
zu 47% – 2010 wird der Spitzenwert sogar aller Voraussicht nach 
bei knapp 60% liegen! Bis 2020 werden aber städtische Randzonen 
und Städte nachziehen und 2025 die heute vergleichsweise jungen 
Großstädte sogar einen höheren Altenanteil als die Provinz haben 
(ebd. 10–13). Diese höchst ungleiche Verteilung des Altenanteils 
ist Folge der intensiven Binnenmigration, die in Japan seit den 
1960er Jahren verstärkt einsetzte (Lützeler 1995). Junge Menschen 
zogen um der wesentlich besseren beruflichen Aussichten willen 
in die großen Ballungszentren, während die ältere Generation in 
der Provinz zurückblieb. Erst mit dem Eintritt der Migrationsge-
nerationen der 1970er Jahre und folgenden Jahrzehnte ins Alter 
wird sich daher der Trend umkehren und die städtischen Regio-
nen aufholen. 

 
Eine Studie des Department of Economic and Social Affairs der Ver-
einten Nationen (Population Division 2000) hat für acht Staaten 
untersucht, inwieweit mit „Replacement Migration“, also gesteu-
erter Zuwanderung die derzeitigen demographischen Entwick-
lungen aufgehalten werden könnten. Demnach müsste Japan ab 
2005 bis 2050 jährlich 381.000 Migranten aufnehmen, um den 
prognostizierten Bevölkerungsstand des Jahres 2005 aufrecht zu 
erhalten und sogar über 600.000 Migranten jährlich, um den An-
teil der arbeitenden Bevölkerung auf dem Niveau von 2005 zu 
halten (Population Division 2000: 49f.). In Deutschland würden 
324.000 jährlich hinzukommende Migranten die Bevölkerungszif-
fer des Jahres 2005 stabil halten, während mit 458.000 Migranten 
das Niveau der Arbeitenden konstant gehalten werden könnte 
(ebd. 38f.).  

Die Studie untersucht fünf mögliche Ansätze, den Problemen 
der gesellschaftlichen Alterung entgegenzuwirken. Neben repla-
cement migration und der „integration of large numbers of recent 
migrants and their descendants“ müsste über die Verrentungs-
alter, die Form der Verrentung und die Leistungen der Wohl-
fahrtssysteme für Alte, die Erhöhung des Anteils Arbeitender un-
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ter arbeitsfähigen Bürgern sowie schließlich die Form und Höhe 
der Beteiligung der arbeitenden Bevölkerung und der Unterneh-
men an Wohlfahrtsleistungen für Alte nachgedacht werden (ebd. 
95).  

Während in der Bundesrepublik mit der „Greencard-Rege-
lung“ oder dem so genannten Zuwanderungsgesetz und ver-
gleichbaren Plänen immer wieder Vorhaben diskutiert werden, 
die zumindest teilweise replacement migration thematisieren und 
als Lösungsansatz einbringen, ist eine entsprechende politische  
Initiative in Japan kaum vorstellbar. Wie schon im vorhergehen-
den Kapitel angesprochen, hat sich Japan nach 1945 nicht von ei-
ner rassischen Definition der nationalen Identität gelöst, wenn-
gleich die Exklusions- und Inklusionsmuster sich verändert haben 
(Yoshino 1992: 30f.; Oguma 31995). So erscheint eine gezielte Zu-
wanderung nicht nur politisch unerwünscht, sondern ist für die 
Mehrheit der Japaner geradezu undenkbar. Im japanischen Dis-
kurs wird, im Gegensatz zu Deutschland, Zuwanderung als Lö-
sung oder wenigstens als demographischer Faktor noch nicht ein-
mal angesprochen, geschweige denn ausführlicher diskutiert. 
Denkbar ist es in Japan höchstens, Alte in speziellen Siedlungen 
im Ausland anzusiedeln, die dann auch mit dem höchstmöglichen 
Pflegestandard ausgestattet wären. Entsprechende Pläne für eine 
der replacement migration gewissermaßen entgegengesetzte Mig-
ration gab es immer wieder, letztendlich realisiert wurden sie 
nicht. Selbstverständlich würde diese Ansiedlung im Ausland – 
seien es die Philippinen oder Kalifornien – nicht bedeuten, dass 
sich die Altersverteilung der japanischen Gesellschaft in relevan-
ter Weise verändern würde, denn die Alten blieben japanische 
Staatsbürger und es wären immer noch die japanischen Siche-
rungssysteme, die die soziale Absicherung gewährleisten würden. 
Deutlich machen diese Denkspiele nur, wie wenig es in Japan 
denkbar ist, selbst bei brennenden sozialen Fragen mit Migration 
Antworten zu finden. 

Insofern steht Japan mit seinem ethnokulturellen Nationen-
konzept vor einem erheblichen Problem. Dagegen kann Deutsch-
land mit seinen auf dem Sozialsystem basierenden Inklusions-
strategien mit dem Phänomen der Migration wesentlich leichter 
umgehen, wenngleich bei weitem keine so zweckrationale und 
kohärente Strategie wie z.B. in Kanada oder Australien erkennbar 
ist. 
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Staat  und Kommunen 
 
Neben langfristigen demographischen Überlegungen wurde die 
Einführung der Pflegeversicherung in Deutschland wie in Japan 
von mittelfristigen Entscheidungen zur Rolle der Kommunen im 
Wohlfahrtssektor begleitet. Anders allerdings als bei der demo-
graphischen Entwicklung, die in beiden Ländern vergleichbar ab-
lief und läuft, unterschieden sich die Stellung und Situation der 
Kommunen grundlegend in beiden staatlichen Kontexten. Wäh-
rend die Kommunen in Deutschland bis zur Pflegeversicherung 
durch das Problem der Pflegebedürftigkeit direkt konfrontiert 
und dabei eher überfordert waren, war die Rolle der Kommunen 
in Japan äußerst schwach ausgeprägt. 

In Deutschland befanden sich die Kommunen vor Einführung 
der Pflegeversicherung in einer prekären finanziellen Lage. In der 
Regel wurden Alte, die die immensen Kosten der Pflege nicht 
mehr selbst aufbringen konnten, zu Sozialfällen. Damit hatten sie 
Anspruch auf Versorgung aus den Kassen der Sozialhilfe, da kei-
ne der Sozialversicherungen für diesen Fall zuständig war. Damit 
mussten die Kosten von den Kommunen getragen werden, die 
über die Tradition der Armenfürsorge zum Kostenträger der Sozi-
alhilfe geworden waren. Mit zunehmender Alterung der Gesell-
schaft und einem entsprechend erhöhten Risiko von Pflegebe-
dürftigkeit musste ein immer größerer Anteil der Sozialhilfemittel 
für pflegebedürftige Alte aufgewandt werden. 1993 wurde so für 
„Hilfen zur Pflege“ (§68f. BSHG) mehr als ein Drittel der gesam-
ten Sozialhilfeausgaben aufgewandt (Burmeister 1997). Während 
die Gesamtausgaben der Sozialhilfeträger 1987 noch bei 25,2 Mil-
liarden DM lagen, wurden sechs Jahre später schon 48,9 Milliar-
den DM verausgabt; eine Steigerung, die nicht zuletzt auf die 
„Hilfen zur Pflege“ zurückzuführen war (Übersicht über das So-
zialrecht 1998). Dementsprechend war vielfach von einer Kosten-
explosion die Rede. Die Kommunen drängten darauf, die Kosten 
der Pflege anders zu verteilen und wollten ihre Rolle minimieren, 
traten also vor Einführung der Pflegeversicherung als äußerst ak-
tiver politischer Akteur auf. 

Ganz im Gegensatz dazu wurde die Frage der Altenpflege in 
Japan als eine Chance angesehen, die Kommunen im politischen 
Prozess zu stärken. Japan war und ist in weiten Teilen immer 
noch ein extrem zentralistischer Staat. Wichtige Entscheidungen 
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werden fast ausschließlich in Tôkyô getroffen. Stimmen, die eine 
stärkere Eigenverantwortlichkeit der lokalen und regionalen Ent-
scheidungsebene einforderten, bekamen aber in den 1990er Jahren 
aufgrund der Asienkrise und der Folgen des Erdbebens von Kôbe 
(1995) Auftrieb (Matsushita 1996: 19f.). In beiden Fällen vermit-
telte die Zentralgewalt in Tôkyô nicht den Eindruck, die Probleme 
wirkungsvoll anzugehen und der Druck, Verantwortung ab-
zugeben, wurde größer. Der Regionalisierungsdiskurs verknüpfte 
sich seit Mitte der 1990er Jahre verstärkt mit dem Altendiskurs. 
Bereits seit über zwei Jahrzehnten waren Kommunen in diesem 
Feld selbständig aktiv geworden. 1970 hatte die Präfektur Tôkyô 
eigenständig das Programm der freien medizinischen Versorgung 
für Alte eingeführt, das dann in den folgenden Jahren landesweit 
kopiert wurde, um schließlich staatlich abgesichert zu werden 
(Campell 1992: 127). So lag es nahe, ein Problemfeld, das durch 
die demographisch ungleiche Entwicklung sehr starke regionale 
und lokale Ausprägungen zeigte, in den Verantwortungsbereich 
der Kommunen zu überführen.  

Die Einführung der Pflegeversicherung entlastete also die 
deutschen Kommunen, während die vergleichsweise schwach 
ausgeprägte Eigenständigkeit der japanischen Kommunen ge-
stärkt wurde. 

 
 
Pol i t ische Argumente vor der  Einführung 
 
Die aufgrund der finanziellen Überlastung der Kommunen immer 
drängender werdende demographische Herausforderung führte 
in Deutschland Anfang der 1990er Jahre zu einer entscheidenden 
Phase in der schon lange währenden politischen Debatte um die 
Einführung einer eigenen Pflegeversicherung. Eine ähnliche Dis-
kussion wurde in Japan zeitverschoben und unter dem Eindruck 
der deutschen Lösung ab Mitte der 1990er Jahre geführt, wobei 
hier die zukünftige Rolle der Kommunen wie erwähnt gerade 
umgekehrt beurteilt wurde. In beiden Ländern lassen sich einige 
zentrale Motive der Debatte vor Einführung der Pflegeversiche-
rung aufzeigen, die noch einmal ein Schlaglicht auf die Wahr-
nehmung des je eigenen Wohlfahrtssektors werfen. 
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Deutschland 
 
Die deutsche Debatte drehte sich im gesamtgesellschaftlichen Dis-
kurs vor allem um die Themen Gerechtigkeit und Würde vor dem 
Hintergrund der Vorbedingungen der demographischen Entwick-
lung und der Kosten für die Kommunen. Die vielfach so bezeich-
nete Gerechtigkeitslücke bestand im Fehlen einer einheitlichen, 
die Gesamtheit der tatsächlich Pflegebedürftigen umfassenden, 
ursachen- und einkommensunabhängigen Sicherung. Die Unein-
heitlichkeit der sozialrechtlichen Situation bei Pflegebedürftigkeit 
vor Einführung der Pflegeversicherung implizierte in der Wahr-
nehmung der politischen Akteure ein gewisses Gerechtigkeitsde-
fizit, da je nach Lage des Einzelfalles und den Ursachen der Pfle-
gebedürftigkeit Leistungsansprüche bei verschiedenen Trägern 
mit unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen geltend gemacht 
werden mussten, wenngleich hauptsächlich die Sozialhilfe in An-
spruch genommen wurde. Die Pflegeversicherung wurde demge-
genüber als bürokratische Rationalisierung und Systematisierung 
unter Anwendung des Subsidiaritätsprinzips (Versicherung geht 
vor Versorgung und Fürsorge) dargestellt. Die ursachen- und ein-
kommensunabhängige Einbeziehung der Gesamtheit der tatsäch-
lich Pflegebedürftigen wurde als gerechte Lösung empfunden. 

Die erwähnten Zuständigkeitskollisionen und Abgrenzungs-
probleme zwischen unterschiedlichen Trägern barg vor allem die 
Gefahr, dass Betroffene schließlich keine oder nur völlig unzurei-
chende Leistungen erhielten, da jeder Träger dazu neigte, den je-
weils anderen für zuständig zu erklären. So kam vor dem Inkraft-
treten des Pflegeversicherungsgesetzes für die Deckung eines 
Großteils der Pflegekosten, insbesondere im stationären Bereich, 
die Sozialhilfe als letztes, einkommensabhängiges Sicherungs-
element in Frage. Der ohnehin – in jeder Lebensphase – überwie-
gend negativ konnotierte Sozialhilfebezug galt und gilt gerade am 
Lebensende als ungerechte soziale Nivellierung, da Statusdiffe-
renzen aufgehoben werden, die sich im Laufe von Erwerbsbio-
graphien ausgebildet haben. Der alte Mensch wird zum Taschen-
geldempfänger aufgrund seiner Pflegebedürftigkeit. Dieses Bild 
verweist auf eine verletzte Gerechtigkeitsvorstellung, in die der 
Würdebegriff eindeutig mit einfließt: Alte Menschen werden 
gleichsam entmündigt, zu Kindern gemacht, denen ein bestimm-
tes Taschengeld zugestanden wird. 
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Darüber hinaus legte eine solche Situation eine weiterrei-
chende Überlegung nahe: Drohte bei Hilfebedarf – gerade im Al-
ter – mit einiger Wahrscheinlichkeit ohnehin das soziale Exis-
tenzminimum, so bestand die Gefahr einer Akzeptanzkrise sozia-
ler Sicherungssysteme insgesamt. Die politische Herausforderung 
ging also über das „Tagesgeschäft“ einer Neustrukturierung des 
Pflegesektors vor dem Hintergrund unterschiedlicher, gegenein-
ander abzuwägender Interessen hinaus. Sie bestand darin, eine 
neue Solidargemeinschaft durch systemkonforme Regelungen mit 
breiter Akzeptanz zu begründen und gleichzeitig neue sozialpoli-
tische Akzente zu setzen, die sich vor allem aus veränderten öko-
nomischen Rahmenbedingungen ergaben. 

Weder das demographische Szenario noch die als systemwid-
rig wahrgenommene Kostenträgerschaft durch die Sozialhilfe 
konnten als Motive allein die notwendige Begrifflichkeit liefern, 
um die neue Solidargemeinschaft emotional zu verankern. Sie 
wurden lediglich unter Fachleuten als hinreichend plausible und 
drängende Gründe für eine Veränderung wahrgenommen. Auf 
der Ebene des Fachdiskurses wurden die weiterreichenden Argu-
mente des gesamtgesellschaftlichen Diskurses, die die moralische 
Notwendigkeit der Versicherung verdeutlichen sollten, auch wei-
testgehend abgelehnt und als Vorwand abgetan. Die Diskussion 
um die Einführung einer Pflegeabsicherung in der Bundesrepu-
blik Deutschland bewegte sich gesamtgesellschaftlich indes trotz 
der völlig konträren Ansichten der Fachleute ganz überwiegend 
in der sozialphilosophischen Begrifflichkeit von Gerechtigkeit und 
Würde.  

In der letzten Phase der politischen Auseinandersetzung – 
nachdem die Weichen bereits klar in Richtung einer sozialen Pfle-
geabsicherung gestellt waren – dominierte die Frage der möglichst  
lohnnebenkostenneutralen Finanzierung („Standort Deutschland- 
Debatte“) alle anderen Überlegungen. Gerade in dieser Phase

wurde von politischer Seite in der parlamentarischen Ausein-

andersetzung noch verstärkt mit Gerechtigkeit und Würde ar-

gumentiert, um schließlich die gefundene Finanzierungslösung, 
nämlich die Streichung des Buß- und Bettags zur Kompensation 
der Arbeitgeberbeiträge, zu begründen. Der Verzicht auf einen 
Feiertag wurde so im Rahmen der neu entstehenden Versiche-
rungsgemeinschaft als ein von allen Erwerbstätigen zu erbringen-
des Opfer interpretierbar, welches erklärtermaßen zum Ziel hatte, 
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mehr soziale Gerechtigkeit und Solidarität herzustellen.2 Die ethi-
sche Überhöhung der gefundenen Lösung zeigte noch einmal ex-
emplarisch, dass der Diskurs über das soziale Sicherungssystem 
in Deutschland immer von sehr grundlegenden ethischen Vorstel-
lungen getragen wird, die gleichzeitig über die Verhandlung kon-
kreter Probleme immer wieder eine Aktualisierung erfahren. 

Mit der Einführung der Pflegeversicherung 1994 wurde in der 
öffentlichen Wahrnehmung eine Antwort auf die demographische 
Entwicklung gefunden, die Kostenexplosion gestoppt und die Ge-
rechtigkeitslücke gefüllt, indem das Sozialversicherungssystem 
um eine Säule erweitert wurde. Die Pressestelle des Bundesminis-
teriums für Arbeit äußerte sich am 21. August 1997 wie folgt: 

 
„Zwanzig Jahre wurde über die Pflegeversicherung diskutiert und ge-
stritten. Seit Beginn des Jahres 1995 ist diese letzte elementare Lücke in 
unserem Sozialversicherungssystem geschlossen. Damit wurde bewie-
sen, dass der Sozialstaat umbaufähig ist. Zugleich wurden die Pflege-
bedürftigen vom Rand in die Mitte der sozialstaatlichen Sorge geholt. 
Dies ist ein bedeutender humanitärer Innovationssprung.“ 
 
Japan 
 
Während sich die breite politische Diskussion in Deutschland an 
sehr grundlegenden ethischen Werten orientierte, wurden in Ja-
pan eher konkrete Problemlagen verhandelt, was für die dortige 
politische Kultur insgesamt kennzeichnend ist. Ergab sich in 
Deutschland aus der Situation der Kommunen und der Alten ein 
unmittelbarer Handlungsbedarf, war es in Japan die Lage der 
pflegenden Familien, die immer untragbarer erschien.  

Vor Einführung der Pflegeversicherung wurde die Pflege vor 
allem als Aufgabe der nächsten Familienangehörigen gesehen. In 
der Praxis wurde diese Aufgabenzuweisung jedoch durch die 
Familienmitglieder – vor allem die zumeist pflegenden Töchter 
und Schwiegertöchter – als Weg in die sogenannte „Pflegehölle“ 
heftig kritisiert. Pflege von Angehörigen führte für Töchter und 
Schwiegertöchter, durch Haushalt, Erziehung von Kindern und 

                                              

2  Sachsen beteiligte sich allerdings nicht an dieser Lösung. Dort wur-
de der Buß- und Bettag beibehalten. Die Arbeitgeber wurden ent-
lastet, indem die Beitragsteilung auf 1,355% Arbeitnehmeranteil und 
0,35% Arbeitgeberanteil angepasst wurde. 
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Arbeit häufig schon mehrfach belastet, in eine Situation, die sie als 
starke Überforderung und damit eben als Hölle empfinden muss-
ten. Anfang der 1990er Jahre erfuhren die Belastungen der häusli-
chen Pflege für die Angehörigen institutionelle Anerkennung, da 
die Erschöpfung durch Pflege (kaigo-tsukare) als eigene Krankheit 
definiert wurde (Young/Ikeuchi 1997: 231). Ein Ausweg aus der 
Pflegehölle für die Familien war die Heimunterbringung oder 
Einweisung in ein Krankenhaus der pflegebedürftigen Familien-
mitglieder (Haruyama 1999: 16–26). Gleichzeitig bestand bei vie-
len Angehörigen aber der Wunsch, den Pflegebedürftigen nicht in 
einer sterilen Krankenhausatmosphäre sondern – einer oft ge-
brauchten Wendung nach – auf Tatami-Fußbodenstrohmatten, al-
so in vertrauter häuslicher Umgebung pflegen und sterben zu las-
sen (ebd. 17, 28). Zudem war die Hospitalisierung der pflegebe-
dürftigen Angehörigen sozial stigmatisiert (Jenke 1997: 342). Die 
Hospitalisierung stellte aus dieser Sicht nur eine Notlösung dar, 
die letztlich jedoch unumgänglich war. 

Durch die Hospitalisierung ergaben sich neue, viel diskutierte 
soziale Probleme, die besonders in den 1990er Jahren zu einer 
immensen Kostensteigerung führten. Dabei griffen verschiedene 
Faktoren ineinander: Ein grundlegendes Problem war die völlig 
unzureichende Zahl an Pflegeheimplätzen. Wartezeiten konnten 
sich über Jahre hinziehen. Die Zuweisung von Heimplätzen er-
folgte zentral unter kommunaler Aufsicht und ohne Wahlmög-
lichkeiten. Zudem wurden sozial schwache Pflegebedürftige bei 
der Vergabe bevorzugt. Als Ausweichmöglichkeit boten sich die 
zahlreichen Privatkrankenhäuser an, denen auch nicht das durch 
die Vergabepraxis erzeugte soziale Stigma der Pflegeheime anhaf-
tete. Während diese Hospitalisierung für die Familien finanziell 
relativ günstig war, entstanden den Krankenkassen extrem hohe 
Kosten. Durch das Zusammenwirken von demographischem 
Wandel und einer immer negativeren Einstellung zu den Lasten 
der häuslichen Pflege stieg die Zahl der auf diese Weise hospitali-
sierten Alten in den 1990er Jahren rapide an – ein Entwicklungs-
trend, der sich parallel auch in Deutschland beobachten ließ. Auf 
dem Höhepunkt dieser Entwicklung im Jahr 1990 waren ungefähr 
9% aller über 80-jährigen hospitalisiert, während es 1970 noch 
nicht einmal 2% gewesen waren, und auch bei den über 70-
jährigen schnellte die Quote der Hospitalisierten in diesem Zeit-
raum von ungefähr 2% auf 4–5% (Kôseishô 2000: 60). Trotz der 
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hohen Kosten wurden die Alten jedoch in den Privatkliniken nicht 
ihren Bedürfnissen entsprechend gepflegt. Viele dieser privaten 
Krankenhäuser spezialisierten sich vor allem aus Gründen der 
Gewinnmaximierung auf das einträgliche Geschäft mit den Alten, 
ohne echte Pflege leisten zu können (Haruyama 1999: 65f.). Ob-
wohl diese systematische Ineffizienz bereits in den späten 1980er 
Jahren erkannt und diskutiert wurde, gelang es bis zur Einfüh-
rung der Pflegeversicherung nicht, eine entscheidende Trend-
wende herbeizuführen.  

Das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Wohlfahrt griff 
allerdings in seinen Weißbüchern Probleme der alternden Gesell-
schaft regelmäßig auf und erhielt so die Diskussion mit am Leben. 
Japanische Ministerien geben jährlich ein Weißbuch heraus, das 
sich einem speziellen Thema widmet, dessen Bedeutung für die 
Zukunft der japanischen Gesellschaft das jeweilige Ministerium 
besonders unterstreichen möchte. Es werden aktuelle Probleme 
behandelt und durch die Veröffentlichung in Form eines Weißbu-
ches auf der politischen Agenda noch einmal stark hervorgeho-
ben. Seit den 1970er Jahren nahm das Thema Alter einen sehr brei-
ten Raum in der Serie der Weißbücher ein und trug so zu einem 
tief greifenden Bewusstseinswandel bei. Die Weißbücher von 
1977, 1978, 1980, 1983, 1987 und 1989 setzten sich mit dem Alter 
auseinander.3 Sechs von 13 zwischen 1977 und 1989 erschienenen 
Bänden waren also direkt dem Alter gewidmet, einige der ande-
ren noch einmal indirekt, indem sie die demographischen Ver-
schiebungen aus anderen Perspektiven beleuchteten. Insbeson-
dere der Band von 1987 entwickelte eine breitere Vorstellung zu 
Fragen der Altenpflege und brachte damit eine neue Wendung in 
die Diskussion. Mit dem 1989 initiierten so genannten Goldplan 
glaubte man dann jedoch, das Problem der Pflege in der alternden 
Gesellschaft in den Griff bekommen zu haben (Kôseishô daijin 
kanbô seisakuka 1991). Ein ambitioniertes Programm sollte schnell 
mehr Altenpflegefachkräfte ausbilden und Heimplätze bereit-
stellen. Ein Jahrzehnt lang erschienen keine Weißbücher mehr 

                                              

3 Die Titel der Weißbücher waren z.B. 1977 „Soziale Sicherungssys-
teme an der Eingangstür zur Gesellschaft der alten Menschen“, 1983 
„Soziale Systeme anstreben, die die alternde Gesellschaft stützen“ 
oder 1989 in der Jubiläumsausgabe zum 50-jährigen Bestehen des 
Ministeriums „Eine Wohlfahrtsgesellschaft des langen Lebens mit 
einem neuen Altenbild und Aktivität schaffen“. 
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zum Thema Alter. In den 1990er Jahren zeigte sich indes schnell, 
dass mit dem Goldplan keine dauerhafte Lösung gefunden wor-
den war. 

Seit Mitte der 1990er Jahre wurde die Diskussion um eine 
Neuordnung des Wohlfahrtssektors im Altenpflegebereich wieder 
engagierter geführt. Noch in den 1980er Jahren wurde der japani-
sche Begriff für Pflege (kaigo) in den Medien bei seiner Verwen-
dung eigens erklärt, weil er sonst unverständlich geblieben wäre 
(Haruyama 1999: 56). Ein Jahrzehnt später war das allgemeine 
Problembewusstsein wesentlich ausgeprägter. Zudem richtete das 
Ministerium eine feministisch orientierte Projektgruppe ein, die 
die Lage der pflegenden weiblichen Angehörigen zum Anlass 
nahm, eine grundlegende Änderung der Versorgung zu befür-
worten (Jenke 1997: 342). Im Jahr 2000, also zur Einführung der 
Pflegeversicherung, erschien schließlich wieder ein Weißbuch, das 
die Zukunft des Alters im 21. Jahrhundert thematisierte und dabei 
auch Prognosen zur Entwicklung der Pflege aufgriff (Kôseishô 
2000). 

Letztlich war es der Rückgriff auf ein häufig zu beobachtendes 
Vorgehen bei der Einführung neuer dauerhafter Strukturen in Ja-
pan, der die Form der Pflegeversicherung bestimmen sollte. Aus-
ländische Vorgängermodelle werden studiert und gegebenenfalls 
verbessert oder den eigenen Bedürfnissen entsprechend angepasst 
übernommen. Auch im Falle der Pflegeversicherung griff diese 
politische Strategie. Vorbild für den Aufbau des Systems, der rela-
tiv wenig Zeit in Anspruch nahm, war vor allem die deutsche 
Pflegeversicherung. Zwischen Mitte der 1990er Jahre und 2001 be-
suchten zahlreiche japanische Expertengruppen verschiedenster 
politischer Ebenen Deutschland und studierten in gemeinsamen 
Meetings mit deutschen Kollegen, durch Interviews und Besuche 
in Institutionen und Einrichtungen die Folgen der Einführung der 
Pflegeversicherung. Allerdings waren die Besuche, wie für derar-
tige Explorationen in Japan üblich, meist relativ kurz, so dass die 
Einblicke in das deutsche System eher oberflächlich bleiben muss-
ten. Wie sich auch aus zwei Interviews mit einem Angehörigen 
der Stadtverwaltung und einem Professor für Sozialpolitik ergab, 
ist die typische Dauer eines derartigen Forschungsaufenthaltes 
selbst im wissenschaftlichen Kontext kaum länger als eine Woche 
bis zehn Tage. Dabei wird aber fast immer noch rund ein Drittel 
der Tage für Tourismus eingesetzt. Darüber hinaus ist die Sprach-



ALTERNDE GESELLSCHAFTEN IM VERGLEICH 

 106

hürde sehr hoch, denn die japanische Seite beherrscht meist nur 
ein wenig Englisch und noch seltener Deutsch und auch die deut-
schen Gesprächspartner sind sicherlich nicht immer in der Lage, 
Fachinformationen auf Englisch zu geben. Alle Informationen 
müssen während der Interviews also durch Dolmetscher übersetzt 
werden, wodurch selbstverständlich weitere Verzerrungen der In-
formationen auftreten. Schließlich muss es schwer fallen, ohne gu-
te Kenntnisse des deutschen Kontextes, die man bei den allermeis-
ten Besuchergruppen nicht voraussetzen darf, Beobachtungen 
richtig einzuordnen. So ist der tatsächliche Erkenntnisgewinn 
durch solche Reisen eher gering. Die intensive Vor- und Nachbe-
reitung mag zwar einiges ausgleichen, beruht aber allzu oft auf 
Material, das auf ganz ähnliche Weise generiert wurde. Die forma-
le gesetzliche Grundlage der deutschen Pflegeversicherung war 
zwar in der Diskussion um ein japanisches Pendant sehr gut be-
kannt, doch durch die einseitige Fixierung auf formale Regelun-
gen und fehlender Hintergrundkenntnisse kam es beständig zu 
grundlegenden Missverständnissen.  

Da die Pflegeversicherung aber nicht nur eine bessere Absiche-
rung der Alten ermöglichen und die Situation der Familien 
verbessern, sondern auch zu einer Regionalisierung der politi-
schen Struktur Japans führen sollte, wurden funktionelle Modifi-
kationen vorgenommen. Die Einführung der Pflegeversicherung 
selbst wurde durch die japanische Öffentlichkeit mit allergrößtem 
Interesse verfolgt, und verband sich mit immensen Hoffnungen, 
wie Haruyama (1999: 4) schilderte: „Man hat geradezu den Ein-
druck, dass ganz Japan einer neuen Religion anhängt, die man 
wohl „Pflegereligion“ nennen könnte.“  
 
 
Regelungen der Pf legeversicherung in 
Deutschland und Japan im Vergleich 
 
Ein kurzer tabellarischer Vergleich soll vor allem die wichtigsten 
Modifikationen verdeutlichen und gleichzeitig das japanische 
Pflegeversicherungssystem ein wenig näher vorstellen: 
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 Deutsche Pflegeversi-

cherung 

Japanische Pflegeversi-

cherung 

Versicherungsträger  Pflegekassen (an 

Krankenkassen ange-

schlossen) 

Kommunen 

Beitragssatz 1,7% wird von Träger be-

stimmt 

(ca. 2.000–4.000 Yen mo-

natlich4) 

Versicherungspflichti-

ge 

Alle gesetzlich und 

privat Krankenversi-

cherten 

Über 40-jährige 

Pflegestufen 1–3 Vorstufe, 1–5 

Leistungshöhe 400–2.800 DM (Härte-

fälle 3.750 DM) 

ca. 500–7.500 DM  

Leistungsberechtigte Pflegebedürftige ge-

mäß §14 SGB XI 

Pflegebedürftige über 

65 Jahre 

Eigenbeteiligung bei Pflegehilfsmitteln 

etc. 

10% 

Leistungsarten Geld- und Sachleis-

tungen 

Sachleistungen 

 

Erstellung eines Pflege-

plans  

(Absprache zwischen 

Leistungsempfängern 

und Pflegedienst) 

Leistungsempfänger, 

Familie und Care-

Manager 

 

Tab. 2: Vergleich zwischen den Regelungen der Pflegeversicherung in 

Deutschland und Japan zum Zeitpunkt ihrer jeweiligen Einführung. 

 
Obwohl die japanische Pflegeversicherung nach dem deutschen 
Vorbild geschaffen wurde, lassen sich also einige wesentliche Un-
terschiede konstatieren. Vor allem die Trägerschaft, der Kreis der 
Empfangsberechtigten, die Verantwortung für die Erstellung ei-
nes Pflegeplans sowie die Leistungsarten differieren.  

Aus dem Motiv der Regionalisierung heraus und aufgrund 
des fehlenden ausgebauten Sozialsystems wurden die Kommunen 
zum Versicherungsträger und können folgerichtig auch über die 
Beitragssätze entscheiden. Zweitens handelt es sich bei der japani-
                                              

4 Dies entsprach 2001 in etwa 25 bis 50 DM monatlich. 
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schen Pflegeversicherung um eine reine Altenpflegeversicherung. 
Es wird zwar diskutiert, die Versicherung zu einer wie in 
Deutschland altersunabhängigen zu erweitern, doch wird dies 
wohl erst auf längere Sicht verwirklicht werden. Drittens wurde 
in Japan durch die Pflegeversicherung die Position des Care-
Managers geschaffen. Während sich in Deutschland Pflegedienst, 
Pflegebedürftiger und falls vorhanden Angehörige über den In-
halt der Pflege absprechen, ist in Japan der Care-Manager zwi-
schengeschaltet. Der Care-Manager soll idealerweise eine Lotsen-
rolle auf dem Pflegemarkt für den Pflegebedürftigen und seine 
Familie übernehmen. Er hilft, die Art der Pflegedienstleistung und 
einen Anbieter auszuwählen, erstellt einen verbindlichen Care-
Plan und soll auch in der Folgezeit den Kontakt aufrechterhalten.  

Festzuhalten bleibt des Weiteren, dass in Japan nur Sachleis-
tungen bezogen werden können. Geldleistungen und Aner-
kennungszeiten für pflegende Familienangehörige wurden in Ja-
pan nicht eingeführt. Hierfür wurden verschiedene Gründe ge-
nannt: Zunächst hätten Geldleistungen einfach weit höhere Kos-
ten verursacht; zudem wäre die Entlastung gerade der Töchter 
und Schwiegertöchter schwerer gefallen, da sie durch die mögli-
che Bezahlung wieder leichter in das klassische, aber von ihnen 
teilweise abgelehnte familiäre Verpflichtungsmuster eingebunden 
worden wären – gerade für großstädtische karriereorientierte 
Frauen hätte dies die vor Einführung der Pflegeversicherung be-
stehenden Probleme nicht gelöst; schließlich erschien die Einfüh-
rung von Geldleistungen auch aus Sicht der konservativen Famili-
enideologie nicht wünschenswert – die familiäre Hilfe wäre in 
dieser Sichtweise gleichsam in ein Geschäft umgewandelt worden. 
Indem aber trotz fehlender Geldleistungen der häuslichen Pflege 
der Vorrang eingeräumt wurde, versprach man sich eine Effi-
zienzsteigerung. Zumindest der Hospitalisierung in Privatkran-
kenhäuser hat die Pflegeversicherung ein Ende gesetzt. Schließlich 
gibt es in der japanischen Pflegeversicherung eine Zuzahlungs-
pflicht für Pflegebedürftige. 10% der Kosten des Pflegeplans müs-
sen von den Betroffenen selbst übernommen werden. Hier lehnt 
sich die Pflegeversicherung an Regelungen an, die in den 1990er 
Jahren schon in der Krankenversicherung durchgesetzt wurden. 
Auf diese Weise sollen aus moral hazard entstehende Kosten ver-
mieden werden, also verhindert werden, dass unnötige Leistun-
gen allein deswegen in Anspruch genommen werden, weil sie den 
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Versicherten nichts kosten. Damit einher geht jedoch, dass ein-
kommensschwache Pflegebedürftige notwendige Pflegemaßnah-
men oft nicht abrufen, da sie zu teuer sind. Bei der höchstmögli-
chen Leistungshöhe im Jahr 2001 von ungefähr 3.200 DM hätte ei-
ne zehnprozentige Eigenbeteiligung 750 DM im Monat verschlun-
gen. Rechnet man noch den Beitrag der Pflegeversicherung hinzu, 
der auch von Empfängern von Leistungen weiter entrichtet wer-
den muss, wären insgesamt sogar 800 DM zu entrichten. Gerade 
in ländlichen Regionen wird diese Problemlage manchmal zusätz-
lich noch dadurch verschärft, dass das Einkommen der Pflegebe-
dürftigen teilweise nonmonetär ist. Bauern decken ihren Bedarf 
durch Eigenanbau oder Verpflichtungen, die nicht so leicht in 
Geld umgewandelt werden können. Gerade weil der Altenanteil 
und damit der Anteil Pflegebedürftiger in ländlichen Regionen 
sehr hoch sind, ist dies nicht so selten und exotisch, wie man mei-
nen möchte. 

Andere Unterschiede der Pflegeversicherung in Japan und 
Deutschland stellen sich verglichen mit den bereits genannten als 
nicht so gravierend dar. Es gibt in Japan fünf Pflegestufen und ei-
ne Vorstufe, was allerdings lediglich eine etwas feinere Ausdiffe-
renzierung ist als in Deutschland. Auch Art und Weise der Einstu-
fung ähneln sich. Die Leistungshöhe scheint sehr großzügig be-
messen zu sein, jedoch lässt sich diese Differenz vor allem durch 
den seit Ende der 1990er Jahre sehr hohen Yen-Kurs erklären. 
Würde man das Preisniveau in Japan zugrunde legen, gäbe es 
kaum einen Unterschied. Dass in Japan nur über 40-jährige bei-
tragspflichtig sind, scheint auf den ersten Blick noch eine wesent-
liche Abweichung vom deutschen Modell zu sein. Damit wurde 
indes in Japan nur auf eine andere Weise als in Deutschland ein 
potentieller Generationenkonflikt gemildert, dessen Aufbrechen 
die Politiker durch die Einführung des neuen Versicherungs-
systems befürchteten. In Deutschland wurde der Beitragssatz un-
abhängig von der tatsächlichen Bedarfsentwicklung auf 1,7% fest-
geschrieben, um so das Gefühl zu vermitteln, die junge Generati-
on hätte nur ein einmaliges, berechenbares Opfer gebracht. In Ja-
pan wurde dagegen argumentiert, dass durch die Beschränkung 
auf über 40-jährige nur Bürger in die Pflicht genommen würden, 
die aufgrund ihres eigenen Alters und der Lage ihrer Eltern für 
neue Belastungen das entsprechende Verständnis aufbringen 
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würden können. Jüngere Menschen sollten dagegen von der Ver-
sicherungspflicht befreit bleiben, um Diskussionen zu vermeiden. 

Alle bisherigen Versuche, die deutsche und japanische Pflege-
versicherung zu vergleichen, verblieben im Großen und Ganzen 
auf der Ebene eines derartigen rein faktischen Systemvergleichs. 
Zwar war die Herausarbeitung der wichtigsten Ähnlichkeiten und 
Unterschiede auch für unser Projekt von Bedeutung, doch diente 
sie nur als Ausgangsbasis für weitreichendere Überlegungen. Ins-
besondere der Vergleich der zugrunde liegenden Motive bei Ein-
führung der Pflegeversicherung eröffnet weiterreichende Einbli-
cke. Verbunden mit der Betrachtung der gesellschaftlichen Ände-
rungen nach Einführung der Pflegeversicherungen ergibt sich das 
Bild einer sich rasch wandelnden Öffentlichkeitsstruktur. 
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Forschungsfelder und  

institutionelle Landschaft 

Nach der historischen und politischen Einordnung der Pflegever-
sicherung ist es nun an der Zeit, die Ergebnisse der Forschung in 
den beiden Städten Nürnberg und Japan vorzustellen. Dazu soll 
zunächst kurz das Forschungsdesign vorgestellt werden, das die-
ser Darstellung zugrunde liegt. 

 
 
Forschungsdesign  
 
Die Daten dieser Studie wurden von zwei miteinander kooperie-
renden Forschungsteams erhoben, einem japanischen der Präfek-
turuniversität Fukuoka, angesiedelt in der Stadt Tagawa, und ei-
nem deutschen des Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrums 
(SFZ) der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 
Dies geschah nicht allein jeweils im eigenen Land, sondern wurde 
in mehreren Feldforschungsaufenthalten vom deutschen Team in 
Japan und umgekehrt vollzogen. So konnten durch die gegensei-
tige Bespiegelung eingefahrene Wahrnehmungsmuster durchbro-
chen und Begrifflichkeiten hinterfragt werden. Indem das jeweils 
heimische Team die logistische Grundlage für die Feldforschung 
in der Fremde stellte und in Diskussionen zur Klärung beitrug, 
welche Forschungsstrategien am erfolgsversprechendsten sein 
könnten, wurden typische Probleme der Forschung in fremder 
Umgebung umgangen. Gleichzeitig wurde ein doppelter Blick-
winkel auf die Wohlfahrtsstaatlichkeit in beiden Ländern eröffnet.  
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Eine solche Vorgehensweise hat allerdings zur Folge, dass für 
beiderseitige Reflexionen sehr viel Zeit beansprucht wird. Diese 
Form der kulturvergleichenden Forschung benötigt daher eine 
wesentlich längere Auswertungsphase als gängige hypothesenge-
stützte Vorgehensweisen. Im Gegensatz zur rein theoriegeleiteten 
Forschung müssen alle Ergebnisse im Verlauf des Forschungspro-
zesses wechselseitig rekonzeptualisiert werden. Durch die Anwe-
senheit des Forschungspartners im Feld und den Bezug der Er-
gebnisse auf dessen Kenntnisse in der Auswertung entsteht eine 
Form von metagrounding der Theorie – zum einen ist die entste-
hende Theorie klassisch im Sinne von Glaser und Strauss (1967) in 
der Feldforschung begründet, zum anderen erfährt sie aber auch 
eine Begründung in der Forschungspraxis des kooperierenden 
Teams. Die in diesem Sinne in einer zweiten Ebene im For-
schungsfeld begründete Theorie muss aber auch wieder im je ei-
genen Wissenschaftsdiskurs anschlussfähig werden, so dass 
schließlich noch eine weitere zeitintensive Phase der Reflexion an-
gehängt werden muss. 

Mit einem Methodenmix wurde versucht, sowohl die Anfor-
derungen an die Forschung in beiden Ländern abzudecken als 
auch eine höhere Validität der Beobachtungen zu erreichen. Im 
Mittelpunkt standen vor allem die teilnehmende Beobachtung, 
Leitfadeninterviews mit einzelnen Experten und Expertengrup-
pen, sowie ein standardisierter Fragebogen, der an pflegende An-
gehörige verschickt wurde.  

Die teilnehmende Beobachtung in Japan und Deutschland hatte 
im Wesentlichen zwei Dimensionen. Erstens wurden Foren, Dis-
kussionsrunden und ähnliche Veranstaltungstypen beobachtet, in 
denen die Pflegeversicherung oder die Pflege in beiden Städten 
thematisiert wurde. Dabei erstreckte sich das Spektrum von gro-
ßen Kongressen mit mehreren hundert Teilnehmern1, über klei-
nere politische oder fachspezifische Runden2 bis hin zu informel-

                                              

1 Als Beispiel sei ein landesweiter Kongress über alternative, lokale 
Formen der Pflege in der Stadt Kumamoto im September 2001 ge-
nannt.  

2 So in Nürnberg die Pflegekonferenz oder in Fukuoka die Diskussi-
onsrunde des Forums für Sozialpolitik, einer Vereinigung, die einen 
Stadtratsabgeordneten unterstützt. 
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len Stammtischen.3 Zweitens gelang es in zwei Fällen, in japani-
schen Pflegeeinrichtungen einige Tage am Pflegealltag teilzuneh-
men.4 Durch die teilnehmende Beobachtung konnte die kommu-
nalpolitische Bedeutung der Pflegeversicherung eingefangen 
werden. Anhand der Beobachtung des Pflegealltags wurden die 
praktischen Auswirkungen sichtbar, darüber hinaus aber auch die 
Performanz der lokalen Erneuerung in Japan. Über die relativ in-
tensiven Phasen der teilnehmenden Beobachtung von Einrichtun-
gen hinaus wurden in Fukuoka und Nürnberg sowie im Umland 
beider Großstädte zahlreiche Einrichtungen, von Tagesstätten mit 
gerade einmal einem Dutzend alter Menschen bis hin zu Großal-
tersheimen mit mehreren hundert Bewohnern besucht. Daraus er-
gab sich ein relativ geschlossenes Bild über die Bandbreite der 
Einrichtungsformen in beiden Städten. 

Abgesichert wurden die Erkenntnisse aus der teilnehmenden 
Beobachtung durch zahlreiche Interviews mit Experten oder Exper-

tenrunden auf verschiedensten Ebenen, oft im Anschluss an den 
Besuch in Heimen und Einrichtungen. Da die Experten für völlig 
verschiedene Institutionen und Zusammenhänge befragt wurden, 
kam es weniger auf die Vergleichbarkeit der Interviews oder die 
Erfüllung eines engen Standards an, sondern vielmehr auf die 
spezifische Aussagekraft innerhalb des Kontextes, in dem die Be-
fragten sich bewegten.  

Mit Hilfe zweier standardisierter Fragebögen in Fukuoka und 
Nürnberg wurde schließlich versucht, die Situation der pflegen-
den Angehörigen zu erfassen. Diese beiden Fragebögen wurden 
in enger gegenseitiger Abstimmung entworfen, um hier eine mög-
lichst hohe Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Auch bei der Aus-
wahl des Samples und seiner Größe galt dies. In enger Verbin-
dung mit den qualitativen Methoden wurde so noch einmal ein 
repräsentatives Bild der Lage der Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen erhoben, das sich vor allem dazu eignete, diskursive 
Ergebnisse in Relation zur realen Pflegesituation zu setzen. 

                                              

3 Wie den Nürnberger Pflegestammtisch oder die Treffen von Alten- 
und Pflegeheimsbetreibern in Fukuoka im Anschluss an Vorträge 
für ihre lokale Vereinigung. 

4 Hier handelte es sich in beiden Fällen um kleine Heime für Demenz-
kranke. Diese Heime legen besonderen Wert auf eine lokale Veran-
kerung. 
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Städt ische Inst i tut ionen im Wandel  
 
Mit der Einführung der Pflegeversicherung ergaben sich für 
Nürnberg und Fukuoka völlig unterschiedliche neue Ausgangsla-
gen. Nürnberg hatte als Kommune bis zur Pflegeversicherung auf-
grund der zu leistenden Sozialhilfe hohe Kosten durch pflegebe-
dürftige Einwohner, wurde 1995 aber aus der Pflicht genommen. 
Dagegen wurde Fukuoka durch die neue Versicherung zum Ver-
sicherungsträger, wodurch sich völlig neue Gestaltungsaufgaben 
ergaben. So gesehen könnte leicht der Eindruck entstehen, mit 
Einführung der Pflegeversicherung hätten sich die Kommunen in 
Deutschland aus der Gestaltung und Kontrolle von Pflege verab-
schiedet, während in Japan Pflege nun völlig kommunalisiert sei. 
Tatsächlich wurde aber in beiden Ländern nur ein neues Verhält-
nis zwischen verschiedenen politischen Ebenen für den Umgang 
mit Pflegebedürftigkeit herbeigeführt. Ein genauerer Blick auf die 
verschiedenen Aufgaben Nürnbergs und Fukuokas unter den 
neuen Bedingungen macht dies deutlich und zeigt, welche Gestal-
tungsspielräume beide Kommunen tatsächlich haben und wie 
diese genützt werden. 

 
 
Der  „Nürnberger Weg der Pf lege“ 
 
Das Selbstverständnis, in der Kommunalpolitik einen spezifischen 
„Nürnberger Weg“ (Mittenhuber et al. 1995) eingeschlagen zu ha-
ben, der vor allem durch eine hohe Sensibilität für soziale Belange 
gekennzeichnet ist, schlägt sich auch in der Behandlung der Pfle-
gesituation durch die Stadt nieder. Obwohl Städte als politische 
Instanzen in der Gesetzgebung zur Pflegeversicherung gar nicht 
vorgesehen sind, versucht die Stadt doch, einen „Nürnberger Weg 
der Altenpolitik“ zu gehen. Voraussetzung dafür war, dass das 
Land Bayern als zuständige Körperschaft seine Verantwort-
lichkeiten an die Kommunen delegiert hat. Welche Aufgaben der 
Stadt damit übertragen wurden, geht aus der Abb. 3 hervor. 

Es wird ersichtlich, dass die Stadt Nürnberg die Pflegeheime 
kontrolliert, die Pflegekassen berät und die Pflegedienste zulässt 
und fördert. In dieser möglichen Förderung von Pflegediensten 
liegt auch die einzige Möglichkeit der Kommune, die Qualität der 
Pflege direkt zu beeinflussen. Alle anderen Aufgaben sind gesetz-
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lich festgeschrieben. So kann die Stadt Nürnberg einem Pflege-
dienst nur auf gesetzlicher Grundlage die Zulassung verweigern, 
nicht aber aus eigenem Gestaltungswillen Zulassungen vergeben 
oder entziehen. 

 
Abb. 3: Die Rolle der Stadt in der Pflegeversicherung. Das Land Bayern 

hat seine Aufgaben aus der Pflegeversicherung an die Kommunen dele-

giert. Daher steht die Stadt Nürnberg in unterschiedlicher Form in Ver-

bindung mit Pflegeheimen, Pflegekassen und Pflegediensten. Die Pflege-

bedürftigen stehen jedoch nicht in Kontakt mit der Stadt. Ihre Einstu-

fung nimmt der Medizinische Dienst der Kassen (MDK) vor, die Pflege 

greift auf Heime und Dienste zurück, die Beiträge und Kosten werden 

mit den Pflegekassen abgerechnet.  

 
Die Position, die in Abb. 3 von der Stadt eingenommen wird, wird 
im Wesentlichen vom Seniorenamt ausgefüllt. Dessen Einfluss auf 
die Gestaltung der Pflege hat sich durch die Einführung der Pfle-
geversicherung kaum geändert, da schon vor 1995 nur wenig Ges-
taltungsspielraum bestand. Zwar mussten die Kommunen die So-
zialhilfe an Pflegebedürftige ausbezahlen, wenn diese wie oft der 
Fall nicht mehr selbst in der Lage waren, die Kosten aufzubringen. 
Da diese Verpflichtung jedoch eindeutig geregelt war, vollzog die 
Stadt Nürnberg nur noch lokal, was vom Gesetzgeber vorgegeben 
war. Die Sozialhilfe als Erbe der städtischen Armenfürsorge hatte 
die Stadt nur noch als Kostenträger, also nicht mehr wie noch 
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hundert Jahre früher auch als verordnende Instanz. Allerdings 
gab es in Nürnberg bis zur Einführung der Pflegeversicherung ei-
ne Informationsausstellung von Pflegehilfsmitteln. Diese wurde 
aber durch die neuen Regelungen und das breitere Angebot von 
privaten Firmen überflüssig und aufgelöst.  

Das Seniorenamt gliedert sich in zwei Abteilungen. Die eine ist 
mit offener Altenarbeit befasst, organisiert Fahrten, einen Senio-
rencomputerclub und setzt sich für die Förderung des Ehrenamtes 
ein, ist also kaum mit Pflege befasst. Die andere Abteilung klärt 
Grundsatzfragen, plant, fördert und berät. Genau an dieser Stelle 
versucht die Stadt ihren selbst gestellten Anspruch zu verwirkli-
chen, durch Moderation als Bindeglied zwischen Gesetz und Trä-
gern von Pflegeeinrichtungen zu vermitteln und so einen „Nürn-
berger Weg der Pflege“ zu begründen. Erhofft wird, Probleme in 
Einrichtungen vorab erkennen und lösen zu können und so Skan-
dale in der Pflege zu vermeiden.  

Scheinbar hat die Stadt Nürnberg damit nur einen sehr indi-
rekten Einfluss auf die Gestaltung des Pflegemarktes, der sich zu-
dem in engen gesetzlichen Bahnen bewegt. Immerhin gibt es eine 
städtische Institution, die sehr direkt auf dem Pflegemarkt in Er-
scheinung tritt. Im NürnbergStift wurden 1999 bis dahin unabhän-
gige städtische Einrichtungen, die dem Seniorenamt unterstanden, 
zusammengefasst und neu ausgerichtet. Das NürnbergStift ist ein 
Eigenbetrieb der Stadt Nürnberg, also ein kommunales Unter-
nehmen und untersteht dem Referat Jugend, Familie und Soziales, 
ist mithin nicht mehr dem Seniorenamt direkt unterstellt. Es un-
terhält drei Pflegeheime, einen ambulanten Pflegedienst sowie 
darüber hinaus Wohn- und Altenheime. Insgesamt werden durch 
über 300 Mitarbeiter ungefähr 2000 alte Menschen betreut oder 
versorgt. Fortgeführt werden durch das NürnbergStift Altenein-
richtungen mit einer langen Geschichte, wie das Heilig-Geist-
Spital, das im geschichtlichen Überblick schon angesprochen 
wurde, oder das Sebastiansspital, einst vor den Toren der Stadt 
gelegen, durch das Wachstum Nürnbergs nun aber direkt am 
Rande der Innenstadt. Durch die Pflegeversicherung muss das 
NürnbergStift wie ein privater Träger kostenorientiert arbeiten. 
Trotzdem beeinflusst die gut abgesicherte Institution, die sich im 
Fahrwasser der Stadtverwaltung bewegen kann, durch ihre Größe 
und Präsenz selbstverständlich nachhaltig den Pflegemarkt in der 
Stadt. Daher stellt sie einen Faktor städtischer Pflegepolitik dar. 
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Dafür war es aber auch nötig, die dem NürnbergStift angehörigen 
Heime und Dienste nach und nach grundlegend zu modernisie-
ren. So hatte z.B. das Sebastiansspital lange keinen guten Ruf und 
war als „Wastl“ eher als Sterbe- denn als Pflegeeinrichtung ver-
schrien. 

Dass das NürnbergStift nicht einfach nur ein Anbieter von 
Pflegeleistungen ist, sondern in der städtischen Landschaft eine 
besondere Rolle spielt, wird deutlich, wenn man die Verbindung 
zur Moderationsfunktion des Seniorenamtes näher betrachtet. Auf 
zweierlei Weise wird diese Moderationsfunktion umgesetzt, 
durch die Pflegekonferenz und den Pflegestammtisch. Die Bedeu-
tung und Atmosphäre beider Veranstaltungen haben wir teilneh-
mend beobachtet.  

In der Pflegekonferenz treffen sich viertel- bis halbjährlich Ver-
treter des Seniorenamtes und verschiedener Pflegeeinrichtungen 
in Nürnberg an einem runden Tisch. Hier wird relativ fachbezo-
gen und eher in einem formellen Rahmen über aktuelle Themen 
der Pflege diskutiert. Eine Sitzung dauert ungefähr zwei Stunden, 
bietet aber im Vorfeld und nach Beendigung Möglichkeiten zu in-
formelleren Gesprächen. Es nehmen zwischen 15 und 30 Personen 
teil. Die Einladung erfolgt durch das Seniorenamt, ist aber nicht 
verpflichtend für Pflegeeinrichtungen in der Stadt, da sie nicht auf 
gesetzlicher Grundlage beruht, sondern dem politischen Gestal-
tungswillen der Stadt zuzuschreiben ist. In der Pflegekonferenz 
treffen sich vor allem Vertreter der Stadt und der Träger, die be-
reits relativ gut miteinander bekannt sind. Kleinere rein priva- 
te Pflegedienste, d.h. ohne Anbindung an die großen Wohlfahrts-
verbände, nehmen nicht oder kaum teil. Ort der Pflegekonferenz

ist ein Raum im Sebastiansspital, also eine Räumlichkeit des Nürn-

bergStifts. Hier wird sehr augenfällig, dass die Trennung der Stadt

von ihrem Eigenbetrieb, der als Marktteilnehmer auftritt, keine

vollständige ist.  
Der Pflegestammtisch wird von einer ähnlichen Klientel wie die 

Pflegekonferenz besucht, ist jedoch, wie der Name schon vermu-
ten lässt, weitaus informeller gehalten. Ebenfalls in einem viertel-
jährlichen Turnus stattfindend ist der Stammtisch prinzipiell of-
fen, wenngleich sich letztlich eine einigermaßen fest gefügte 
Gruppe zusammenfindet, um bei einem Abendessen in einer 
Gastwirtschaft sowohl über Berufliches zu reden als auch Small 
talk zu führen. Die Teilnehmerzahl ist etwas geringer als bei der 
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Pflegekonferenz, die Teilnehmer rekrutieren sich anscheinend aus 
denselben Institutionen wie im Falle der Pflegekonferenz. Kleine 
private Anbieter tauchen selten auf, wohingegen Mitarbeiter von 
Pflegediensten der großen Wohlfahrtsverbände häufig anwesend 
sind. Gerade der Pflegestammtisch scheint die Möglichkeit zu bie-
ten, verschiedenste Neuigkeiten auszutauschen und sogar auch 
gewissermaßen unter der Hand Informationen über schlechte 
Pflege bei bestimmten Anbietern in Umlauf zu setzen und so die 
anwesenden Vertreter der Stadt vorzuwarnen. So können Mittei-
lungswege mit offiziöserem Charakter unterlaufen werden. Durch 
den informellen Kontext ist gesichert, dass die Gesprächspartner 
keine direkten Verpflichtungen eingehen, aber das Netzwerk zwi-
schen Stadt und Anbietern verbessern können. Der Pflegestamm-
tisch ergänzt damit das Angebot der Pflegekonferenz.  

 
 
Fukuoka als Pf legeversicherungsträger 
 
Während sich die Änderungen durch die Pflegeversicherung für 
Nürnberg vor allem finanziell, weniger organisatorisch bemerkbar 
machten, musste Fukuoka 2001 zahlreiche Anpassungen in der 
Stadtverwaltung vornehmen, um den gewaltigen neuen Anforde-
rungen gerecht werden zu können. Zwar nimmt die Stadt Fu-
kuoka in der graphischen Darstellung (Abb. 4) auf den ersten 
Blick einen ähnlichen Platz wie Nürnberg in Abb. 3 ein, doch un-
terscheiden sich die Aufgaben deutlich. Da die Städte in Japan seit 
2001 Träger der neuen Versicherungsform sind, genau genommen 
also Fukuoka sowohl den Platz Nürnbergs als auch der Pflege-
kassen eingenommen hat, haben sie einen erheblichen Verwal-
tungsaufwand zu bewältigen. Fukuoka als Versicherungsträger 
legt einen Versicherungsbeitrag fest, der zu Beginn der Pflegever-
sicherung bei 3.290 Yen lag und zuletzt 2004 bei 3.586 Yen. Diesen 
Beitrag zahlen die Versicherten, also die über 40-jährigen, ange-
passt nach Einkommen. Mit den so entstandenen Einnahmen 
muss die Stadt Fukuoka alle Ausgaben für die Pflege von bedürf-
tigen Bürgern decken und daher je nach Entwicklung des Bedarfs 
entweder die Beitragshöhe anpassen oder andere Maßnahmen er-
greifen, wie z.B. vermehrt ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen. 
Nachdem Fukuoka unter den japanischen Millionenstädten den 
niedrigsten Altenanteil hat, fällt es der Kommune aber derzeit 
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noch relativ leicht, einen im Landesschnitt eher moderaten Bei-
tragssatz zu halten.  

Viele kleinere ländliche Kommunen haben sich allerdings 
kaum ausreichend auf die Einführung der Pflegeversicherung 
vorbereitet, sei es, weil sie die neue Problematik zu spät ausrei-
chend erkannten, sei es, weil ihnen schlichtweg die Ressourcen 
fehlten, um eigene Ansätze zu entwickeln. So haben sie sich teil-
weise in Pflegeversicherungskommunalverbänden zusammenge-
schlossen. Der größte derartige Verband Japans bei Einführung 
der Pflegeversicherung umfasste fast die ganze Präfektur Fuku-
oka. Das Büro des Verbandes liegt in der Stadt Fukuoka selbst, ob-
gleich diese gar nicht dem Verband angehört.  

Das augenscheinliche Gerechtigkeitsproblem, das durch die 
kommunale Trägerschaft mit unterschiedlichen Beitragssätzen 
entsteht, wurde in Japan von keinem Interviewpartner als prob-
lematisch empfunden. Vielmehr wurden die Chancen der kom-
munalen Selbstverwaltung, einer in dieser Form völlig neuen 
Herausforderung für japanische Kommunen, in den Vordergrund 
gestellt. Deshalb ist auch eine Gemeinde in der Präfektur bewusst 
aus dem Pflegeversicherungskommunalverband ausgeschert, um 
eine eigene lokale Lösung der kommenden Probleme zu erarbei-
ten. Wie der Bürgermeister S. der Kommune im Interview aus-
führte, hat sich diese schon seit Jahren um ein eigenes Programm 
für ihre alten Mitbürger bemüht und wäre durch einen Beitritt 
zum Kommunalverband daher eher zurückgeworfen worden. Der 
von Mitarbeitern des Kommunalverbandes angesprochene Effi-
zienzgewinn in der Verwaltung durch den freiwilligen Zusam-
menschluss der Kommunen kann bei engagierten eigenen Initiati-
ven nach Ansicht des Bürgermeisters S. mehr als aufgewogen und 
der Geist des neuen Gesetzes viel besser erfüllt werden. 

Die eigentliche Kommunikation mit Pflegebedürftigen, ein 
Problemfeld, das in Deutschland im Wesentlichen Aufgabe der 
Pflegekassen ist, wird im Falle Fukuokas von den Stadtbezirksrat-
häusern übernommen. Mit dem Anwachsen auf über 1,4 Millio-
nen Einwohner hat sich Fukuoka in den letzten zwei Jahrzehnten 
auch flächenmäßig deutlich ausgedehnt, so dass allein schon die 
Wege zum Rathaus in der Stadtmitte zu weit für viele ältere Bür-
ger wären. Die sieben Stadtbezirke sind sowieso schon seit langem 
Ansprechpartner für die meisten Bürgeranliegen gegenüber der 
Stadt, wie z.B. dem Meldewesen. Mit Beginn der Pflegeversiche-
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rung haben sie eigene Abteilungen eingerichtet, die sich um Bera-
tung und Anträge zur Pflegeversicherung kümmern, und entwi-
ckeln dabei auch durchaus ein stadtteilspezifisches Profil in diesen 
Beratungsleistungen (Interview Herr F., Leiter der Abteilung Pfle-
geversicherung des Stadtteils Higashi-ku). Durch die regelmäßige 
Absprache der Bezirke untereinander bleibt aber ein einheitliches 
Erscheinungsbild gewahrt.  

 

 
Abb. 4: Im japanischen Fall sind die Pflegebedürftigen direkt mit der 

Stadt in Kontakt, da diese der Versicherungsträger ist. Sie entscheidet 

über Anträge, erhält die Beiträge und zahlt die Leistungen. Die Zusam-

menstellung der Pflegeleistungen erfolgt allerdings gemeinsam mit ei-

nem Care-Manager. Die shakyô („Städtische Wohlfahrtskomission“) hat 

eine Beratungs- und Moderationsfunktion und ist eine zusätzliche An-

laufstelle. Schließlich wird ein Teil der Kontrollfunktionen in Japan 

durch die Präfektur wahrgenommen 
 
Die genannten städtischen Stellen können aber kaum eigene poli-
tische Impulse geben, wenn es sich um grundsätzlichere Fragen 
der Ausgestaltung städtischer Angebote im Pflegebereich handelt, 
da sie durch die Regelungen der Pflegeversicherung gebunden 
sind. Die wesentliche Einflussmöglichkeit auf dieser Ebene bleibt 
der Beitragssatz für die Pflegeversicherung. Dieser Beitrag muss 
aber eben die pflegerischen Leistungen abdecken, die wiederum 
gesetzlich sehr genau festgelegt sind, also keine echten Einsparpo-
tentiale bieten. Trotzdem haben viele japanische Kommunen seit 
Einführung der Pflegeversicherung erkennbare Anstrengungen 
unternommen, ein positives Umfeld für Pflege und Altenbetreu-

Stadt Fukuoka

Stadtbezirk

Präfektur Fukuoka

BetroffeneCare-Manager
Pflegedienste
Pflegeheime

Beratung

Versicherungs-
beitrag

Zulassung, wenn 
Verein

Shakyô

Aufbau von 
Netzwerken/
Beratung

Beratung

Stadt Fukuoka

Stadtbezirk

Präfektur Fukuoka

BetroffeneCare-Manager
Pflegedienste
Pflegeheime

Beratung

Versicherungs-
beitrag

Zulassung, wenn 
Verein

Shakyô

Aufbau von 
Netzwerken/
Beratung

Beratung

Stadt Fukuoka

Stadtbezirk

Präfektur Fukuoka

BetroffeneCare-Manager
Pflegedienste
Pflegeheime

Beratung

Versicherungs-
beitrag

Zulassung, wenn 
Verein

Shakyô

Aufbau von 
Netzwerken/
Beratung

Beratung



FORSCHUNGSFELDER 

121 

ung zu schaffen. Immerhin bekamen sie mit der neuen Versiche-
rung erstmals eine derart zentrale Aufgabe direkt übertragen, sind 
also in diesem Fall nicht mehr einfach nur weisungsabhängige un-
tergeordnete staatliche Organe wie in vielen anderen Feldern. Ei-
ne zentrale Institution, über die Kommunen Einfluss zu nehmen 
versuchen, ist die Shakai fukushi kyôgikai (kurz shakyô – übersetzt 
„Städtische Wohlfahrtskommission“).  

Im Vergleich zu Nürnberg, wo das Seniorenamt sowohl admi-
nistrative Aufgaben hat als auch Altenbetreuung durch verschie-
dene Angebote leistet, ist dieser Bereich in japanischen Städten 
völlig ausgegliedert. Während die Stadt Fukuoka und die Stadt-
bezirke die Verwaltung der Pflegeversicherung übernommen ha-
ben, sind alle darüber hinaus gehenden Aktivitäten in die shakyô 
verlagert. Eine shakyô gibt es in japanischen Kommunen schon seit 
den 1950er Jahren. Ausgangspunkt war das 1951 erlassene „Ge-
setz für Unternehmen der sozialen Wohlfahrt“ [Shakai fukushi jigy-

ôhô], das auf Betreiben der amerikanischen Besatzung zustande 
kam. Wenige Jahre später hatten nahezu alle Kommunen eine sha-

kyô eingerichtet, die sich wiederum auf den Ebenen der Prä-
fekturen und Gesamtjapans vernetzten.5 In den 1950er und 1960er 
Jahren spielten Fragen des Alter(n)s für die shakyô der japanischen 
Städte dabei noch keine so herausragende Rolle. Andere Probleme 
der Wohlfahrt, wie Hygiene oder Erziehung standen noch im Vor-
dergrund.  

In Fukuoka wurde die shakyô im Jahr der neuen Gesetzgebung 
1951 gegründet und erlangte 1965 den Status einer Rechtsperson 
der öffentlichen Wohlfahrt (Shakai fukushi hôjin). Im Jahre 1998 er-
richtete die Stadt Fukuoka nach einem entsprechenden Wahlver-
sprechen des Oberbürgermeisters für die shakyô Fukuoka, die ge-
wissermaßen die Wohlfahrtsabteilung der Stadt mit einem eige-
nen Rechtsstatus darstellt, einen Neubau, der der in den letzten 
Jahrzehnten gestiegenen Bedeutung Rechnung trägt (Abb. 5). Der 
Bau erhielt den Namen Fukufukupuraza, wobei das erste fuku für 
Fukuoka steht, das zweite für fukushi, die japanische Vokabel für 
Wohlfahrt und puraza die direkte Adaption von Plaza ist. Entspre-
chende „Wohlfahrtsplazas“ wurden zu dieser Zeit in einigen ja-
panischen Großstädten errichtet. Mit der Konjunkturflaute seit der 

                                              

5 Die Homepage des shakyô-Netzwerkes ist http://www.shakyo.or.jp/ 
(Abruf 20. Februar 2006). 
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Jahrtausendwende sind solche Großprojekte aber unfinanzierbar 
geworden.  

 
Die shakyô hat sich in den letzten Jahren vor allem in Bezug auf die 
Alterung der Gesellschaft neu positioniert und bietet zahlreiche 
entsprechende eigene Programme an, stellt aber auch ihre Räum-
lichkeiten für Veranstaltungen anderer Ausrichter in diesem 
Themenkreis zur Verfügung. So gibt es von Seiten der shakyô aus 
eine Form des Essens auf Rädern, Altenbegegnungsnachmittage, 
Kurse für pflegende Angehörige oder eine Pflegehilfsmittelaus-
stellung. Im neuen Gebäude wurde auch eine Bibliothek mit rele-
vanter Fachliteratur eingerichtet, die gut bestückt ist, da soziale 
und speziell altenspezifische Themen auf dem japanischen Buch-
markt in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren und dement-
sprechend viele Titel erschienen. Die Aktivitäten der shakyô Fuku-
oka setzen sich fort in den Stadtbezirken, wo es Bezirksbüros gibt, 
die seit einigen Jahren jeweils mit um die sechs Mitarbeitern be-
setzt sind; bis Ende der 1990er Jahre waren es nur je drei Ange-
stellte gewesen. Diese Büros versuchen nicht nur, die Angebote 
der zentralen shakyô in den Bezirken umzusetzen und anzubieten, 
sondern können auch einen engeren Kontakt mit Gruppen und 
Vereinen selbst pflegen. Die Verdoppelung der Mitarbeiterzahl 

 

 

Abb. 5: Der neue Fukufukupuraza der shakyô wurde 1998 errichtet und 
befindet sich am Rande der Innenstadt. 



FORSCHUNGSFELDER 

123 

zeigt deutlich, dass die shakyô versucht, stärker in die Stadtbezirke 
zu gehen und mehr Aktivitäten vor Ort anzuregen. Eigene Räum-
lichkeiten außer den Büros besitzen die Bezirksshakyô allerdings 
nicht. Sie halten ihre Veranstaltungen in den Bezirksrathäusern 
oder anderen öffentlichen Gebäuden ab. Geplant ist seit längerem, 
das Angebot der shakyô noch näher an die Bürger heranzutragen 
und nicht nur in den sieben Stadtbezirken, die immer noch in Flä-
che und Einwohnerzahl einer mittleren Großstadt entsprechen, 
sondern auf Ebene der Grundschulbezirke in allen 147 dort exis-
tierenden Bürgerhäusern regelmäßige Treffen durchzuführen. 6 
Damit würden die untersten Einheiten des Engagements der sha-

kyô aus Stadtvierteln mit durchschnittlich ungefähr zehntausend 
Einwohnern bestehen und laut Leiter der shakyô Fukuoka leicht  
zu Fuß abgehbar sein. Bisher dienten die Bürgerhäuser in den 
Grundschulbezirken vor allem dazu, volkshochschulähnliche Kur- 
se für Hobbys abzuhalten. Sie sollen aber nach dem Willen der 
shakyô zu Kristallisationspunkten für die Bildung lokaler Commu-
nity-Strukturen werden, die sich der Förderung der Wohlfahrt di-
rekt vor Ort annehmen sollen. Dazu wäre eine höhere Mobilisie-
rung ehrenamtlicher Mitarbeiter von Nöten. Einzelne derartige 
Stadtteilgruppen gibt es schon, die teilweise auch beachtliche Ak-
tivitäten wie Wohltätigkeitsbasare entfalten. Doch war es in den 
letzten Jahren immer ein Ziel der shakyô, hier noch mehr Aktivitä-
ten anzuregen, indem auch entsprechende Fortbildungsmöglich-
keiten geschaffen wurden.  

So ist ein Hauptziel, neben den eigenen Angeboten Ehrenamt-
liche, auf Japanisch borantia, vom englischen Volunteer, zu gewin-
nen. Ein Programm der shakyô ist dabei die Verwaltung einer Da-
tenbank für Bürger, die bereit sind, bei ehrenamtlichen Akti-
vitäten mitzuhelfen. Diese können sich in der shakyô in einer eige-
nen Abteilung anmelden und ihre Präferenzen angeben, zu wel-
chen ehrenamtlichen Tätigkeiten sie bereit sind. Sie werden dann 
bei Bedarf mit Gruppen zusammengebracht, die sich ebenfalls an 
die Abteilung für ehrenamtliche Arbeit wenden und nach Hilfe 
anfragen. Durch dieses System hofft die shakyô, einen wahrge-
nommenen Trend zu stärker individuellem Engagement aufzu-
                                              

6 In japanischen Kommunen werden üblicherweise Grundschulbe-
zirke als kleinste Einheit für Maßnahmen der Stadtverwaltung he-
rangezogen. Daher wissen die Bürger von Städten auch meist, in 
welchem Grundschulbezirk sie wohnen. 
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fangen. Gerade für jüngere Mitbürger wird von Seiten der shakyô 
vermutet, dass zwar durchaus die Bereitschaft existiert, sich zu 
engagieren, aber nur noch wenige Menschen bereit sind, sich in 
feste Hilfsnetzwerke einbinden zu lassen. Stattdessen besteht 
vermutlich aber schon die Bereitschaft, von Fall zu Fall Zeit zu in-
vestieren. Hinzu kommt, dass einige Universitäten, vor allem in 
Studiengängen, die für soziale Berufe ausbilden, ihre Studieren-
den gezielt zur Teilnahme an diesem Programm verpflichten. Ins-
gesamt umfasste die Datei mehrere tausend Karteikarten. Wie in 
den anderen Bereichen wird diese Aktivität auf Stadtbezirksebene 
fortgesetzt. Die Bezirksbüros der shakyô versuchen also ebenfalls, 
Bürger für ehrenamtliche Tätigkeiten zu gewinnen und in ihrem 
Stadtbezirk zu vermitteln. Im Interview mit dem Leiter der Abtei-
lung für das Volunteer-Programm der shakyô wurde allerdings 
deutlich, dass durch diese Form der Rekrutierung von Ehrenamt-
lichen wahrscheinlich nur wenig Einfluss auf die Möglichkeiten 
der Pflegesituation in Fukuoka zu nehmen ist. Für eine Millionen-
stadt wie Fukuoka ist die Zahl der gemeldeten Freiwilligen, wenn 
man die angegebenen Präferenzen mit einbezieht, zu gering, um 
eine nachhaltige Wirkung zu zeitigen. Daher scheint es insgesamt 
bedeutsamer zu sein, dass die shakyô versucht, bestehende Netz-
werke, Gruppen und Vereine logistisch zu unterstützen. 

Um dies zu erreichen, können entsprechende Gruppen, die 
sich der Wohlfahrt angenommen haben und nicht gewinnorien-
tiert arbeiten, Büroräume im Gebäude der shakyô nutzen. Ihnen 
wird dort neben den Räumlichkeiten Bürotechnik, das heißt ein 
Faxgerät, Kopierer, Telefonanlage u.ä. zur Verfügung gestellt. 
Gleichzeitig wird es kleineren Gruppen dadurch möglich, feste öf-
fentliche Büro- und Beratungszeiten anzubieten. Dadurch, dass 
die Gruppen im Fukufukuplaza präsent sind, erreichen sie eine 
größere Öffentlichkeit, da interessierte Bürger die shakyô aufsu-
chen und so direkt auf entsprechende ehrenamtliche Angebote 
verwiesen werden können. Mehrere Gruppen teilen sich auf diese 
Weise die Büroräume, indem sie sie an jeweils verschiedenen Wo-
chentagen fest besetzen.  

Somit ist insgesamt betrachtet sicherlich ein beachtlicher Teil 
der jährlich über 300.000 Besucher des Fukufuku-Plaza im Bereich 
der Altenarbeit und Pflegeversicherung engagiert. Die shakyô hat 
damit ihr selbst gestecktes Ziel, mit dem Bau eines neuen Zent-
rums 300.000 Bürger für soziale Belange zu mobilisieren, erreicht. 
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Allerdings ist dieser Mobilisationsgrad angesichts der neuen Her-
ausforderungen durch die Pflegeversicherungen wohl kaum aus-
reichend. 

 
Verwaltung und Visionen 
 
Würde man die neuen Pflegegesetzgebungen in Deutschland und 
in Japan vergleichen, ohne die tatsächliche alltägliche Umsetzung 
der mit der Ausführung betrauten Institutionen mit einzubezie-
hen, würden die Unterschiede beider Versionen vielleicht gar 
nicht so sehr ins Auge fallen. Zwar sind die Kommunen in Japan 
zu zentralen Organen der Versicherung geworden, indem sie als 
Träger agieren. Doch könnte man argumentieren, der gesetzliche 
Rahmen sei so eng gesteckt, dass sich daraus kaum lokale Impulse 
ergeben können.  

Gerade eine vom Gesetzgeber vorgesehene Einflussmöglich-
keit würde aus deutscher Sicht wohl sogar hart kritisiert werden. 
Denn die Möglichkeit der Kommunen, als Versicherungsträger 
die Beitragssätze selbst festzulegen, bietet offensichtlich keine 
Handhabe, die Entwicklung der Pflegesituation regional zu beein-
flussen. Vielmehr ist der Beitragssatz nur an die Relation von Bei-
tragszahlern und Pflegebedürftigen gebunden. Da die Leistungen 
der Pflegeversicherungen gesetzlich klar definiert sind, hat trotz 
aller Versuche, ehrenamtliche Arbeit zu fördern, keine Kommune 
große Spielräume im Kostenmanagement. Das heißt letztlich, dass 
der Anteil alter Menschen in einer Region entscheidend bestimmt, 
wie hoch die Beitragssätze zur kommunalen Versicherung ausfal-
len. Die ungleiche Verteilung des Altenanteils in Stadt und Land 
ist aber nicht Folge kommunalpolitischer Entscheidungen, son-
dern der Migrationsbewegungen seit Einsetzen der Hochin-
dustrialisierung in den 1950er Jahren (Lützeler 1995: 25f.). War Ja-
pan bis in diese Jahre trotz eines ersten Industrialisierungsschubes 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch agrarisch geprägt, 
kam es in dieser Zeit zu einem neuen, viel umfassenderen Schub. 
Dabei wanderten viele junge Menschen in die industriell gepräg-
ten Städte an der Ostküste Japans und ließen ihre Eltern und 
Großeltern in ländlichen Regionen zurück. Insbesondere die Regi-
onen um Tôkyô sowie Ôsaka und Kobe bündelten die Energien 
und wuchsen zu noch riesigeren Verdichtungsräumen heran, als 
sie es bis dato sowieso schon gewesen waren. Infolge dieser dra-
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matischen Binnenwanderungsprozesse sind die Großstädte der 
Ostküste Japans derzeit relativ jung, während ländliche Regionen, 
speziell in abgelegenen Gegenden zu überaltern drohen. Hat Fu-
kuoka einen Anteil von 12,5% über 65-jähriger, liegt dieser Pro-
zentsatz in manchen Winkeln Japans bei über 50%! Dabei sind die 
Alterungsprozesse durch das teilweise Fehlen bestimmter Kohor-
ten teilweise rapide. Hatte die Gemeinde Kiwa in der Präfektur 
Mie 1990 noch einen Altenanteil von 36,6%, waren es fünf Jahre 
später schon 44,3% und im Jahr 2000 50,3%. Erst in einigen Jahr-
zehnten werden nach den gegenwärtigen Prognosen auch die 
Metropolen wieder aufholen, so dass sich das regionale Gefälle 
langsam einebnen wird (Kôseishô 2000: 11ff.) Diese Unterschiede 
werden aber in der japanischen Pflegeversicherung nur marginal 
berücksichtigt. Es gibt einen staatlichen Fond, durch den extreme 
Belastungen durch einen hohen Altenanteil ausgeglichen werden 
können, doch ist dieser schlecht ausgestattet. So können durch 
den Finanzausgleich nur wenige Kommunen auf Unterstützung 
hoffen, die zudem nicht sonderlich hoch ausfallen kann. 

Über das Problem des zumeist weit höheren Altenanteils hin-
aus sind die ländlichen Kommunen noch durch einen weiteren 
Faktor im Nachteil: Aufgrund der schlechteren infrastrukturellen 
Bedingungen haben privatwirtschaftliche Pflegeanbieter gegen-
über ihren städtischen Kollegen Standortnachteile. Die Entfernun-
gen zwischen den Pflegebedürftigen sind deutlich weiter. Kleinere 
japanische Gemeinden, vor allem in den Bergen, sind oft durch 
zerstreut liegende Haushalte gekennzeichnet. Zudem lohnt es sich 
meist nicht, nur für ein kleines Dorf Pflegeleistungen anzubieten. 
Erst durch Dienste für mehrere kleine Kommunen können genü-
gend Kunden geworben werden, um den Betrieb rentabel zu ma-
chen. Damit sind jedoch letztlich die Kosten und Ausfallzeiten 
durch An- und Abfahrt höher. In der Gesetzgebung sind diese 
Unterschiede nicht berücksichtigt, alle Leistungen werden einheit-
lich abgerechnet. 

Nach deutschem Verständnis verletzen die japanischen Ge-
setzgeber damit massiv den solidarischen Grundsatz, die regiona-
len Unterschiede in den Lebensbedingungen so weit wie möglich 
auszugleichen.7 Für die Versicherten in ländlichen Regionen tut 

                                              

7 Wie tief diese Form des Gerechtigkeitsverständnisses hierzulande 
verwurzelt ist, zeigte sich auf dem Workshop einer Tagung in 
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sich eine gewaltige Gerechtigkeitslücke auf, da die Versiche-
rungsbeiträge auf dem Land sicherlich nach und nach deutlich 
steigen werden, wenn sich die Probleme weiter verschärfen. Für 
denselben Versicherungsschutz wird ein Einwohner eines Berg-
dorfes dann womöglich doppelt oder gar dreimal so viel bezahlen 
müssen wie ein Bürger in Fukuoka. Im japanischen Diskurs vor 
und während der Einführung der Pflegeversicherung spielte diese 
für den deutschen Betrachter offensichtliche Problematik aber 
keine Rolle! Die beiden Schlagwörter Solidarität und Gerechtig-
keit, die den deutschen Wohlfahrtsdiskurs so nachhaltig prägen, 
sind in dieser Form in Japan nicht Teil der Debatte; die diesen 
Prinzipien zugrunde liegenden Normen können nicht aktiviert 
werden. Deshalb wird auch der Zusammenschluss der Kommu-
nen in der Präfektur Fukuoka zu einem Zweckverband nicht 
durch einen Verweis auf das Problem der Gerechtigkeit begrün-
det, sondern vor allem durch Bürokratieersparnisse infolge größe-
rer und effizienterer Strukturen. 

Dass die Fragen der Solidarität oder Gerechtigkeit in der japa-
nischen Debatte um Wohlfahrt keine Rolle spielen, ist nicht nur 
dem Verlauf des Diskurses in den letzten Jahrzehnten geschuldet, 
sondern geradezu Voraussetzung für die eigentliche Vision, die 
das neue Versicherungsgesetz beinhaltet. Die Pflegeversicherung 
ist nicht nur Teil des Versuches, Japan zu dezentralisieren. Viel-
mehr entwickeln die Kommunen aus dem Auftrag, die Pflegever-
sicherung nun lokal zu verwalten, viel weiter reichende Visionen 
der Herausbildung lokaler zivilgesellschaftlicher Elemente. Die 
Versuche der shakyô Fukuoka, der Stadt selbst oder der Präfektur-
verwaltung, ehrenamtliche Arbeit zu stärken, sind nur ein Teil 
dieser größeren Vision. Am Beispiel der größeren Pläne der shakyô 

                                                                                                                   

Deutschland. Eine Frage zu unserem dort vorgestellten Projekt be-
zog sich darauf, ob der Zweckverband in der Präfektur Fukuoka ge-
gründet worden sei, um Gerechtigkeitsprobleme auszugleichen, ob-
gleich vorher schon betont worden war, dass die Kategorie „Gerech-
tigkeit“ keine Rolle im japanischen Diskurs spiele. Dies wäre eine an 
sich im Rahmen eines Workshops ganz normale weitere Klärung. 
Im Protokoll des Workshops stand dann allerdings erneut, der 
Zweckverband sei eine Antwort auf die wahrgenommene Ge-
rechtigkeitslücke im System! Die Gerechtigkeitslücke wurde offen-
sichtlich als so gravierend wahrgenommen, dass sie alle gegenteili-
gen Versicherungen überdauerte und in die schriftliche Nieder-
legung einging. 
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Fukuoka lässt sich gut aufzeigen, wie die städtische Gesellschaft 
insgesamt umgestaltet werden soll, und welche Rolle hier die Al-
tenproblematik und die Pflegeversicherung spielen. 

Das eigentliche Ziel der shakyô ist es, die sich aus der Alterung 
der Gesellschaft ergebenden Probleme aufzufangen, indem die 
Beziehungen der Bürger untereinander gestärkt werden. Getragen 
wird dies von der Vorstellung, früher sei die soziale Kohäsion hö-
her gewesen, durch die Verstädterung, die sinkenden Kinderzah-
len und die hohe Binnenmigration jetzt aber der soziale Zusam-
menhalt teilweise verloren gegangen. Der Leiter der shakyô Fuku-
oka Herr U., selbst um die 50 Jahre alt, formuliert dies im Inter-
view als persönliche Erfahrung: 

 
„Früher, als wir klein waren, war es ganz selbstverständlich, sich nach-
barschaftlich zu helfen. Außerdem war es ganz normal, dass eine Fami-
lie fünf bis sechs Mitglieder hatte. Darum hat sich ganz natürlich eine 
lokale Bindung ergeben. Beispielsweise wenn man Essen gemacht hat, 
hat man etwas mehr gemacht, es in eine Schale getan und den Nachbarn 
etwas gebracht. Meine Eltern haben gesagt, bring das rüber, und ich bin 
losgegangen. So ein Zusammenhalt war das. Das gibt es jetzt aber nicht 
mehr. So ein Zusammenhalt ist nur noch in ländlichen Gebieten übrig 
geblieben, auch in der Stadt Fukuoka.“ (Interview Herr U.) 
 
Typisch ist, dass diese leicht verklärende Nostalgie mit ländlichen 
Verhältnissen in Verbindung gebracht wird. Herr U. glaubt zu-
dem, dass Menschen oft sogar nur deswegen vom Land nach Fu-
kuoka zuzögen, um sich der sozialen Kontrolle zu entziehen, die 
mit der nachbarschaftlichen Hilfe einhergeht. Gemeinsam mit den 
zahlreichen Studenten und Angestellten großer Firmen, die nur 
zeitweise in Fukuoka wohnen, bilden zugezogene Bewohner Fu-
kuokas mit diesen Motiven die am schwersten von der shakyô er-
reichbare Zielgruppe. Bei einer Einwohnerzahl von ca. 1,3 Millio-
nen Bürgern wechseln außerdem jedes Jahr 220.000 Menschen den 
Wohnsitz, entweder innerhalb der Stadt oder durch Zu- und 
Wegzug, was die Herausbildung einer hohen Kohäsion noch wei-
ter erschwert. Daraus ergeben sich aber problematische Folgen. So 
hat es in Fukuoka laut Herrn U. auch schon des Öfteren Fälle ge-
geben, dass der Tod alter Menschen erst nach mehreren Tagen 
oder Wochen entdeckt wurde, weil sie keine sozialen Kontakte 
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mehr hatten und allein lebten. Dies ist aber nur symptomatisch für 
das eigentliche Problem.  

Die shakyô Fukuoka hat deshalb eine eigene Vision entwickelt, 
die in vergleichbarer Form charakteristisch für Kommunen in Ja-
pan im beginnenden 21. Jahrhundert ist. Ziel ist, bei allen Haus-
halten wenigstens die Aufmerksamkeit für die direkt benach-
barten fünf Haushalte zu stärken. Dazu wird das einprägsame 
Bild von einer Straße verwendet, bei der die direkt anliegenden 
zwei Häuser und die gegenüber liegenden drei Häuser als un-
mittelbarer Nachbarschaftsbereich angesehen werden. Für diese 
fünf Nachbarn sollen die Bürger wieder ein gewisses Verantwor-
tungsgefühl entwickeln, indem sie zumindest darauf achten, ob 
der Briefkasten regelmäßig gelehrt wird, Lichter im Haus an- und 
ausgemacht werden u.ä. Idealerweise sollten gerade gegenüber äl-
teren Nachbarn auch Hilfeleistungen übernommen werden, wie 
das Heben schwerer Gegenstände oder Hilfe, wenn an Feiertagen 
keine Pflegedienste verfügbar sind. Vergleichbare Nachbar-
schaftsvereinigungen haben in Japan schon in verschiedener Wei-
se existiert. Herr U. verwies im Interview selbst auf eher proble-
matische Vorgänger aus den 1930er Jahren, als die Machthaber die 
Nachbarschaftsvereinigungen als Kontroll- und Disziplinierungs-
organ stärkten, damit aber auch eine hohe freiwillige Bindung an 
das System erreichten. Auch in der Tokugawa-Zeit zwischen dem 
17. und 19. Jahrhundert gab es die Zusammenfassung von je fünf 
Häusern zu einer kleinen Einheit mit Verantwortung gegenüber 
den Dorfältesten.  

An sich gab es in Japan auch nach dem Krieg weiterhin eine 
vergleichbare Struktur der Nachbarschaft in den sogenannten 
chônaikai, der Selbstorganisation eines Wohnviertels (Robertson 
1994). Diese chônaikai, die über Mitgliedsbeiträge und städtische 
Zuschüsse finanziert werden, haben Entscheidungsbefugnisse, 
wenn es um direkte Belange des Viertels geht, wie die Anlage von 
Müllsammelplätzen oder die Aufstellung neuer Straßenlampen. 
Als Organisationsform für die Verbesserung nachbarschaftlicher 
Verhältnisse sind sie jedoch eher auf Insider beschränkt, die schon 
lange im Viertel leben. Zudem hängt es stark vom Leiter der 
chônaikai ab, ob diese aktiv ist. In vier von 144 Stadtvierteln Fuku-
okas gelang es zudem trotz intensiver Bemühungen der Kom-
mune noch nicht einmal, überhaupt eine chônaikai zu bilden. Nicht 
zufällig handelt es sich dabei um gesichtslose Stadtteile in den 
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Trabantenvierteln Fukuokas, wo die Fluktuation der Bewohner 
hoch ist und die emotionale Bindung an das Umfeld eher niedrig. 
Die shakyô möchte aber durch ihre Volunteerprogramme und 
durch den direkten Kontakt zu den chônaikais die Community-
Bildung in den Vierteln weiter vorantreiben und benutzt als 
Hauptargument für den Sinn eines verstärkten Zusammenhalts 
die fortschreitende Alterung der Gesellschaft. Dadurch, so die 
Hoffnung, lassen sich auch Bürger, die engen nachbarschaftlichen 
Beziehungen ablehnend gegenüber stehen, überzeugen. Dass dies 
nicht so einfach fallen dürfte, hat eine Umfrage der Stadtverwal-
tung zu dieser Thematik im Jahre 1999 gezeigt. Nur rund 40% der 
Befragten wünschten sich enge nachbarschaftliche Bindungen. 
60% empfanden dies entweder als unnötig oder hatten keine Mei-
nung. 

Trotzdem lässt sich feststellen, dass die Einführung der Pfle-
geversicherung von weit tiefgreifenderen Visionen begleitet ist als 
in Deutschland. Zwar will Nürnberg einen eigenen Weg der Pfle-
ge gehen, doch heißt dies letztlich vor allem, dass die gesetzliche 
Kontrollfunktion der Stadt gegenüber den verschiedenen Akteu-
ren auf dem Pflegemarkt durch weiche Maßnahmen wie eine gute 
Moderation und informelle Kontaktmöglichkeiten flankiert wird. 
Dagegen soll die Pflegeversicherung in Fukuoka dazu dienen, die 
Aufmerksamkeit der Bürger wieder stärker auf die Strukturen der 
städtischen Gesellschaft zu lenken und diese zu stärken. Diesem 
Unterschied liegt eine prinzipielle Differenz zugrunde: Während 
in Nürnberg offensichtlich bereits ein Verständnis von Öffentlich-
keit existiert, an der die Beteiligten auf unterschiedliche Weise 
partizipieren und die sie selbst gestalten, so dass die Kommune 
mit dem Moderations- und Beratungsangebot schon ausreichend 
tätig ist, muss im Falle Fukuokas eine derartige städtische Öffent-
lichkeit erst durch das Wirken der kommunalen Einrichtungen 
konstruiert werden. 
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Orte der Pflege – pflegende Akteure 

Schon die Untersuchung der städtischen Institutionen und ihrer 
Reaktionen auf die Einführung der Pflegeversicherung in 
Deutschland und Japan hat deutlich gemacht, dass diese neuen 
Gesetze sehr unterschiedliche Veränderungspotentiale freigesetzt 
haben. Offensichtlich dient die Pflegeversicherung in Japan nicht 
allein dazu, demographische Zwangslagen und Effizienzprobleme 
in Angriff zu nehmen. Vielmehr soll mit ihrer Hilfe der Aufbau 
einer kommunalen Zivilgesellschaft vorangetrieben werden. Be-
trachtet man die Orte der Pflege und die pflegenden Akteure, 
wird dies noch klarer erkennbar. Die Familien, Non Govern-
mental und Non Profit Organizations (NGO und NPO) sowie die 
verschiedenen anderen Träger der Pflege stehen hier im Mittel-
punkt. Gerade an dieser Stelle wird sichtbar, ob der Wandel wirk-
lich in der gewünschten Form stattfindet, oder ob die diskursive 
Ebene und die Versuche der städtischen Verwaltung wenig An-
bindung an reale Potentiale für einen gesellschaftlichen Wandel in 
Japan haben.  

Genauso lässt sich festhalten, dass es zwar auch in Deutsch-
land grundlegende Veränderungen gegeben hat, diese aber bei 
weitem nicht so stark gesamtgesellschaftlich ausstrahlen wie in Ja-
pan. Die Pflege und Pflegeversicherung werden viel stärker in 
Kreisen der Betroffenen und Fachleute verhandelt. Es kommt zu 
weniger externen Effekten als in Japan, wo solche ja gerade  
erwünscht und wesentlicher Teil der Einführung der Pflegeversi-
cherung sind. 
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Träger der  Pf lege auf  dem Pf legemarkt  
 
Sowohl in Japan als auch in Deutschland entstand mit der Einfüh-
rung der Pflegeversicherung ein neuer Pflegemarkt. In einer 
marktliberalen Argumentation sollte dieser Pflegemarkt eine hö-
here Effizienz gewährleisten, damit zu billigeren Pflegeangeboten 
führen, gleichzeitig aber auch den Pflegebedürftigen Wahlmög-
lichkeiten geben. Damit vollzog sich in Japan wie in Deutschland 
in diesem Bereich der Wohlfahrt ein Paradigmenwechsel. Aus den 
Pflegebedürftigen, die zuvor in den unterschiedlichsten Zusam-
menhängen versorgt wurden, was oft genug eher von der Art der 
finanziellen Absicherung denn der eigenen Wahl abhing, sind nun 
gewissermaßen Kunden geworden, die sich aus einem Pflegean-
gebot die ihnen entsprechenden Leistungen aktiv aussuchen sol-
len. Selbstverständlich ist diese Wahlmöglichkeit aber immer noch 
durch die in den verschiedenen Pflegestufen ausbezahlten Beträge 
begrenzt, wenn der Bedürftige nicht bereit oder in der Lage ist, 
Zuzahlungen zu leisten. Hinzu kommt, dass pflegebedürftige Alte 
häufig nicht mehr in der Lage sind, eigene marktrationale Ent-
scheidungen zu treffen, insbesondere wenn es sich um Demenz-
kranke handelt.  

In Deutschland wurde keine institutionalisierte Antwort auf 
dieses Problem gefunden. Die Pflegebedürftigen oder ihre Ange-
hörigen entscheiden sich im Regelfall für einen Anbieter von Pfle-
ge, mit dem sie absprechen, welche Leistungen sinnvoll sind und 
wie das Pflegeprogramm aussehen soll. Auf diese Weise wird fast 
zwangsläufig ein klassisches Problem freier Märkte vertieft, das 
der fehlenden Informationen auf der Nachfrageseite. Zwar versu-
chen Krankenkassen und Kommunen, dieses Problem durch ver-
stärkte Beratungsangebote aufzufangen, doch werden dadurch bei 
weitem nicht alle Pflegebedürftigen erreicht. 

In Japan wird dies zumindest theoretisch umgangen, indem 
mit dem Care-Manager ein Lotse durch den Pflegemarkt an der 
Zusammenstellung des Pflegeprogramms für den einzelnen Be-
dürftigen beteiligt ist. Der Care-Manager, zu dessen Berufszu-
gangsvoraussetzungen der Marktüberblick gehört, soll idealer-
weise gemeinsam mit den Betroffenen ein passendes Programm 
aus verschiedenen Pflegeangeboten zusammenstellen. In der Rea-
lität gibt es jedoch zahlreiche Probleme. Teilweise sind Care-
Manager von Pflegeanbietern angestellt, da es bei den gesetzli-
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chen Honorarregelungen nur schwer möglich ist, als unabhängi-
ger Care-Manager ein gutes Einkommen zu erwirtschaften. Damit 
ist es allerdings sehr wahrscheinlich, dass der Care-Manager vor 
allem die Angebote seines Unternehmens empfehlen wird. Der ei-
gentliche Zweck, den Pflegebedürftigen bei der Orientierung auf 
dem Pflegemarkt zu helfen, wird so völlig verfehlt. Im Gegenteil 
wird die Position der Pflegebedürftigen geschwächt und ausge-
nutzt. Des Weiteren ist die Ausbildung zum Care-Manager allem 
Anschein nach noch nicht hinreichend geregelt, um wirklich für 
die Position des unabhängigen, gut informierten Lotsen auszubil-
den. Das zeigte sich z.B. in der quantitativen Umfrage, in der über 
80% aller befragten pflegenden Angehörigen antworteten, ihr Ca-
re-Manager hätte sie nicht über ehrenamtliche Angebote der Pfle-
ge informiert, obwohl ungefähr die Hälfte der Befragten solche 
Angebote gerne wahrgenommen hätten. Insofern ist das Wissen 
der im Gesamtkontext des sozialen Wandels gesehen kleinen 
Gruppe der Care-Manager und die Ausrichtung ihrer Beratung 
mitentscheidend für den Erfolg aller angestrebten Änderungen. 

Freilich wäre auch denkbar, dass es in Japan einfach noch 
nicht genügend ehrenamtliche Initiativen gäbe, die die Care-
Manager empfehlen könnten. Doch gerade in diesem Bereich wird 
die gegenläufige Entwicklung der Pflegemärkte in Japan und 
Deutschland überaus offensichtlich. Generalisierend lässt sich 
feststellen, dass zwar in beiden Ländern rein private Anbieter, wie 
kaum anders zu erwarten, seit Einführung der Pflegeversicherung 
auf dem Markt auftreten. Im Bereich der NGOs ist es dagegen in 
Japan zu deutlichen verstärkten Aktivitäten gekommen, während 
in Deutschland die hier typischen Wohlfahrtsverbände zwangs-
läufig eine Marktorientierung vollziehen mussten.  

Wie insgesamt in der Bundesrepublik spielten und spielen die 
Wohlfahrtsverbände auch in Nürnberg eine zentrale Rolle bei der 
Altenpflege. Sowohl kirchlich gebundene, wie die Diakonie und 
die Caritas, als auch freie Wohlfahrtsverbände wie die Arbeiter-
wohlfahrt, haben in Nürnberg einen Schwerpunkt in der Altenar-
beit. Die Wohlfahrtsverbände haben nach der Einführung der 
Pflegeversicherung in Nürnberg ihre mit der Pflege betrauten 
Pflegeeinrichtungen und -dienste indes völlig auf eigene Füße 
stellen müssen, so sie nicht sowieso schon rechtlich unabhängig 
waren. Somit sind diese nun darauf angewiesen, zumindest kos-
tendeckend zu arbeiten, da sie sonst in letzter Konsequenz Kon-
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kurs anmelden müssten. Die Einrichtungen sind nach den ver-
schiedenen Modellen der Wohlfahrtsverbände in mittlere Unter-
nehmen bzw. Vereine aufgegliedert, die aber unter dem Dach des 
Wohlfahrtsverbandes zusammenfinden. War die Pflege schon vor 
Einführung der neuen Versicherung ein finanzieller Balanceakt, 
sind seit 1995 laut nahezu einheitlicher Aussage aller Interview-
partner in diesem Bereich die fiskalischen Probleme noch gewach-
sen, so dass es zu mehreren Umstrukturierungen und Zusammen-
legungen gekommen ist. Im Gegensatz zu Japan werden in die-
sem Aufgabenbereich auch wenige ehrenamtliche Helfer einge-
bunden, da die einzelnen Dienste professionelle Arbeit leisten 
müssen. Die vormals starke Position der Wohlfahrtsverbände ist 
durch den Pflegemarkt also geschwächt bzw. strukturell auf die 
eines Marktteilnehmers reduziert worden. Durch die gute Vernet-
zung der verschiedenen Angebote, das einheitliche Auftreten, ein 
nicht in erster Linie gewinnorientiertes Management und die 
Strukturen der Verbände im Hintergrund, konnten die einzelnen 
Anbieter der Wohlfahrtsverbände gleichwohl von Beginn der 
neuen Versicherung an eine privilegierte Marktposition einneh-
men und sind so gemeinsam mit dem NürnbergStift in Nürnberg 
weiterhin sehr dominant. Das Seniorenamt ermittelte, dass am 
Stichtag 31. Dezember 1998 nur rund 15% der ambulant betreuten 
Personen von privat-gewerblichen Diensten versorgt wurden 
(Stadt Nürnberg, Seniorenamt 2000). 

Während sich die Wohlfahrtsverbände also weiterhin stark 
engagieren, aber auf die Rolle eines Anbieters reduziert sind, führ-
te die Pflegeversicherung in Japan dazu, das 1998 geschaffene 
Vereinsrecht erst mit Leben zu erfüllen. Vereine, die in Deutsch-
land schon weit über hundert Jahre rechtlich abgesichert waren, 
haben erst seit diesem Zeitpunkt auch in Japan eine Rechtsstel-
lung. Schon vorher gab es zwar zahlreiche mit Vereinen vergleich-
bare Gruppen. Da diese jedoch keine eingetragenen Rechtsperso-
nen waren, ließen sich die internen Strukturen und alle damit zu-
sammenhängenden wirtschaftlichen Vorgänge nur schwer recht-
lich einheitlich erfassen. Vor allem der LDP-Abgeordnete Kumas-
hiro Akihiko (1998) setzte sich für eine neue Gesetzgebung nach 
amerikanischem Vorbild ein. In einer für die LDP typisch kon-
servativen Verengung der Sichtweise wurden allerdings die Be-
dingungen für die Eintragung als Non Profit Organization (Hi eiri 

dantai) sehr restriktiv gefasst und an einen für die japanische Ge-
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sellschaft direkt förderlichen Vereinszweck gebunden. Dahinter 
stand die Angst, linke Gruppierungen könnten Rechtsstatus oder 
private Hobbyzirkel einen Steuervorteil erlangen. Das Gesetz er-
möglicht nur die Anerkennung von Vereinen, die sich z.B. um die 
Wohlfahrt, Kultur oder die Sicherheit der Bürger bemühen, dabei 
aber nicht allein den Vorteil der Mitglieder verfolgen, sondern 
gewissermaßen einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen. In 
der allgemeinen Diskussion setzte sich die Bezeichnung Non Pro-
fit Organization (NPO) für Vereine durch, ein dem englischen 
NGO nachempfundener japanischer Neologismus. Die Abkür-
zung NPO wird in Japan jetzt allgemein gebraucht und erweckt 
dort als Anglizismus den Anschein, als wären Non Profit Organi-
zations eine direkte Übernahme westlicher Rechtskonstrukte, ob-
gleich international nur der Terminus NGO gebräuchlich ist und 
für NGOs und Vereine in den meisten Ländern wesentlich libera-
lere Regelungen gelten. 

Immerhin gab das neue Gesetz Gruppen die Möglichkeit, sich 
im Rahmen des Pflegeversicherungsgesetzes zu engagieren, in-
dem sie sich als NPOs in Rechtspersonen umwandelten. Schon bis 
1998 hatte es zahlreiche Gruppen ehrenamtlichen Engagements 
gegeben, allein in der Präfektur Fukuoka knapp 3.300 (Fukuoka-
ken kikaku 1998: 1). Die Präfektur Fukuoka befragte sämtliche 
Gruppen vor Einführung des neuen NPO-Gesetzes 1998 nach ih-
ren Zielen und ihrer Struktur.1 Rund ein Viertel dieser Gruppen 
gaben in der Umfrage an, sich vor allem um alte Menschen zu 
kümmern (24,5%). Andere Ziele folgten mit großem Abstand da-
hinter (ebd. 13). Allerdings hatten nur 6% der Gruppen, die die 
Förderung der Wohlfahrt als Hauptziel angegeben hatten, feste 
Mitarbeiter, so dass die meiste Arbeit ehrenamtlich verrichtet 
wurde. Nahezu keine Gruppe hatte vor Einführung des NPO-
Gesetzes den Status einer Rechtsperson erlangt, was bis dato auch 
nur in Form einer GmbH o.ä. möglich gewesen wäre (ebd. 46). 
Rund ein Viertel dieser Gruppen wollten sich aber sofort oder in 
näherer Zukunft als NPO registrieren lassen (ebd. 116). 

                                              

1 Über die Hälfte der Gruppen antworteten, so dass die Auswertung 
insgesamt 1.774 Datensätze umfasste und somit als hochrepräsenta-
tiv gelten kann. Allerdings erfolgte die Analyse der Daten wie so oft 
bei derartigen Projekten in Japan nach sozialwissenschaftlichen 
Standards leider sehr oberflächlich, so dass sich keine sonderlich 
weitreichenden theoretischen Schlüsse ziehen lassen.  
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Durch das neue Pflegeversicherungsgesetz wurde die Regist-
rierung als Non Profit Organization im Bereich der Altenpflege 
eine sehr attraktive Rechtsform. Die finanziellen und rechtlichen 
Hürden für eine Anerkennung als NPO sind wesentlich leichter 
zu überwinden als für andere Rechtsformen. Stammkapital ist 
nicht notwendig und bei der Abfassung einer Satzung kann man 
sich von zahlreichen Stellen der Stadt oder der Präfektur, die die 
Registrierung vornimmt, beraten lassen, da es im Interesse aller 
liegt, dass sich viele NPOs gründen, die sich in den Dienst der Ge-
sellschaft stellen wollen. Nur als Rechtsperson ist es Gruppen in-
des möglich, Gelder der Pflegeversicherung für Leistungen zu er-
halten. So liegt es sowohl für engagierte Bürger als auch für Star-
tupunternehmen auf dem Pflegemarkt nahe, sich als NPO zu kon-
stituieren. Startupunternehmen können dann zu einem späteren 
Zeitpunkt, wenn das Unternehmenskonzept erfolgreich war, an-
dere Rechtsformen anstreben, um gewinnorientiert weiterarbeiten 
zu können.  

Es haben sich nicht nur bestehende Gruppen ehrenamtlicher 
Bürger in NPOs umgewandelt, sondern seit 1998 und verstärkt 
seit 2001 vor allem auch zahlreiche neue Vereine gebildet, die nun 
in verschiedenster Form auf dem Pflegemarkt agieren. In den ers-
ten eineinhalb Jahren des neuen Vereinsrechts hatten bei der Prä-
fektur Fukuoka 104 NPOs einen Antrag auf Zulassung gestellt, 
von denen 71 sich in ihren Vereinszielen der Kategorie „Wohl-
fahrt“ zuordnen ließen.2 Die Präfektur Fukuoka lag damit in der 
Zahl der Anträge landesweit auf Platz sechs. Über siebenhundert 
Anträge wurden in Tôkyô gestellt, in der kleinen Präfektur Ao-
mori dagegen nur ungefähr 20. Die Präfektur Hyôgo lag aufgrund 
der Erfahrung des Erdbebens in Kôbe, der dortigen Hauptstadt, 
mit 105 Anträgen auf Platz fünf.  

Allerdings sind NPOs als Rechtsform nicht die einzige neue 
Lösung für die mit der Einführung der Pflegeversicherung ver-
bundenen Probleme. Während der Feldforschung war auffällig, 

                                              

2 Durch das restriktive japanische Vereinsrecht müssen NPOs zumin-
dest in einer von zwölf für Japan förderlichen Kategorie, z.B. Wohl-
fahrt, Kultur, Erziehung oder Sicherheit aktiv sein, um eine Zulas-
sung erhalten zu können. Wie dieser Vereinszweck erreicht wird 
und wie groß die Zielgruppe des Vereins ist, ist weniger streng ge-
regelt. Trotzdem kann eine Präfektur nach Ermessen auch hier eine 
Zulassung verweigern. 
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dass die Stärkung des so genannte sâdo sekkutâ, ein Anglizismus 
für third sector, als wichtiger Lösungsansatz genannt wurde. Mit 
dem third sector ist nicht der Dienstleistungssektor angesprochen, 
nach klassischer Nomenklatur auf Deutsch der dritte Sektor, son-
dern es handelt sich bei Unternehmen des third sectors um privat-
öffentliche Anbieter von Pflegeleistungen. Privatkapital wird 
durch öffentliches Kapital gestützt, um einen öffentlichen Bedarf 
dort zu decken, wo sich reine Privatinvestionen nicht lohnen wür-
den oder wo öffentliche Geldgeber gezielte Investitonen auslösen 
wollen. Für die privaten Geldgeber ergibt sich so ein leichterer 
Zugang zu Kapital, der aber mit deutlichen Restriktionen ver-
knüpft ist. Nur der Privatanteil darf Gewinne erwirtschaften, so 
dass durch Verordnungen sehr genau festgelegt ist, welche Kosten 
verrechnet werden können, wenn dies nicht schon durch die Re-
gelungen der Pflegeversicherung selbst festgelegt ist. Gerade in 
den ländlichen Regionen, die mit einem hohen Altenanteil auf lo-
kale Pflegedienste angewiesen, aber für private Initiativen auf-
grund der Kostenstruktur unattraktiv sind, war die Gründung 
von third sector-Unternehmen neben der Stärkung des ehrenamtli-
chen Engagements eine weitere Möglichkeit, den Erfordernissen 
der Pflegeversicherung gerecht zu werden. 

 
Auch aus den Ergebnissen der Feldforschung ergibt sich der 
Schluss, dass im Gegensatz zur Lage in Nürnberg, wo die Wohl-
fahrtsverbände zwar immer eine zentrale Rolle einnehmen, aber 
an Bedeutung verloren haben, in Fukuoka das Vereinsrecht und 
die Pflegeversicherung Hand in Hand gehen. Allerdings muss bei 
dieser gegenläufigen Bewegung bedacht werden, dass Wohl-
fahrtsverbände und NPOs von einem sehr unterschiedlichen Aus-
gangsniveau her kommen. Trotz des Auf- bzw. Abwärtstrends in 
Japan und Deutschland sind die Wohlfahrtsverbände in einer weit 
marktbeherrschenderen Situation als die NPOs und aufgrund ih-
rer langen Geschichte auch weitaus tiefer in der Gesellschaft ver-
ankert. Letztendlich haben die NPOs seit Einführung der Pflege-
versicherung auf dem Pflegemarkt nur eine marginale Stellung 
einnehmen können, während ohne die Aktivitäten der Wohl-
fahrtsverbände und ihren an den Markt angeschlossenen Pflege-
einrichtungen und -dienste Pflege in Deutschland überhaupt nicht 
denkbar wäre. Zudem ist der Charakter der NPOs, die in Mikro-
strukturen agieren, ein anderer als der der Wohlfahrtsverbände, 
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der diese gesellschaftliche Verankerung widerspiegelt. Dagegen 
ist die Entwicklung des third sectors als vermittelnder Bereich zwi-
schen öffentlichem und privatem Engagement noch nicht völlig 
abzusehen. Die starken Auflagen, die für die privaten Anleger 
wegen der öffentlichen Investitionen mit diesem Modell verbun-
den sind, rücken die third sector-Unternehmen derzeit in Rich-
tung öffentlicher Anbieter mit privat getragenem Risiko. Deshalb 
ist es letztlich doch eher unwahrscheinlich, dass Unternehmen des 
third sector irgendwann einmal die Rolle von Wohlfahrtsverbän-
den in Japan übernehmen könnten.  

Blickt man auf die Orte der Pflege, wird noch einmal deutlich, 
welche weiterreichenden Konsequenzen sich trotz aller Einschrän-
kungen aus der Verknüpfung zwischen Vereinsrecht und Pflege-
versicherung in Japan ergeben. Weit mehr als ihre tatsächliche 
Marktstellung ist es die allgemeine Wahrnehmung und die dis-
kursive Verarbeitung ihrer Rolle und Aktivitäten, die die NPOs 
ins Zentrum sich neu formierender Gesellschaftsstrukturen rückt. 
Gleichzeitig wird auch deutlich, wie die diskursive Rolle der 
NPOs auch den third sector beeinflusst und die öffentliche Hand 
dazu bringt, ähnliche Projekte in Angriff zu nehmen. 

 
 
Orte der  Pf lege durch Anbieter   
 
Im Bezug auf Pflegeeinrichtungen scheint es zwar Unterschiede 
zwischen Japan und Deutschland zu geben, die kulturell und 
strukturell bedingt sind, jedoch zunächst kaum solche, die durch 
das Innovationspotential der Pflegeversicherung bedingt wären. 
In beiden Ländern gibt es große Pflegeheime ebenso wie kleine 
Tagespflegestätten, unpersönlich wirkende gleichwohl sehr pro-
fessionell geführte Einrichtungen neben kleineren, „gemütliche-
ren“ Formen der Pflege. Durch den Pflegemarkt ist es in beiden 
Ländern für Pflegende und deren Angehörige möglich geworden, 
zwischen verschiedensten Formen der institutionellen Pflege zu 
wählen, wenn die angestrebte häusliche Pflege nicht mehr im Be-
reich des Möglichen liegen sollte.  

Trotz der relativen Vergleichbarkeit gibt es doch auch einen 
zentralen Unterschied, der vor allem im Falle kleinerer Institutio-
nen sichtbar wird. In Japan stehen die Pflegebedürftigen bei der 
Errichtung solcher Pflegestätten nicht mehr allein im Mittelpunkt. 
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Vielmehr wird stark darauf geachtet, im Sinne des machizukuri, al-
so der Entwicklung eines Stadtteils, einen intensiven Kontakt zwi-
schen der Pflegeeinrichtung und der Nachbarschaft herzustellen. 
Dadurch sollen nicht nur die Pflegebedürftigen in ihrer gewohn-
ten Umgebung möglichst integriert bleiben, sondern sie sollen 
dem Umfeld nicht verloren gehen. Durch ihre Sichtbarkeit und ihr 
Mitwirken am sozialen Leben des Stadtteils bleibt diesem eine 
demographische Mehrdimensionalität erhalten. Mit anderen Wor-
ten: In Deutschland scheint es, dass innovative Einrichtungen von 
Gerontologen, Alter(n)ssoziologen und anderen Fachleuten in ers-
ter Linie gemäß den Bedürfnissen der alten Menschen geplant und 
gebaut werden. Bei den zahlreichen Stadtteilinitiativen, die in Ja-
pan in den letzten Jahren entstanden sind, steht dieser Aspekt 
zwar auch im Mittelpunkt, wird aber durch eine umgekehrte 
Denkrichtung dominiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass 
das Alter zum Besten aller anderen Bewohner des Stadtteils nicht 
ausgeblendet werden darf, sondern aktiver Bestandteil des Le-
bensumfeldes bleiben muss. Wie machizukuri und Altenarbeit sich 
ergänzen, soll an einem exponierten Beispiel aus Fukuoka, das al-
lerdings in der Öffentlichkeit sehr intensiv rezipiert wurde und zu 
vielen Nachahmermodellen angeregt hat, vorgestellt werden. 

In der Nähe des Baseballstadions von Fukuoka befindet sich in 
einem von kleineren Apartmentblocks und Einfamilienhäusern 
dominierten Stadtviertel eine Einrichtung zur Pflege alter Men-
schen, die durch ihre Aktivitäten Vorbildcharakter für die Stadt, 
die Präfektur und durch das Medieninteresse in gewissem Maße 
sogar für ganz Japan hat. Der Takurôsho [Heim alter Menschen] 
Yoriai (Abb. 6) ist in einem ehemaligen Wohnhaus untergebracht, 
dem man an seiner Holzbauweise und dem Grundriss ansieht, 
dass es schon einige Jahrzehnte an diesem Platz steht. Geführt 
wird der Takurôsho von einer engagierten Gruppe von Altenpfle-
gerinnen und -pflegern, die als NPO registriert ist. Doch gibt es 
den Takurôsho, wenn auch nicht genau in der aktuellen Form, 
schon über zehn Jahre. Am Anfang stand die Frustration von Frau 
Shimamura, damals Altenpflegerin in einem größeren Heim, mit 
ihrer Arbeitsstätte und die Initiative eines buddhistischen Pries-
ters im Stadtteil, der sich für die Alten in seinem Stadtteil einset-
zen wollte. So entstand das Angebot, Demenzkranke tagsüber im 
buddhistischen Tempel des Stadtteils zu betreuen und durch die 
Entlastung während des Tages ihren Angehörigen die Möglichkeit 
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zu geben, ihre Eltern oder Schwiegereltern weiterhin häuslich zu 
pflegen. Der Tempel konnte aber nur eine Übergangslösung sein. 
Der Gesundheitszustand der Alten in der Gruppe verschlechterte 
sich mit der Zeit naturgemäß, so dass die Räumlichkeiten nicht 
mehr den Bedürfnissen entsprachen. Gleichzeitig stieß das Ange-
bot auf so viel Interesse, dass der Platz auch nicht mehr reichte. So 
versuchte man, eine feste Tagesstätte zu errichten. Durch eine 
Spende stand bald das alte Haus neben dem Tempel zur Verfü-
gung, das aber den Vorstellungen der Takurôshogruppe gerade in 
seinem älteren Bauzustand sehr gut entsprach. Denn so war es 
durch sanfte bauliche Eingriffe möglich, den Demenzkranken ein 
gewohntes häusliches Umfeld zu bieten und gleichzeitig eine pro-
fessionelle Pflege zu gewährleisten. Im Gegensatz zum Aufenthalt 
in modernen Pflegeheimen erinnerte in dem alten Haus vieles an 
das eigene Zuhause der Demenzkranken und erleichterte so die 
Orientierung, die Demenzkranke beim Wechsel in eine unbe-
kannte Umgebung häufig verlieren. Außerdem wurde es möglich, 
den Alten einen schrittweisen Übergang in den Takurôsho zu er-
möglichen. Die Idee dahinter ist, dass sich die Alten in einem frü-
hen Stadium ihrer Krankheit langsam an die Umgebung des Ta-
kurôsho gewöhnen aber noch zuhause übernachten und dort von 
ihren Angehörigen gepflegt werden. Wird die Demenz schlimmer 
und die Belastung der Angehörigen damit höher, können die Al-
ten einmal oder zweimal die Woche im Takurôsho übernachten. 
Schließlich kann der Takurôsho auch die volle Pflege übernehmen 
und die Alten auch beim Sterben begleiten, also die Funktionen 
eines Hospizes ausüben. Damit verbleiben die alten Menschen in 
ihrem gewohnten Stadtviertel und so lange wie möglich auch in 
ihrer Familie, können sich aber auch in die Umgebung des Taku-
rôsho einleben. Indem sie nicht aus gewohnten familiären und 
nachbarschaftlichen Netzwerken herausgerissen werden, ist es 
wesentlich einfacher, die Pflege aktivierend zu gestalten und an 
bestehende Kontakte der alten Menschen anzuknüpfen. Z.B. kön-
nen die Alten weiterhin in der nahe gelegenen Ladenstraße Ein-
käufe tätigen und somit bei ihren gewohnten Händlern ein Stück 
normales Leben weiterführen.  
 
Insgesamt übernachten im Takurôsho wechselnd ungefähr drei 
bis sechs Alte. Die Zahl schwankt je nach Bedarf und auch je nach 
Nacht, da ja einige der Demenzkranken nur ein bis zwei Nächte 
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im Takurôsho verbringen. Weil es sich um ein altes japanisches 
Haus handelt, ist es relativ unproblematisch Schlafplätze zur Ver-
fügung zu stellen. Die Tagesräume werden gereinigt und auf die 
Reisstrohmatten werden wie in den Privathäusern Futonmatrazen 
ausgerollt. Für schwerstpflegebedürftige Fälle gibt es zwei eigene 
Zimmer, alle anderen schlafen gemeinsam in den größeren Räu-
men. Tagsüber werden um die 15 bis 20 Demenzkranke betreut, so 
dass insgesamt im Verlauf eines Monats ungefähr 30 bis 40 Alte 
regelmäßig in den Takurôsho kommen. 

 
Durch die Anwesenheit der alten Menschen des Stadtteils wird es 
erheblich leichter, die Bürger zur aktiven Mitgestaltung zu ani-
mieren und vermittelt über die Anlaufstelle Takurôsho auch das 
machizukuri – die Gestaltung des eigenen Stadtviertels – voranzu-
treiben. Im Takurôsho sind Bewohner des Stadtviertels auf mehr-
fache Weise eingebunden. Zunächst agieren sie wie bereits ange-
deutet selbstverständlich als normales Gegenüber für tagtägliche 
Begegnungen und Interaktionen. Im Takurôsho sind aber auch je-
den Tag ehrenamtliche Mitarbeiter in das Geschehen eingebun-
den. Das Mittagessen wird im Wesentlichen von Hausfrauen des 
Stadtviertels gekocht. Die Helfenden wechseln sich ab oder kön-
nen auch relativ spontan hinzustoßen ohne eine dauerhafte Ver-
pflichtung zu übernehmen. Bei zu wenig festen Helfern wird die 
Volunteer-Abteilung der shakyô kontaktiert, die dann über ihre 

 

 

Abb. 6: Der Takurôsho Yoriai in Fukuoka 
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Datei weitere potentielle ehrenamtliche Mitarbeiter ansprechen 
und vorbeischicken kann. Indem das Essen nicht von einer profes-
sionellen (Groß-)Küche sondern von Hausfrauen gekocht wird, 
werden die Demenzkranken auch im Hinblick auf ihre Nahrung 
nicht mit allzu ungewohnten Angeboten konfrontiert.  

Eine weitere typische Aktionsform des Takurôsho sind die re-
gelmäßigen Stadtteilbasare, die in etwa den Basaren für wohltä-
tige Zwecke hierzulande entsprechen. Die Bürger des Stadtteils 
werden durch die Verteilung von Handzetteln, Ankündigungen 
bei Veranstaltungen und das Aushängen von Plakaten gebeten, 
Dinge, die sie nicht mehr benötigen, dem Takurôsho zum Verkauf 
zu überlassen und des Weiteren, beim Verkauf am Wochenende 
zu helfen. Das so eingenommene Geld wird vor allem für Repara-
turen und bauliche Veränderungen am Haus eingesetzt, die wie-
derum so weit wie möglich mit ehrenamtlicher Hilfe realisiert 
werden. Der Umbau von Zimmern für intensive Langzeitpflege 
und Pflege bis zum Tod wurde auf diese Weise organisiert. 

Der Takurôsho, gegründet 1991, hat inzwischen einen direkten 
Ableger bekommen, der in einem anderen Stadtteil in Koopera-
tion mit den dortigen Bewohnern ebenfalls ein Haus zur Verfü-
gung gestellt bekam und nun auf ganz ähnliche Weise versucht, 
Demenzkranke nicht aus der Sphäre der Nachbarschaft abzuschie-
ben, sondern weiterhin integriert zu halten. Zudem sind im letz-
ten Jahrzehnt zahlreiche ähnliche Einrichtungen in ganz Japan 
entstanden, so dass das Takurôsho-Network inzwischen ganz Ja-
pan umfasst.3 In der Präfektur Fukuoka gab es Ende 2004 22 Ein-
richtungen, die sich dem Netzwerk angeschlossen hatten. Weitere 
Gründungen waren geplant, wie überhaupt ein großes Interesse 
für die Takurôsho-Idee bestand. Beinahe täglich besuchten und 
besuchen Gruppen und Einzelpersonen den Takurôsho Fukuoka, 
um sich über diese Einrichtung zu informieren und für eigene 
Pläne inspirieren zu lassen.  

Interessant ist die Takurôsho-Bewegung nicht nur wegen ihres 
doppelten Engagements für den Stadtteil und die Altenarbeit, 
sondern noch aus einem weiteren Grund. Durch die starke Fokus-
sierung auf das direkte Umfeld und den Versuch, nachbar-

                                              

3 Genauere Informationen zum Takurôsho-Netzwerk finden sich auf 
der Homepage http://www.clc-japan.com/takurousyo_net/ (Ab-
frage 21. November 2005). 
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schaftliche Netzwerke zu aktivieren sowie zur Mitarbeit zu bewe-
gen, ist innerhalb der Bewegung der Blick auf westliche Vorbilder 
nicht so deutlich ausgeprägt wie in der japanischen Wohlfahrtspo-
litik allgemein. Während Wohlfahrtspolitiker sich stark auf skan-
dinavische, deutsche oder andere westliche Modelle hin orientie-
ren, hat das Takurôsho-Netzwerk den expliziten Anspruch als 
Grassrootsbewegung auf die lokalen Bedürfnisse zu reagieren 
und damit eine informelle Form der Solidarität zu schaffen. Damit 
wird allerdings der Bezug auf übersetzte fremde Modelle nicht 
völlig unterbunden. Das Takurôsho-Netzwerk wird in Diskussio-
nen und durch neue Verordnungen oder Gesetze immer wieder 
mit internationalen Standards konfrontiert und gezwungen, Stel-
lung zu beziehen. Trotzdem fällt auf, dass innerhalb des Netz-
werkes Skandinavien nicht die unhinterfragte Messlatte für alle 
Aktivitäten ist, wie das in anderen Kreisen häufig der Fall zu sein 
scheint. 

Die Takurôsho-Bewegung hat zwar einen starken lokalen Be-
zug, doch sie hat selbstverständlich das machizukuri nicht erfun-
den und ist daher bei weitem nicht der einzige Anbieter auf dem 
Pflegemarkt, der versucht, nachbarschaftliche Strukturen zu nut-
zen und zu stärken. Durch die breite Medienaufmerksamkeit hat 
die Bewegung allerdings eine Vorreiterrolle. Besonders Einrich-
tungen für Demenzkranke fallen in die Kategorie der Heime, die 
nachbarschaftlich arbeiten. Aber auch das im vierten Kapitel be-
reits beschriebene Alters- und Pflegeheim, das in den 1950er Jah-
ren errichtet wurde, wurde 2000/01 grundlegend umgebaut. Pro-
jektleiter war ein ehemaliger Hotelmanager, der gemeinsam mit 
der Stadtbezirksverwaltung begonnen hatte, ein neues Konzept 
für das langsam etwas heruntergekommene Heim zu entwickeln, 
das eigentlich schon aufgelöst werden sollte. Eine Motivation für 
seine große und durchaus riskante Investition, bei der das Heim 
abgerissen und ein komplett neues Zentrum für Alte und Pflege-
bedürftige errichtet wurde, war seine Herkunft aus dem Stadtvier-
tel (Interview Herr F.). 
 
„Ich habe eigentlich wo ganz anders in einem Hotel gearbeitet, hab mir 
dann frei genommen und bin hierher gekommen und hab mit den 
Heimbewohnern geredet. Als ich mit den Leuten hier zu Hause geredet 
hatte, war mir klar, dass wir das Heim erhalten mussten.“ 
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Die neue Einrichtung wird weniger dem Takurôsho-Modell ent-
sprechen, das im Interview gleichwohl explizit als Vorbild ange-
sprochen wurde. Vielmehr verbinden sich durch den persönlichen 
Hintergrund des Projektleiters Stadtteilarbeit mit Fachwissen aus 
dem Hotelbereich, so dass ein relativ luxuriöses und durchdachtes 
Konzept entsteht. Interessant ist dabei die Auffassung von Herrn 
F., dass dieses Altenheim eigentlich das „ideale machizukuri“ sei. 
Bei seiner Errichtung lag es am Rande Fukuokas im Grünen, also 
eigentlich eher ungünstig. Den damaligen Vorstellungen entspre-
chend sollten die Alten einen ruhigen Lebensabend am Stadtrand 
verbringen, wurden damit aber aus ihren sozialen Bindungen he-
rausgerissen und gewissermaßen abgeschoben. Durch das stetige 
Wachstum Fukuokas befindet sich das Altenheim aber längst 
nicht mehr am Stadtrand, sondern liegt zentral in einem Außen-
stadtteil. Trotzdem ist das Areal des Heims umgeben von Grün, 
weil es an einen naturgeschützten Park angrenzt. Der Stadtteil 
wächst organisch um das Altenheim herum, das somit gleichzeitig 
im Mittelpunkt und doch durch die Planung begünstigt ruhig 
liegt und nun die Menschen aus dem Stadtteil betreuen und auf-
nehmen kann.  

Die Rechtsform des Heims ist mit dem Abriss und der Neuer-
richtung die eines third sector-Unternehmens. Der Projektleiter 
und andere Geldgeber konnten den Stadtteil überzeugen, dass das 
Heim in veränderter Form erhalten werden müsse und dem ma-

chizukuri diene, so dass sie öffentliche Zuschüsse der Präfektur 
und der Stadt erhielten. Damit möchte der Projektleiter die Finan-
zierung des Projekts auf sicheren Boden stellen, denn Aktionen 
wie Basare oder Spendensammlungen kämen für ihn nicht in Fra-
ge. Nur auf Basis einer gesicherten Finanzierung sei es möglich, 
die Mitarbeiter überdurchschnittlich zu bezahlen, dadurch zu mo-
tivieren und einen guten Service anzubieten. Der ehemalige Hote-
lier hat damit dann doch eine andere Vorstellung von machizukuri 
als der Takurôsho, für den Basare nicht nur der Geldbeschaffung 
dienen. 

 
Auch in Nürnberg gibt es Pflegeeinrichtungen, die sich um eine 
gute Einbindung in ihr Stadtviertel bemühen. Doch offensichtlich 
ist in solchen Fällen die Denkrichtung einseitiger als in Japan. Der 
nachbarschaftliche Kontakt soll weniger um des Stadtviertels ins-
gesamt willen gepflegt werden, sondern um für die Alten des 
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Viertels den Lebensstandard möglichst aufrecht zu erhalten. Ein 
äußerst extremes aber vielleicht noch nicht einmal untypisches 
Beispiel für die Probleme, die sich aus der einseitigen Integration 
ergeben, kam bei einem Interview im Norden Nürnbergs zur 
Sprache. Dort gibt es eine Tagespflegeeinrichtung, die sich speziell 
um Demenzkranke kümmert. Die Tagesstätte ist der Caritas ange-
schlossen. Den steigenden Zahlen Demenzkranker entsprechend 
hat sich die Einrichtung bemüht, ihr Angebot auszuweiten und 
dazu auch die Räumlichkeiten auszubauen. Dazu wäre aber aus 
baurechtlichen Gründen die Zustimmung mehrerer Nachbarn 
notwendig gewesen. Die Nachbarn haben diese Zustimmung 
verweigert, sich gegenüber Mitarbeitern der Einrichtung jedoch 
nicht auf direkte Einschränkungen für sie selbst berufen, die 
durch den Neubau entstehen würden. Das marginale Überschrei-
ten einer Baulinie, der rechtliche Grund für die Einwilligung der 
Nachbarn spielte keine Rolle. Vielmehr argumentierten die Nach-
barn, dass der Anbau dazu dienen würde, noch mehr Demenz-
kranke pflegen zu können und ihre Lebensqualität dadurch noch 
weiter gesenkt würde. Die Pflegebedürftigen wurden und werden 
also in erster Linie als irritierende Störung wahrgenommen; ein 
Bezug zum eigenen Leben oder der eigenen Zukunft wird nicht 
hergestellt. Das mag völlig ignorant erscheinen, zeigt aber darüber 
hinaus, dass eine Verknüpfung zwischen den Problemen der Pfle-
ge und zivilgesellschaftlichen Mikrostrukturen in Nürnberg nicht 
so leicht und vor allem selbstverständlich ist, wie derzeit in Fuku-
oka. Dort berichtete zwar auch Herr F. im Interview von solchen 
Ängsten von Anwohnern entsprechender Pflegeeinrichtungen für 
Demente. Diese „alte Denkweise“ spiele aber heutzutage keine 
Rolle mehr. Selbstverständlich gibt es auch in Nürnberg das eine 
oder andere Beispiel für Pflegeeinrichtungen, die in besserem 
Kontakt zur Umgebung stehen. Doch wird dies nicht durch kon-
krete Netzwerkaktivitäten befördert, wie es in Fukuoka häufiger 
der Fall ist.  

 
Die Famil ie a ls  Ort  der  Pf lege 
 
Das eigentliche Ziel der gesetzlichen Pflegeversicherung sowohl 
in Deutschland als auch in Japan war es jedoch nicht, bestimmte 
Formen der institutionalisierten Pflege oder neue Orte institutio-
nalisierter Pflege zu schaffen. Hinter der Einführung der gesetzli-
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chen Pflegeversicherung stand vielmehr in beiden Ländern die 
Absicht, die ambulante Pflege zu stärken. Damit eng verbunden 
sind aber die Vorstellungen von „Familie“ und welche Aufgaben 
man dieser Institution zuschreibt. Durch die bereits dargestellten 
historischen Verläufe liegt es auf der Hand, dass in diesem Punkt 
zwischen Deutschland und Japan eine nicht zu vernachlässigende 
Differenz besteht. Wir können diese Differenz im Verhältnis zwi-
schen Familie und Gesellschaft in Deutschland und Japan hier 
nicht in Einzelheiten darlegen und beschränken uns daher auf die 
Punkte, die im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Alte-
rung stehen.  

Abgesehen von den vielfältigen familiären Wirklichkeiten be-
steht wohl kaum ein Zweifel, dass in den beiden Gesellschaften 
vor allem die normative Vorstellung der Familie eine entschei-
dende Rolle beim Umgang mit alternden Familienangehörigen 
spielt. Nach dieser Vorstellung besteht sowohl in Deutschland als 
auch in Japan durchaus die Bestrebung, die Angehörigen im fami-
liären Rahmen zu pflegen, wenn sie pflegebedürftig werden. Dass 
dabei gegenseitige Verpflichtung und Liebe die Motivations-
grundlagen darstellen, steht außer Zweifel, was auch im Verlauf 
der Feldforschung in Fukuoka und Nürnberg in verschiedenen 
Gesprächen und Beobachtungen immer wieder deutlich wurde. 
Bei den Gesprächen mit Angehörigen der Pflegebedürftigen in 
den Pflegeheimen war immer wieder zu hören, wie schwer es 
fällt, die eigenen Eltern in Pflegeheime zu bringen, selbst wenn die 
Pflege zu Hause eigentlich längst über die eigenen Kräfte hinaus-
geht.  

 Doch hinter dieser auffälligen Analogie in Deutschland und 
Japan stehen sehr unterschiedliche soziale Zusammenhänge. Wie 
wir bereits gesehen haben, begann der Ablösungsprozess der Für-
sorgeaufgaben von der Familie in Deutschland bereits in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts, während er in Japan erst jetzt ein-
zusetzen scheint. Diese Differenz in den historischen Verläufen 
bringt Konsequenzen mit sich, die die heutige Realität in den bei-
den Gesellschaften entscheidend mitprägen. 

 
Es ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, dass die folgende Fra-
ge eine wichtige Rolle beim Aufbau des deutschen Sozialversiche-
rungssystems in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gespielt 
hat: Wie können die Individuen in Notfällen aufgefangen werden, 
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wenn Familien dieser Aufgabe nicht mehr nachkommen können. 
Durch die Idee des Sozialstaates wird diese Aufgabe sukzessiv 
vom Staat übernommen und die Sicherung des individuellen Le-
bens wird zugleich von dem anfänglich beschränkten Bereich der 
Notfälle auf andere Bereiche des Lebens der Normalbürger aus-
gebreitet.  

So entstanden soziale Institutionen wie die der Wohlfahrts-
verbände, die als „Wohlfahrtsfamilie“ (Castel 2000: 34) die verlo-
renen und prekär gewordenen primären Sozialbeziehungen er-
setzten. Man kann hier von einer Institutionalisierung der Fürsor-
ge sprechen, mit der die Risiken der individuellen Lebensverläufe 
zunehmend minimiert werden konnten. Dies bedeutet zugleich 
eine Entlastung der Familie von den Fürsorgeaufgaben. Im Grund 
macht erst dieser Prozess das Ideal der bürgerlichen Familie für 
die Mehrheit der Bevölkerung realisierbar, in dem die Pflege der 
alternden Eltern oder die finanzielle Unterstützung der verarmten 
Verwandten nicht vorkommen. Die strikte Trennung zwischen 
Öffentlichkeit und Privatheit ermöglicht, die Familie als Ort der 
gegenseitigen Liebe zu etablieren. Grundlage der gegenseitigen 
Beziehungen innerhalb der Familie ist demnach die Emotionalität, 
die von jeglichen wohlfahrtspolitischen Aufgaben (außer der Kin-
dererziehung) befreit ist. So erhält die Familie einen Sonderstatus 
unter den verschiedenen Institutionen der bürgerlichen Gesell-
schaft und nimmt einen beinahe heiligen Charakter an. Dies er-
klärt die starke emotionale Bindung unter den Familienangehöri-
gen (vor allem zwischen den Ehepartnern und zwischen den El-
tern und den leiblichen Kindern), die die Grundlagen der ambu-
lanten Pflege bildet. Vor diesem Hintergrund setzt man in 
Deutschland auf eine Mischung aus unterstützender Versicherung 
und den Pflegemarkt als kompensatorische Elemente. Durch die 
Wahlmöglichkeit zwischen Sach- und Geldleistungen wird dabei 
der Unterschied zwischen Markt- und Familienleistung partiell 
symbolisch aufgehoben, denn im Moment der Pflege durch An-
gehörige werden diese durch Entlohnung und Sozialversicherung 
genau so wie Marktanbieter behandelt. Das revolutionäre Mo-
ment der deutschen Pflegeversicherung liegt sicherlich darin, dass 
das Kennzeichen des Marktes, der repräsentativ für die Öffent-
lichkeit steht, nun in die „heilige“ Familie hineingetragen wird. 
Auf der anderen Seite zeigen die Ergebnisse unserer quantitativen 
Umfrage, dass Marktanbieter von pflegenden Angehörigen nicht 



ALTERNDE GESELLSCHAFTEN IM VERGLEICH 

 148

als reine Dienstleister verstanden werden. Wichtiger als der Preis 
oder gar die Qualität der Pflege ist für die befragten Angehörigen 
die gute Kommunikation mit ihrem Pflegedienst. Bedeutsam ist 
weniger die objektiv erbrachte Pflegeleistung, die das zentrale Kri-
terium wäre, wenn es sich bei der Pflege um eine rein ökonomi-
sche Beziehung zwischen Angehörigen, Pflegebedürftigen und 
Pflegedienst handeln würde. Wichtig ist vielmehr, dass der Bin-
nenraum der Familie durch eine gelungene Kommunikation auf-
geschlossen und erweiterbar wird. Die Pflegedienste können in 
diesem Fall gerade durch Gespräche und ein Eingehen auf die 
Probleme der pflegenden Angehörigen auf einer ganz anderen 
Ebene als die tatsächliche Pflege für Entlastung sorgen, indem die 
potentiell kommunikationsarme Situation der intensiven Pflege 
bereichert wird. Darüber hinaus zeigt dieser Befund, dass Familie 
als Ort der Pflege tendenziell zu einer Mischzone wird, in der ei-
nerseits eine Marktbeziehung in die Familie eindringt, anderer-
seits aber die Dienstleistungsbeziehung emotionalisiert wird. 

Eine typische Ausweichstrategie pflegender Angehöriger ge-
genüber den Regelungen der gesetzlichen Pflegeversicherung bes-
tätigt diesen Befund. Es werden dann anstelle von Sachleistungen 
Geldleistungen in Anspruch genommen, ohne selbst die Pflege zu 
übernehmen. Stattdessen werden professionelle Pflegerinnen mit 
Migrationshintergrund eingestellt. Sie sind billiger und zudem 
keine Hilfe mehr von außen, die eigene Maßstäbe und Vorstellun-
gen in den familiären Ort der Pflege hineintragen würde. Viel-
mehr ähneln solche Pflegerinnen klassischen bürgerlichen Dienst-
angestellten, die dann „innerhalb“ der Familie Lohnarbeit nach-
gehen. Somit kann das Ideal der bürgerlichen Familie aufrechter-
halten werden.  

Die Umsetzung der drei durch die gesetzliche Pflegeversiche-
rung angebotenen Möglichkeiten, häusliche Pflege zu leisten, 
nämlich durch Familienangehörige unter Bezug von Geldleistun-
gen, durch professionelle Pflegedienste mit Sachleistungen oder 
bei Geldleistungen durch Anstellung einer Hilfskraft, oft mit 
Migrationshintergrund, verweist auf die heutige Situation, in der 
zwar das bürgerliche Familienideal durch und durch eine wich-
tige Rolle spielt, jedoch auf unterschiedliche Art und Weise durch 
die Praxis der Pflegeversicherung durchbrochen wird. Auf der ei-
nen Seite wird der romantisch-intime Familienraum als Ort der 
Pflege aufgebrochen. Denn die Pflege kann nicht mehr romanti-
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schen Beziehungsidealen innerhalb der Familie entsprechen, 
wenn sie von Familienangehörigen auf den Grundlagen des 
Marktprinzips ver- und behandelt wird. Auf der anderen Seite ist 
die Marktbeziehung in der Pflegesituation keineswegs unverein-
bar mit emotionalen Familienvorstellungen. Eine gute Kommuni-
kation mit dem Pflegedienst oder die eigenständige Wahl einer 
Pflegeangestellten deuten in Richtung semifamiliäre Lösungen. 
Vielleicht sind hier neue Ansätze zur Bildung eines neuen Typus 
der „Wohlfahrtsfamilie“ zu sehen. Wenn es auch noch verfrüht ist, 
eine Prognose zu erstellen, deutet diese Veränderung auf eine 
mögliche Bildung einer neuen Art der Solidarbeziehung hin, zu-
mal diese Beziehung offensichtlich durch die Einbeziehung der 
Migrantinnen aus verschiedenen Gegenden der Welt eine emotio-
nale Bindung zwischen kulturell „Fremden“ beinhaltet. 

 
In Japan wurde ein anderer Weg beschritten. Dies hängt vor allem 
mit der vorhandenen Idealvorstellung einer Familie zusammen. 
Wie wir bereits gesehen haben, bedeutete die Modernisierung im 
japanischen Kontext keineswegs die Übernahme der familiären 
Fürsorgefunktionen durch den Staat. Die sozialpolitischen Aufga-
ben wurden lange Zeit von Familien im Sinne des ie und Privatun-
ternehmen übernommen, so dass die Sozialausgaben der japani-
schen Regierung stets sehr niedrig blieben. Vor allem wurde so 
keine klare Trennung zwischen den funktionalen und emotiona-
len Zusammenhängen vollzogen, was auch zu einer anderen In-
terpretation des Verhältnisses zwischen Öffentlichkeit und Pri-
vatheit in Abgrenzung zu Europa führte. Dies drückt vor allem 
die nationalistische Ideologie aus, die die Nation als eine große 
Familie konzipierte. Hier wird durch die metaphorische Über-
tragung der patrilinealen blutsverwandtschaftlichen Genealogie 
auf die gesamte Bevölkerung das Gefühl der Gemeinschafts-
zugehörigkeit geschaffen, wobei die wohlfahrtspolitische Funkti-
onsverteilung genau definiert wurde. Die Verantwortung der in-
dividuellen Fürsorge wurde dem jeweiligen Hausvorstand eines 
Hauses (ie) übertragen, der sowohl finanziell als auch moralisch 
die Sorge für alle Familienmitglieder tragen musste. Sicherlich 
wurde diese Familienvorstellung in der Nachkriegsgesellschaft 
rechtlich abgeschafft. Doch sie bildete die Grundlage der Inter-
pretation der Situation zur Neukonzeptualisierung der Familie, 
was auf mehreren Ebenen geschah. 1) Das westliche bürgerliche 
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Familienideal nordamerikanischer Prägung wurde so interpre-
tiert, dass daraus ein Familienideal mit strikter geschlechtlicher 
Arbeitsteilung mit patrilinearer Prägung entstand. Ein homogenes 
Familienideal verbreitete sich, dem zufolge der älteste Sohn die 
Rolle des Hausvorstandes übernahm, während seine Ehefrau für 
seine Eltern sorgen musste. Nach diesem Ideal heiratete eine Frau 
in die Familie des Ehemannes ein und wurde die Angehörige sei-
nes Hauses, woraus sich die Verpflichtung gegenüber ihren 
Schwiegereltern ergab. 2) Die Ideologie des Familienstaates der 
Vorkriegszeit erleichterte die metaphorische Übertragung des 
Familienkonzeptes auf andere soziale Einheiten. So wurde die als 
Japan eigen angesehene Betriebsführung als familienähnlich in-
terpretiert.4 3) Dies bewirkte, dass eine dichotomische Gegenüber-
stellung der öffentlichen und privaten Sphären wie in den westeu-
ropäischen Gesellschaften unterblieb, so dass eine vergleichbare 
Emotionalisierung der Familie nicht stattfand. Die Familie blieb 
folglich ein sozialer Verpflichtungszusammenhang, in dem das 
Gabe-Gegengabe-Verhältnis die Beziehung der Familienangehöri-
gen untereinander regelt.5 Dies verhinderte geradezu die strenge 
Emotionalisierung des innerfamiliären Verhältnisses. 

Vor diesem historischen Hintergrund wird in Japan anhand 
der gesetzlichen Pflegeversicherung versucht, die Verantwortung 
der Altenpflege wieder fest in den Familien zu verankern, indem 
man mit den über den Markt angebotenen Dienstleistungen die 
familiäre Pflege unterstützt. Dabei wurde hier im Gegensatz zum 
deutschen Modell entschieden, das Marktprinzip nicht eindringen 
zu lassen, so dass auf Geldleistungen für ambulante Pflege ver-
zichtet wurde. Neben den konservativen Abgeordneten der LDP, 
die damit ihr Bild der fürsorglichen, selbstlosen Familien als 
Grundlage der kulturellen Identität Japans gefährdet sahen, wa-
ren auch die Feministinnen gegen Geldleistungen, die sie als Hin-

                                              

4 Es steht außer Zweifel, dass für diese Interpretation ein Vergleich 
mit der vermeintlich „westlichen“ Form der Betriebsführung zu 
Grunde liegt, womit zugleich eine gewisse Skepsis zur klassischen 
Modernisierungstheorie zum Ausdruck kommt. Es ist auch unzwei-
felhaft, dass für diese Interpretation der eigenen gesellschaftlichen 
Wirklichkeit die westliche Interpretation der japanischen Wirklich-
keit wiederum wirksam war.   

5 Vgl. zum Gabe-Gegengabe-Verhältnis Mauss (1990), sowie Godelier 
(1999).   
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dernis für die weibliche Emanzipation interpretierten, da sie wie-
derum die pflegenden (Ehe)Frauen weiter auf die Rolle der Pfle-
geanbieterinnen festschreiben würden. Darüber hinaus hätten sich 
mit dieser Form der Leistung wohl weitere potentielle Probleme 
ergeben. Es ist zu vermuten, dass Geldleistungen in Japan zu an-
deren Formen der Anpassung als in Deutschland geführt hätten. 
Wahrscheinlich wäre das Geld nie in die Hände der tatsächlich 
Pflegenden gelangt, wenn es wie in Deutschland direkt an die 
Pflegebedürftigen ausgezahlt worden wäre. Dieses grundsätzliche 
Problem der Geldleistungen tritt sicherlich auch in Deutschland 
auf. Doch wäre es durch das in der japanischen Gesellschaft weit 
verbreitete Gabe-Gegengabe-Verpflichtungsverhältnis mehr als 
wahrscheinlich gewesen, dass das Geld von den pflegenden An-
gehörigen nicht in Anspruch genommen worden wäre, sondern 
sich vielmehr auf dem Konto des Pflegebedürftigen angesammelt 
hätte. Pflege ist in diesem Zusammenhang unentgeltlich zu leis-
ten, weil sie als eine Gegengabe gegenüber der vorhergehenden 
Gabe der Eltern interpretiert wird, die wiederum aus den Leis-
tungen für den ältesten Sohn während seiner Erziehung und dar-
über hinaus oft auch aus späteren Zuwendungen wie der Unter-
stützung beim Hausbau besteht. So ist es in Japan keineswegs un-
üblich, dass Kinder ihre Eltern, auch wenn diese finanziell keine 
Probleme oder Engpässe haben, monatlich alimentieren. Hier 
wirkt also ein anderer Transaktionsmechanismus innerhalb der 
Familie, der durch eine Institution wie die gesetzliche Pflegeversi-
cherung weder beeinflusst noch kontrolliert werden kann.  

Nach unserer Interpretation folgt die japanische Pflegeversi-
cherung einer anderen Logik zur Unterstützung der ambulanten 
Pflege. Anstelle von Geldleistungen ist der Aufbau neuer lokaler 
Strukturen implizit im Konzept der japanischen Pflegever-
sicherung enthalten, der die gefährdeten primären Sozialbezie-
hungen zumindest teilweise aufwiegen soll. Im Prinzip wird auf 
diese Weise eine „Wohlfahrtsfamilie“ im wörtlichen Sinne konzi-
piert, die der echten Familie entsprechende Wärme und Intimität 
zu versprechen scheint. Die Familien als pflegende Einheiten 
müssen sich allerdings aktiv einbringen, um solche Strukturen mit 
aufzubauen und von ihnen zu profitieren. Dies ist die Kehrseite 
des machizukuri. Der Erfolg des Prinzips hängt davon ab, wie weit 
die Bewohner des Stadtteils bereit oder überhaupt dazu in der La-
ge sind, sich aktiv für diesen Zweck einzusetzen. Auf der einen 
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Seite bestehen sicherlich aktive Bewegungen auf der Ebene der 
Bürgerinitiativen, die in günstigen Konstellationen in gemeinnüt-
zige Vereine (NPO) münden. Ein solches Ergebnis entspricht den 
Erwartungen der kommunalen Verwaltungen und den Absichten 
der zentralen Regierung. Doch aus Sicht der pflegenden Angehö-
rigen kann dies problematisch sein, weil für ein aktives Eingreifen 
in diesen sozialen Prozess wiederum strukturelle und institutio-
nelle Voraussetzungen fehlen. Die Ergebnisse unserer quantitati-
ven Umfrage deuten in diese Richtung. Bei den Antworten auf al-
le Fragen, die die Volunteer-Aktivitäten betrafen, klafften große 
Lücken zwischen dem Teilnehmenwollen und entsprechendem 
Wissen und Zugang, sowie zwischen dem Wunsch, die Dienstleis-
tungen von in der Pflege engagierten Vereinen in Anspruch zu 
nehmen und der Ratlosigkeit, wie man sich aktiv an derartigen 
Vereinen beteiligen könnte.  

Zudem lässt sich diesem politischen Anstoß sicherlich ein pa-
ternalistischer Zug vorwerfen, wenn man die Vorgeschichte nach-
barschaftlicher Strukturen im totalitären Zusammenhang vor dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs mit bedenkt. Die Frage, ob pfle-
gende Angehörige überhaupt Entlastung von dem genannten lo-
kalen Zusammenhang erwarten können, hängt schließlich davon 
ab, wie die nachbarschaftlichen Strukturen überhaupt ausgebaut 
sind. Wenn dies nicht der Fall ist, was unseres Erachtens noch die 
Regel darstellt, sind die pflegenden Angehörigen weitestgehend 
auf die privatwirtschaftlichen Dienstanbieter angewiesen. Die im-
plizite politische Erwartung in dieser Vorgabe liegt darin, dass in 
jeweiligen lokalen Zusammenhängen eine neue Form der infor-
mellen Gemeinschaftlichkeit aus Eigeninitiativen der Bürger ent-
steht, in die die Familien eingebettet werden. Man kann sicherlich 
hierin den ideologischen Hintergrund sehen, vor dem das Kon-
zept der Zivilgesellschaft (shimin shakai) so intensiv diskutiert 
wird. Auf der anderen Seite kann man diese implizite Erwartung 
als eine konsequente politische Haltung des japanischen Staates 
gegenüber den sozialpolitischen Aufgaben interpretieren. Denn 
nach wie vor belässt der Staat diese Aufgaben den informellen Be-
reichen wie Familien und nachbarschaftlichen Zusammenhängen 
und hofft, dass dort eine mehr oder minder naturwüchsige Solida-
rität entsteht. 

Welche politischen Vorstöße anhand der Einführung der ge-
setzlichen Pflegeversicherung in den beiden Gesellschaften einen 
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radikaleren sozialen Wandel nach sich ziehen würden, lässt sich 
heute kaum prognostizieren. Doch ist es deutlich, dass die Ein-
führung der gesetzlichen Pflegeversicherung das Verständnis der 
Familie als Ort der Pflege zutiefst berührt, wenn dies auch auf 
sehr unterschiedliche Art und Weise geschieht. Was in Deutsch-
land seit der Einführung der Pflegeversicherung vor sich geht, 
könnte man als eine stille Revolution bezeichnen. Das Marktprin-
zip dringt im Stillen an den Orten der Pflegepraxis in die familiäre 
Sphäre ein, ohne als gesellschaftliches Problem thematisiert zu 
werden. Ermöglicht wird dieses stille Eindringen durch die 
scheinbar einfache Fortschreibung im Sozialversicherungssystem. 
Die Einführung der Pflegeversicherung als fünfte Säule dieses 
Systems stellte keinen augenscheinlichen Bruch dar, so dass der 
Anschein erweckt wird, dass auch strukturell keine tiefgehenden 
Veränderungen stattgefunden haben. Dass aber das entschei-
dende Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich das der 
strikten Trennung von Öffentlichkeit und Privatheit berührt wur-
de, bleibt unreflektiert. Durch die strukturellen Bedingungen 
scheint es auch keinen Handlungsfreiraum für die betreffenden 
Personen zu gegeben. Institutionelle Regelungen bestimmen den 
Alltag und geben den Bürgern Handlungssicherheit. So waren die 
pflegenden Angehörigen bei unserer Umfrageuntersuchung wei-
testgehend zufrieden mit der Pflegeversicherung.  

Auf der anderen Seite wird die Einführung der Pflegeversiche-
rung in der japanischen Gesellschaft als Indikator eines radikalen 
sozialen Wandels interpretiert und zum ausgesprochenen Thema 
des gesamtgesellschaftlichen Diskurses erhoben. Doch trotz der 
intensiven diskursiven Beschäftigung mit dem Phänomen bietet 
diese neue Form der Sozialversicherung erstaunlich wenig an 
Strukturen und Institutionen. Was sie schafft, ist im Grunde nur 
ein neuer Handlungsfreiraum für die Bürger im lokalen Zusam-
menhang – immerhin etwas, das in der jüngeren japanischen Ge-
schichte einmalig sein dürfte. Dem entsprechend besagt das Er-
gebnis unserer Umfrageuntersuchung in Fukuoka, dass das Ge-
fühl der Unsicherheit angesichts der Einführung der Pflegeversi-
cherung vorherrschend war und dass die Befragten ein klares Be-
dürfnis nach einem verbesserten System und Dienstleistungen 
hatten.       
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Schluss 

Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen untersucht, welche 
Auswirkungen eine neue soziale Institution wie die gesetzliche 
Pflegeversicherung für die deutsche und japanische Gesellschaft 
mit sich bringt. Es ist hoffentlich deutlich geworden, dass diese 
Institution im jeweiligen Kontext völlig unterschiedliche Bedeu-
tung besitzt und wiederum völlig unterschiedliche Folgen nach 
sich zieht. Es ist nun an der Zeit zu versuchen, diese heterogenen 
Phänomene zusammenzufassen und ein Fazit zu ziehen. Dafür 
bietet der Begriff der Solidarität erneut den Fokus, durch den wir 
einen einheitlichen Blick auf die komplexen Tatbestände entwi-
ckeln können. 

Wir können den dargestellten sozialen Wandlungsprozess in 
Deutschland und Japan als radikale gesellschaftliche Umwälzung 
begreifen, durch die das Selbstverständnis in beiden Gesellschaf-
ten nachhaltig erschüttert wird. Die Ursachen für diesen Prozess 
sind vielfältig und vielschichtig, doch können zumindest zwei für 
dieses Buch wesentliche Punkte genannt werden: Zum einen ver-
langt die demographische Entwicklung ein grundlegendes Um-
denken sozialer Sicherungssysteme. In Deutschland ist die Grenze 
der Sozialstaatlichkeit, in Japan die der innerfamiliären Fürsorge 
erreicht worden. Zum anderen wird durch die Globalisierung die 
Rolle des Nationalstaates als sozialpolitischer Akteur geschwächt. 
Eine Folge davon ist, dass sich die aus den demographischen Ver-
schiebungen ergebenden Probleme noch einmal verschärfen und 
eine bedenkliche Lücke in den Handlungsoptionen an der Stelle 
entsteht, die bislang vom Nationalstaat ausgefüllt wurde. Diese 
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Lücke verursacht Unsicherheit und zugleich Politikverdrossen-
heit, weil zunächst auch kein anderer Akteur in Sicht ist, der die 
bisherige Rolle des Staates übernehmen könnte und zudem der 
Ausgang dieses Prozesses vollkommen unklar ist. Drängende 
Fragen stellen sich also: Was kann nun den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt garantieren, wenn der bisherige Akteur, der Natio-
nalstaat, diese Aufgabe nicht mehr wie bisher voll übernehmen zu 
können scheint? Wie ist eine neue Form der Solidarität zu konzi-
pieren, wenn über die kulturellen Differenzen hinaus ein Zusam-
menhalt konstituiert werden soll? Die vorläufigen Antworten fal-
len unterschiedlich aus. Im deutschen Kontext wird der abstrakte 
Begriff der Solidarität direkt angegangen und diskursiv immer 
wieder neu verhandelt. In Japan wird mit einem konkreten Vor-
schlag wie machizukuri reagiert, während generelle Diskussionen 
über Solidarität oder ähnliche Konzepte kaum geführt werden. 
Dem entsprechend fallen auch die praktischen Lösungswege un-
terschiedlich aus. 

In Deutschland existiert ein bisher gut funktionierendes sozia-
les Sicherungssystem, in dem die gesetzliche Pflegeversicherung 
lediglich als fünfte Säule neben den bereits bestehenden Versiche-
rungssystemen eingefügt wurde, um die Problematik der zuneh-
menden gesellschaftlichen Alterung zu entschärfen. Dieses soziale 
Sicherungssystem ist ein Ausdruck höchst formalisierter und in-
stitutionalisierter Solidarität. Im Sinne Durkheims kann diese abs-
trakte Form der Solidarität als organische bezeichnet werden, 
denn die Abhängigkeit der Gesellschaftsmitglieder voneinander 
wird in ihr sehr offenkundig. Das soziale Sicherungssystem war 
aber auch deshalb funktionsfähig, weil der größte Teil der konkre-
ten Dienstleistungen von den existierenden Wohlfahrtsverbänden 
nicht nach dem Prinzip der freien Marktwirtschaft übernommen 
wurde. Die wohlfahrtsstaatlichen Dienstleistungen waren also 
von der staatlichen Ebene über die Kommunen und Wohlfahrts-
verbände bis zur individuellen Ebene institutionalisiert und for-
malisiert. Im Vergleich zur japanischen Situation wird sehr deut-
lich, welche Vor- und Nachteile diese spezifische Ausformung des 
Wohlfahrtssektors aufgrund einer hochgradig institutionalisierten 
und abstrahierten Solidarität mit sich bringt.  

Ein Vorteil dieser Form von Solidarität liegt in ihrer Offenheit. 
Die Herkunft und kulturelle Zugehörigkeit der Teilnehmer des 



SCHLUSS 

157 

sozialen Sicherungssystems spielen prinzipiell keine Rolle.1 In die-
sem Sinne besitzt diese Solidarität das Potenzial, über kulturelle 
Grenzen hinaus zu reichen. Doch liegt ihre Grenze zum einen dar-
in, dass der Träger dieses Systems nach wie vor der Nationalstaat 
ist, der auf absehbare Zeit nicht abgelöst werden kann. Zum ande-
ren vermag diese Form der Solidarität gerade durch ihre Abs-
traktheit nicht das Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln. Es ist 
rational nachvollziehbar, dass der eigene Beitrag für die gesetzli-
che Pflegeversicherung der Gesamtheit der Pflegebedürftigen zu-
gute kommt. Doch es besteht keine Möglichkeit, eine emotionale 
Bindung zu dieser Gesamtheit der Leistungsempfänger herzustel-
len. Eine emotionale Bindung ist wäre nur durch Schaffung einer 
„vorgestellten Gemeinschaft“ im Sinne Benedict Andersons mög-
lich, die eine gewisse kulturelle Homogenisierung der Bevölke-
rung und einen positiven Bezug zu dieser Kultur und Geschichte 
voraussetzen würde. Dann ließe sich eine emotionale Bindung zu 
Leistungsempfängern der Pflegeversicherung anders aufbauen. 
Doch besteht in Deutschland bekanntermaßen wegen der jünge-
ren Vergangenheit ein gebrochenes Verhältnis zur eigenen Kultur 
und Geschichte, so dass sich ein Gefühl gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts nur schwerlich herstellen lässt. Das hat bislang be-
deutet, dass ein gemeinschaftliche Zusammengehörigkeitsgefühl 
widersprüchlicherweise nur durch abstrakte Systeme und Kon-
zepte generiert werden konnte. Dieses Paradox ist der Grund da-
für, dass der sozialpolitische Diskurs in Deutschland mit höchst 
abstrakten Begrifflichkeiten wie Solidarität und sozialer Gerech-
tigkeit höchst emotional geführt wird. Insofern berührt der Abbau 
des Sozialstaats in Deutschland den Kern der kollektiven Identität 
und verursacht daher verständlicherweise eine tiefgehende Ver-
unsicherung. 

Diese mehr oder weniger abstrakte Bindung an den National-
staat eröffnet aber wiederum Möglichkeiten, eine Solidarität über 
die nationalstaatlichen Grenzen hinaus zu konzipieren. Eine sol-
che kosmopolitische Ausrichtung des Denkens ist sicherlich ein 
Kennzeichen der zivilgesellschaftlichen Bestrebungen in Deutsch-

                                              

1 Jeder Beitragszahler als Arbeitnehmer ist unabhängig von seiner 
Staatszugehörigkeit prinzipiell Mitglied der Sozialversicherung. Ob 
jemand wegen seiner Herkunft Probleme bei der Arbeitssuche be-
kommt, ist selbstverständlich eine andere Frage, auf die hier nicht 
weiter eingegangen werden kann. 
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land.2 Vor allem die verschiedenen NGOs – in erster Linie sind die 
Umweltorganisationen wie Greenpeace oder der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutschland sowie politische Organisatio-
nen wie Amnesty International oder ATTAC zu nennen – entwi-
ckeln neue transnationale Formen von Solidarität, die quer zum 
bisherigen Verständnis dieses Konzepts liegen. Zusammen mit 
der immer stärker werdenden Bindung an die Europäische Union 
gibt es ein Potenzial für eine neuartige Auffassung von Solidarität. 
Der strategische Moment liegt darin, den Solidaritätsbegriff über 
die nationalstaatliche Grenze hinaus zu erweitern und neue Orga-
nisationsformen zu konstituieren. Wichtig für den Erfolg wird 
sein, ob es gelingt, eine einheitliche Sozialpolitik auf europäischer 
Ebene zu installieren. Mit unseren Begrifflichkeiten könnte man 
diese Tendenz mit dem Satz zusammenfassen: Abschied von der 
mechanischen Solidarität!3 Damit wird allerdings auf der Alltags-
ebene keine Lösung angeboten, wie das Fehlen der Gemein-
schaftsvorstellung und des Zugehörigkeitsgefühls kompensiert 
werden kann. 

Im japanischen Fall ist die Ausgangslage anders. Hier ist das 
Konzept der Nation aufgrund der kulturellen und ethnischen 
Homogenität nach wie vor so dominant, dass kaum Zweifel geäu-
ßert werden. Unter dieser Voraussetzung musste sich der Staat in 
Belangen der sozialen Sicherung kaum engagieren. Für die soziale 
Sicherheit wurde privat – entweder familiär oder betrieblich – ge-
sorgt. Dies bedeutet zugleich, dass der große Bereich der wohl-
fahrtsbezogenen Dienstleistungen, die in Deutschland von Kom-
munen und Wohlfahrtsverbänden übernommen wurden und 
werden, im japanischen Fall entweder von Familien (eigentlich 
Ehefrauen) oder von Betrieben bewältigt wurden. Die Einführung 
der Pflegeversicherung war aber ein Beleg dafür, dass die Fami-
lien diese Aufgaben nicht mehr bewältigen konnten. Somit klaffte 
eine große Lücke in der sozialen Absicherung. Diese Lücke ist im 
Gegensatz zu Deutschland, wo die Wohlfahrtsverbände dominie-
ren, kaum formalisiert und institutionalisiert. So übernahm der 

                                              

2 Wir halten das Kosmopolitische, wie es von Wolfgang Welsch 
(1998) vertreten wird, für eine äußerst eurozentrische Denkweise, 
die der Semantik des Wortes widerspricht. Es ist jedoch hier nicht 
der Platz, diese Frage zu diskutieren. 

3 Wenn man diese Tendenz auf diese Weise interpretiert, verfolgt Eu-
ropa nach wie vor das Projekt der Moderne. 
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Staat zunächst die Rolle, dieses Problem zu überwinden, indem er 
die gesetzliche Pflegeversicherung verabschiedete. Doch mit der 
inhaltlichen Gestaltung dieser Versicherung warf er den Ball an 
die Kommunen zurück und überließ ihnen die konkrete Gestal-
tung des Freiraums. Die Existenz einer Einrichtung wie shakyô 
zeigt auf, wie wenig die gegenseitige Hilfe und Fürsorge auf der 
Alltagsebene institutionalisiert sind. Es wurde durch unsere empi-
rische Untersuchung deutlich, dass keine einheitliche formale In-
stitutionalisierung der gegenseitigen Hilfen und Fürsorge auf der 
Alltagsebene von Seiten des Staates initiiert wird. Wenn auch die 
gesetzliche Pflegeversicherung auf der Oberfläche schon eine 
rechtliche Formalisierung der Altenfürsorge bedeutet, bewirkt ih-
re Einführung faktisch eine Verstärkung der lokalen Zusam-
menhänge und Solidarität. Erwartet wird, dass auf lokaler, nach-
barschaftlicher Ebene eine neue Form der Solidarität entsteht. Die 
Bestrebung der machizukuri ist nichts anderes als ein Versuch, eine 
eher informelle, aber konkret erlebbare Form der Solidarität im 
lokalen Kontext zu etablieren. Insofern soll also eine eher mecha-
nisch zu nennende Solidarität hervorgerufen werden. So wird hier 
die Schaffung neuer Gemeinschaftlichkeit konzipiert, innerhalb 
derer die Probleme der Fürsorge und gegenseitiger Hilfe in direk-
ter Kommunikation informell gelöst werden sollen. So agieren die 
neu entstehenden NPOs weitestgehend auf dieser lokalen Ebene, 
und ihre zivilgesellschaftlichen Bestrebungen beschränken sich 
auf diese Weise auf kleine lokale Zusammenhänge. Bei gelunge-
nen Fällen kann diese Bestrebung eine vorbildliche, kom-
munitaristisch anmutende Gemeinschaft selbst im großstädtischen 
Zusammenhang hervorbringen, wie das Beispiel der Takurôsho 
Yoriai aufzeigt. Doch dieser informelle Charakter der Fürsorge 
bringt mit sich, dass gerade engagierte Personen sowohl zeitlich 
als auch aufgabenbezogen extrem belastet werden können. So 
hängt der Erfolg eines solchen Unternehmens weitgehend von ak-
tiven Personen ab, so dass die gleichmäßig gesellschaftlich verteil-
te Schließung der Lücke der sozialen Fürsorge kaum zu erwarten 
ist.  

Am Ende unserer Darstellungen kommen wir so zu dem 
Schluss, dass die beiden untersuchten Gesellschaften komplemen-
täre Eigenschaften und Bestrebungen aufzeigen. Die deutsche Ge-
sellschaft besitzt eine abstrakte, aber institutionalisierte Form der 
Solidarität, die der japanischen Gesellschaft weitgehend fehlt. Die 
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japanische Gesellschaft kann daraus lernen, wie man das Konzept 
des sozialen Zusammenhanges abstrahiert und institutionalisiert, 
so dass sie sich von ihrem stark ethnisch geprägten Nationkon-
zept lösen kann. Nur durch eine gewisse Institutionalisierung 
kann auch auf der Alltagsebene die neu geschaffene Solidarität 
auf die Dauer gesichert werden.  

Auf der anderen Seite bietet das japanische Beispiel Anregun-
gen dazu, wie man in einer modernen Gesellschaft wieder eine 
eher mechanisch zu nennende Form der Solidarität installieren 
kann.   
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